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Zur Kritik der Zulassungsausschüsse. 

Von BezirksoberainImann Dr. Füger, Scheinfeld. 

lieber die Beziehungen zwischen Sozialversicherung 
und Aerzten hat die „Bayerische Aerztezeitung“ gerade 
in der letzten Zeit eine Reihe von Abhandlungen gebracht, 
die die grundsätzlichen Fragen in großzügiger V eise be¬ 
leuchteten und auch dem Kenner viel Belehrung und An¬ 
regung brachten. Allein die Aerzteschaft darf es hei der 
Kenntnis dieser großen Gesichtspunkte nicht bewenden 
lassen, sonst landet sie am Ufer von Schlagworten, die 
auf Sachkunde nicld gegründet sind, und ihre Bemühun¬ 
gen werden nicht weiterführen und fruchtlos bleiben. Sie 
muß sich bewußt sein, daß das erstrebte Ziel nicht auf 
dem Wege der Umstellung von heute auf morgen, sondern 
auf dem Wege langsamer, erkämpfter hnlwicklung wird 
erreicht werden können. Denn stark sind die beiderseiti¬ 
gen Organisationen, stark ist der Linfluß der Gesetz¬ 
gebung. Die Aerzteschaft muß versuchen, das bestehende 
Recht im Sinne der Verbesserung mit auszuhauen. Dazu 
gehört die Kenntnis des Rechtes im einzelnen, dazu ge¬ 
hört die Kritik an diesem Rechte. 

Der Rrcnnpunkt der Fragen liegt für den Arzt im 
Zulassungsrecht, ln meinen „Rcmerkungen zum Kasscn- 
arztrecht“ (Nr. 19 der „Raver. Aerztezeitung“ vom 9. Mai 
1931) habe ich mich zu zentralen Zulassungsausschüssen 
bekannt. Es soll daher die derzeitige Einrich¬ 
tung der Zulassungsausschüsse k ri t i s ch bc - 
trachtet werde n. 

Nach £ 20 der bayer. Zulassungsordnung (= ZO.) 
bzw. § 21 der Zulassungsordnung des Ec'ichsaussehusses 

für Aerzte und Krankenkassen (=ZOR.) besteht der Zu- 
lassungsausschuß aus dem unparteiischen Vorsitzenden 
und aus mindestens je drei Vertretern der Kassen und 
der Aerzte im Ehrenamt. Er ist somit paritätisch besetzt. 
Es läßt sich nun hier sagen, was man gegen paritätische 
Gerichte, Schiedsstellen usw. geltendmachen kann; die 
eine Seile habe ihre Meinung und die andere ihre, näm¬ 
lich die entgegengesetzte, und jede würde für sich die 
Stellung des Weisen in dem Ausspruch Schopenhauers 
in Anspruch nehmen: „Im allgemeinen haben freilich die 
Weisen aller Zeiten immer dasselbe gesagt, und die 
Toren, d. h. die unermeßliche Majorität aller Zeiten, 
haben immer dasselbe, nämlich das Gegenteil getan " Es 
liege also doch die Entscheidung und somit alles beim 
Vorsitzenden. Das erscheint überaus klar, und doch triiii 
eine derartige Beurteilung niclii das Weseu der Sache. 
Ich habe im Laufe von fast 17 Jahren einer Reihe von 
paritätischen Stellen vorgesessen: Versicherungs mit. Ge¬ 
werbegericht, Spruchkammer des Oberversicherungs- 
amlcs, Schiedsgericht, Schiedsamt für Aerzte und Kran¬ 
kenkassen, Kammer des Versorgungsgeriehls usw Dabei 
habe ich erfahren, daß die Vorteile der paritätischen Be¬ 
setzung in der gegenseitigen Klärung und Läuterung mi 
Ansichten liegen, wodurch eine gerechte t rleilfir.d.n „ 
unter Leitung des Vorsitzenden erleichtert und : ;vh 
wird. Freilich kommt dabei viel auf die Persönlichkeit 
des Vorsitzenden und auf das Vertrauen an. das irm von 
den Beisitzern entgegengebracht wird. Dies hinwioderuiiii 
hängt davon ab, ob er befähigt ist. die streitenden Mennin¬ 
gen zu einer gerechten Urteilsfindung zu ffihren. Ich ver¬ 
danke den sachlich und rechtlich oft Schwier gf aber 
anregenden Beratungen im Schiedsamt mein auch hi 
meinen neuen Dienstautgaben nicht ermüde;; > . 
für die Kassenarzt trage. 

Reim Zulassungsnusschuß nun ist ein Vorsitzender 
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in der Gestalt des Vorsitzenden des Versicherungsamtes 
oder eines von ihm ernannten Stellvertreters vorgesehen. 
(§ HI ZO., i? 20 ZOll.) Jedoöh findet insbesondere jdie, 
erstmalige Verhandlung über Anträge aut Zulassung ohne 
Vorsitz des Vorsitzenden des Versicherungsamtes oder 
des von ihm ernannten Stellvertreters, vielmehr unter 
der zwischen einem Vertreter der Kassen bzw. der Aerzte 
wechselnde Leitung statt. (§§ 36 Abs. 1, o3 ZO., §§ 37 
Abs. 1, -53 ZOR.) Damit ist in der Praxis die Regel zur 
Ausnahme geworden. Denn die Krankenkassen in ihrem 
Bestreben auf möglichste Minderung der Kassenärzte, die 
Aerzte in der Sorge um ihre eigene Existenz werden bei 
der Frage der Mehrung von Arztstellen in vielen Fällen 
einig gehen, so daß eine Sitzung des ordnungsmäßigen Zu¬ 
lassungsausschusses (§ 30 Abs. 2 ZO., § 37 Abs. 2 ZOR.) 
nicht erforderlich wird. Kommt eine Einigung nicht zu¬ 
stande, so entscheidet in einer weiteren Sitzung der Zn- 
lassungsausschuß unter Hinzuziehung des Vorsitzenden 
des Versicherungsamtes bzw. des von ihm ernannten 
Stellvertreters. Bei dieser Verhandlung sind aber mei¬ 
stens die Meinungen bereits so sehr aneinander geraten, 
daß für die glättende und ausgleichende Tätigkeit des 
Vorsitzenden nicht mehr viel übrig bleibt und ihm von 
der unterliegenden Seite leicht der Vorwurf der 1 nsach- 
lichkcit und Unkenntnis gemacht wird. Das ist aber ge¬ 
rade der Nachteil der Organisation des Zulassungsaus¬ 
schusses, daß er meistens in der verkürzten Zusammen¬ 
setzung tätig wird und so den Versieherungsamtsvorsitzen- 
den ausschaltet, der damit der Erfahrungen der Praxis und 
der Uebung in der Rechtsauslegung verlustig gebt. Wo¬ 
her soll er dann die sachliche Autorität für seinen Vorsitz 
schöpfen? Es trifft für das Versicherungsamt bezüglich 
des Kassenärztewesens das gleiche zu wie bezüglich der 
Aufsicht über die Krankenkassen. Die zu erledigenden 
Geschäfte nehmen keinen großen Umfang ein, demzufolge 
sind die Anregungen der Praxis gering; gleichwohl ist ein 
intensives Studium von Gesetz, Rechtsprechung und Li¬ 
teratur notwendig, wenn diese Tätigkeiten einwandfrei 
und beherrschend erledigt werden sollen. Dem wird aber, 
wenigstens bei den staatlichen Versicherungsämtern, 
schwer entsprochen werden können. Die bayerische Mini¬ 
sterialbekanntmachung vom 30. Dezember 1912 (GVB1. 
S. 1232 hat zwar in eingehender Weise dafür Sorge getra¬ 
gen. daß die Versicherungsämter ihre Aufgaben zuver¬ 
lässig lösen können. Allein es kam bald der Krieg mit sei¬ 
ner Zwangswirtschaft, und es kamen die Nachkriegszei¬ 
ten, die den Bezirksämtern eine unübersehbare Fülle von 
bezirksamtlichen Tätigkeiten aufbürdeten; es kam end¬ 
lich zu der vermehrten Arbeit noch die Minderung des 
Personals durch den Personalabbau. Kein Wunder denn, 
daß die versicherungsamtlichen Geschäfte ins Hinter¬ 
treffen kommen mußten, und daß für das Studium von 
Gesetzgebung. Rechtsprechung und Literatur, die fast 
von den Spezialisten nicht mehr überschaut werden kön¬ 
nen. kein Raum mehr war. Schließlich hat sich auch da 
und dort die Meinung — oft nicht mit Unrecht — fest¬ 
gesetzt, daß die Tätigkeit auf dem Gebiete der sozialen 
Versicherung qualifikalorisch nicht besonders hoch ein¬ 
geschätzt werde Die energischen Vorstöße hi er wegen im 
Landtag sind ja bekannt. Von Kassenseile wird schon 
längst «egen die Aufsicht der Versicherungsämtcr über 
die Krankenkassen gekämpft und gefordert, daß an ihre 
Stelle die Aufsicht durch die Kassenorganisationen treten 
solle. Line Schrift meinte sogar ironisch, wenn der Staat 
Genügend Geld habe, so könne er daneben die Versiche¬ 
rungsämter beibehalten, damit sie überwachen könnten, 
daß wie die Heiehsversichernngsordnung in 30 sich 
ausdrückt „Gesetz und Salzung so beobachtet werden, 
;,vie es der Zweck der Versicherung erfordert". Anderer- 
viiSs ging aber seinerzeit eine große Erregung durch die 
bayerische Presstu als von der Errichtung von eigenen 
f-teichsso/ialämtern die Rede war. Wenn man die stete 

Mehrung der bezirksamtlichen Geschäfte und die gewal¬ 
tige Entwicklung des sozialen Versicherungswesens in 
Betracht zieht und bedenkt, daß hei der schlechten 
Finanzlage des Reiches und der Staaten eine Rückgängig¬ 
machung des Personalabbaues nicht möglich ist, so er¬ 
hellt daraus, daß an eine durchgreifende Aenderung der 
Verhältnisse bei den Versicherungsämlern nicht zu den¬ 
ken ist. 

Darum erscheint es mir notwendig,^zentrale Zulas- 
sungsausschüsse zu fordern. Räumlich käme hierfür die 
Größe eines bayerischen Regierungsbezirkes in Betracht. 
Die Lösung wäre sehr einfach: man würde die Schieds- 
ämter bei den Oberversicherungsämtern hierzu bestim¬ 
men. Allerdings ginge hierdurch eine Instanz verloren, 
allein das würde nur einer rascheren Rechtsprechung 
dienen. Wohl würden Oberversicherungsämter und auch 
Reichs- bzw. Landesschiedsaml mehr belastet werden, 
dem durch eine geringe Personalvermehrung begegnet 
werden könnte. Der Vorsitzende dieses zentralen Zulas¬ 
sungsausschusses böte durch die reichen Erlahrungen 
und die siele Rechtsübung weit größere Gewähr für ein¬ 
wandfreie Rechtsprechung als die vielerlei Vorsitzenden 
der Versicherungsämter. Es würde auch mehr Anreiz 
haben, an der Rechtsbildung mitzuarbeilen. Und ähnlich 
wäre es bei den Vertretern der Aerzte und Kassen. Sollte 
einmal die Beschränkung der Aerzte in der Zulassung zur 
Kassenpraxis schwinden, dann würden aus diesen Zulas¬ 
sungsausschüssen die Ueberwachungsämter, die hierzu 
all ihre reichen Erfahrungen mitbrächten. 

Neues und Altes aus dem ärztlichen Recht (IV). 
Von Justizrat Dr. Schulz, München. 

Der Arzt u n d die E h e f r a u. 

Ich will hier nicht von der eigenen Frau des Arztes 
sprechen; deshalb können auch die Herren, die nicht 
verehelichl sind, ohne Schaden diese kleine Abhandlung 
lesen. 

Arzt und Rechtsanwalt haben das gemeinsam, daß 
sie häufig aus reinem Interesse arbeiten, daß sie zu den 
wenigen Ständen gehören, bei denen der Staat und das 
Publikum es schon fast als selbstverständlich ansehen, 
daß sie für ihre Tätigkeit soundso oft gar nichts bekom¬ 
men, entweder weil sie aus Gutmütigkeit dem arm schei¬ 
nenden Hilfesuchenden gegenüber auf Honorar verzich¬ 
ten, oder weil sie der heutzutage geradezu virtuosen Skru¬ 
pellosigkeit der Schuldner nicht gewachsen sind. Immer¬ 
hin ist es doch nicht uninteressant zu wissen, wer einem 
wenigstens theoretisch etwas schuldig ist, und deshalb 
soll untersuch! werden, welche Rechtsfolgen sich er¬ 
geben, wenn eine Ehefrau einen Arzt in Anspruch nimmt, 
entweder zur eigenen Behandlung oder zu der des Ehe¬ 
mannes oder zu der der gemeinschaftlichen Kinder. 

Wenn die Ehefrau den Arzt zur eigenen Behandlung 
aufsucht, so haftet sie in erster Linie einmal seihst; denn 
sie ist es, die den Auftrag auf Behandlung erteilt, die mil 
dem Arzt den Vertrag abschlicßt, wenn auch diese beiden 
rechtlichen Gesichtspunkte wahrscheinlich den beiden 
Teilen nur in den seltensten Fällen zum Bewußtsein kom¬ 
men werden. Vom Gesichtspunkt der Auftragserteilung 
bzw. des Vertrages aus wird sie in diesen Fällen sogar 
dann haften, wenn sie den Arzl zur Behandlung einice 
gemeinsamen Kindes aulsucht, und auch, wenn sie den 
Arzt aufsucht, um ihn zu einem Besuch bei ihrem kran¬ 
ken Mann zu veranlassen. Das ist iiir den Arzl sehr wich¬ 
tig, denn es ist doch in der Jetztzeit oll so, daß der Mann 
überhaupt nichts hesilzi außer was er aul dem Leihe 
trägt oder zu diesem Zweck im Schrank hängen und lie¬ 
gen lud. während die Ehefrau eine hübsche Villa, ein. 
mächtiges Auto, einige Pelzmäntel und was sonst noch 
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zu den modernen Lebensnotwendigkeilen gerechnet wird, 
ihr Eigen nennt. Die Frage ist dann nur, inwieweil au ßer 
i hr der Ehemann haftet. 

Für die Kosten der ärztlichen Behandlung der Frau 
haftet der Mann einmal aus dem Gesichtspunkt der so- 
geoannteu Schlüsselgewalt. Hierüber habe ich mich in 
dieser Zeitschrift schon einmal geäußert und will nur 
kurz wiederholen, daß die Schlüsselgewalt die Macht¬ 
befugnis der Ehefrau bezeichnet, i m N am en des M a n - 
ne s Anschaffungen zu machen, Aufträge zu erteilen, so¬ 
weit sie in den wirtschaftlichen Rahmen g e r a d e dies e r 
Ehe hineinpassen. Jeder aufmerksame Leser merkt so¬ 
fort. daß hier mit dehnbaren Begriffen operiert wird. 

Wenn z. B. die Frau eines hochgestellten, angesehe¬ 
nen Großindustriellen, die zu repräsentieren hat, in reife¬ 
ren Jahren an sich eine Operation machen läßt oder sich 
einer Kur unterzieht, einzig zu dem Zweck, ihr gutes 
Aussehen möglichst lange zu bewahren, so kann man 
sagen, daß diese Befugnis in den Rahmen ihrer Schlüs¬ 
selgewalt fällt, daß also ihr Mann für die entstehenden 
Kosten aufkommen muß. Leben aber diese beiden Ehe¬ 
gatten getrennt oder gar in Scheidung, so muß die Haf¬ 
tung des Ehemannes verneint werden, weil Schlüssel¬ 
gewalt nicht mehr in Frage kommt und Luterhaltsplichl 
auch nicht. Denn in solchen Fällen wird der rnterhalt 
durch Zahlung einer Geldrente gewährt, und aus dieser 
Geldrente muß die Frau ihren gesamten Lebensbedarf 
bestreiten, also auch die Kosten einer ärztlichen Behand¬ 
lung. Diese Begrenzung gilt auch dritten Personen gegen¬ 
über, hier also dem Arzt, so daß es nicht darauf ankommt, 
ob er von diesen Lcbensverhällnissen Kenntnis hat oder 
nicht. 

Kommt aber mit einem derartigen Ansinnen eine 
Frau zum Arzt, von der er annehmen muß, daß eine 
solche Behandlung oder Kur nicht ohne weiteres im ge¬ 
meinsamen ehelichen Interesse liegt (also z. B. die Frau 
eines mittleren Kaufmanns, Angestellten oder Beamten), 
so wird der Arzt gut tun, sicli vor Beginn der Be¬ 
handlung das E i n v er s t ä n d n i s des E h e m a n n e s 
schriftlich zu verschaffen; wenn die Kuh aus 
dem Stalle ist, ist es allemal zu spät (sit venia verbo). 

Bei Erkrankungen der Ehefrau, die eine Behandlung 
notwendig machen, haften Mann und Frau, wenn 
die Frau den Auftrag erteilt. Es haftet meines Er¬ 
achtens nur der Ehemann, wenn er allein den Auftrag 
erteilt. Man könnte hier vielleicht einwenden, daß doch 
die Frau den Vorteil aus den Leistungen des Arztes ge¬ 
wonnen habe, und daß es daher nur recht und billig wäre, 
wenn auch sie die Gegenleistungen schuldete. Das würde 
ungefähr auf die Haftung aus der sogenannten ungerecht¬ 
fertigten Bereicherung herauskommen. Diese Deduktion 
würde mir aber als äußerst fraglich erscheinen, da es 
meines Erachtens an jedem Vertragsverhältnis zwischen 
Arzt und Ehefrau fehlt. Darüber weiter unten. 

Bringt die Ehefrau ihre ehelichen Kinder zur Be¬ 
handlung zum Arzt, so haftet wiederum sie selbst aus dem 
Gesichtspunkt des Auftrages, es sei denn, daß sie dem Arzt 
gleich erklärt, daß sie im Namen bzw. im Auftrag ihres 
Mannes käme. Dann würde sie nicht haften. Der Mann 
aber würde hier stets haften, da er seinem Kinde den. 
Lnterhalt schuldet und die ärztliche Behandlung mit zum 
Unterhalt gehört. Kann auch das Kind selbst dem Arzt 
gegenüber Schuldner werden? Im allgemeinen nicht. Be¬ 
stimmt nicht, solange es sich um minderjährige Kinder 
handelt, die der Vater zu unterhalten hat. Das Reichs¬ 
gericht hat das so ausgedrückt: „Es erscheint völ¬ 
lig ausgeschlossen, daß der Vater in Ausübung der ihm 
nach § 1630 BGB. zustehenden Vertretungsmacht für das 
Kind handeln wollte. Im Gegenteil entspricht es der 
Natur der Sache und der Verkehrssille, daß der von den 
Eltern, liier vom Vater, zur Behandlung eines kleinen, 
zweifellos vermögenslosen Kindes zugezogene Arzt mit 

den Eltern den Vertrag schließt.“ Aber sogar bei der 
Behandlung der großjährigen Kinder ist schon von Rich¬ 
tern der Slandpukt angenommen worden, daß nur der 
Vater dem Arzt gegenüber verpflichtet wird, unter der 
Voraussetzung, daß es in den Kreisen, denen die Litern 
angehören, üblich ist, über die gesetzliche Pflicht hin¬ 
aus Unterhalt zu gewähren. 

Ruft die Ehefrau den Arzt zu ihrem kranken Mann, 
so haftet wiederum sie selbst auf Grund des von ihr erteil¬ 
ten Auftrages, außer sie lehnt diese Haftung wie schon 
erwähnt • ausdrücklich ab. Auf alle Fälle haftet der 
Mann. 

Nun kommt der umgekehrte Fall: Der Ehemann be¬ 
auftragt den Arzt, seine Frau zu behandeln. Daß der 
Mann selbst hier aus den Gesichtspunkten des Auftrages 
hzw. des Vertrages und des Unterhalts haftet, ist selbst¬ 
verständlich. Frage ist nur. und für den Arzt unter Um¬ 
ständen eine sehr wichtige Frage, ob auch die Frau für 
die entstehenden Kosten aufzukommen hat. Es kann dies 
angenommen werden, wenn der Mann dem Arzt erklärt, 
daß er im Auftrag seiner Frau handle; das wird selten 
Vorkommen. Für den Arzt brauchbar wäre die Auffas¬ 
sung, die in diesem Fälle nicht nur zwischen Ehemann 
und Arzt, sondern auch zwischen Ehefrau und Arzt einen 
Vertrag entstehen läßt mit dem Ziel: Behandlung durch 
den Arzt auf der einen Seite, Begleichung der Kosten auf 
der anderen Seite, und zwar soll der Vertrag dadurch 
entstehen, daß der Arzt die Frau behandelt und die Frau 
sich der Behandlung unterzieht. Wenn es auch richtig 
ist, daß ein Vertrag nicht nur durch Wort und Schrift, 
sondern auch durch sogenannte konkludente Handlungen 
abgeschlossen werden kann (z. B.: ich steige in ein Auto 
und sage: Hauptbahnhof), so erscheint mir diese Auf¬ 
fassung doch etwas gekünstelt und findet auch reichlich 
Widerspruch. Für den Arzt ist das bedauerlich, denn 
ihm ist es natürlich lieber, zwei Schuldner (Mann und 
Frau) anstatt nur einen zu haben. 

Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung. 
Wie die Erfahrung zeigt, besteht immer noch in wei¬ 

len Kreisen der Rcichsbahnbeamlen und der Aerzteschaft 
Unklarheit darüber, welche Kreise die Möglichkeit freier 
Arztwahl haben. 

Der Grund dieser Unsicherheit ist die unklare 
Sätzungsbestimmung des § 9 Ziffer <S. Sie laulcL 

„Mitglieder, denen freie bahnärztliche Behandlung 
zustefit, haben Anspruch auf Erstattung von Arztkosten 
innerhalb des Tarifs nur soweit, als sic nicht durch Bahn¬ 
oder Bahnfachärzte behandelt werden konnten. Andere 
Fachärzte dürfen auf Kosten der RKV. nur in Anspruch 
genommen werden, wenn der Bahnarzt es anordnet.“ 

Diese mißverständliche Fassung wird auch durch Ab¬ 
schnitt A 1/1 des Tarifs nicht genügend geklärt, welcher 
lautet: 

„Die aufgewendeten Kosten der ärztlichen und fach- 
ärztlichen Behandlung durch in Deutschland approbierte 
Aerzte einschließlich der zur Sicherung der Diagnose er¬ 
forderlichen ärztlichen und ärztlich ungeordneten Ver¬ 
richtungen (z. B. Röntgendurchleuchtungen, Röntgenauf¬ 
nahmen, Blut Untersuchungen u. dgl.) werden, soweit sie 
ortsüblich und angemessen sind, zu 80 v. H. des Betrages, 
höchstens aber zu SO v. II. der nachfolgenden Höchsl- 
belräge erstattet . . .“ 

Die Bitte des Bayer. Aerzteverhandes, daß die Rcichs- 
bahnbeamlcn-KrankenVersorgung ihre Mitglieder darüber 
aufklären möchte, daß und inwieweit sie freie Arztwahl 
haben, wurde seinerzeit von dieser abgelehnt mit der Be¬ 
gründung, daß „die Bestimmungen in § 9 Ziff. 8 und 
g 10AI 1 der Satzung genügen, zumal bei den Mitgliedern 
vorausgesetzt werden müsse, daß sie als Beamte mit den 
Fürsorgeeinrichtungen der Verwaltung vertraut sind.” 
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Dies gibt Veranlassung, wiederholt darauf hinzu¬ 
weisen, daß die Beamten des inneren Dienstes und ihre 
Familienangehörigen sowie die Familienangehörigen der 
Beamten des Außendienstes freie Arztwahl haben. Nur 
die Beamten des Außendienstes seihst sind verpflichtet, 
den Bahnarzt hzw. Bahnfacharzt in Anspruch zu nehmen, 
wenn sic Kostenerstattung beanspruchen. 

Es empfiehlt sich, daß die Kollegen auch hei den 
Reichsbahnbeamlen aufklärend in dieser Richtung wir¬ 
ken, soweit sich die Möglichkeit dazu ergibt. 

sich insbesondere unliebsame Weiterungen daraus er¬ 
geben, daß ehemaligen fremdstaallichen Kriegsgefange¬ 
nen zum Gebrauch in ihrem Heimatland auf Wunsch 
ohne weiteres privalärzlliche Bescheinigungen ausgestellt 
worden waren. (Erlaß des Reichsarbeitsminisleriums.) 

Aerztliche Verträge sind vor dem Abschluß der 

Standesorganisation mitzuteilen. 

In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen ein¬ 
zelne Aerzte Verträge eingehen, ohne dieselben der zu¬ 
ständigen Organisation vorzulegen. Ganz besonders bei 
der Anstellung als Krankenhausarzt wird gegen diese Be¬ 
stimmung verstoßen. Die Kollegen geben dann vielfach 
an, daß die Vorlage des Vertrages aus Unkenntnis unter¬ 
blieben sei. Es ist aber Pflicht jedes Arztes, sich über 
die für seinen Stand fcslgesteztc Standesordnung zu unter¬ 
richten. Dazu kommt, daß die Kollegen oft über die ihnen 
zukommende Stellung gegenüber Krankenhausvorstand 
und Personal sowie über die ihnen zustehenden Gebühren 
nicht ausreichend unterrichtet sind; dadurch fallen die 
Verträge vielfach ungünstig aus, besonders wenn die 
Aerzte aus Furcht vor anderweitigen Bewerbungen weit¬ 
gehendes Entgegenkommen zeigen. Der Vertrag wird oft 
abgeschlossen, ohne daß die betreffenden Aerzte sich aus¬ 
reichend unterrichten und ohne daß diese Verträge der 
zuständigen Standesorganisation vorgelegt werden. Wir 
weisen darauf hin, daß ein solches Verfahren standes¬ 
unwürdig ist, und bringen den § 2 2 der Stau des Ord¬ 
nung für die deutschen Aerzte in Erinnerung. Der¬ 
selbe lautet: 

„Der Arzt ist verpflichtet, bevor er schriftliche 
Verträge, Dienstanweisungen, schriftliche oder münd¬ 
liche Abmachungen jeder Art mit Behörden, öffent¬ 
lichen oder privaten Körperschaften, insbesondere mit 
Versicherungsgesellschaften, Anstalten und Kranken¬ 
kassen abschlicßt, sie der zuständigen Slandesver- 
tretung oder den von ihr eingerichteten Ausschüssen 
vorzulegen und prüfen zu lassen, ob sie Verstöße gegen 
die Standesordnung oder gegen die von der Standesver¬ 
tretung aufgestellten Richtlinien enthalten.“ 

Wir raten den Kollegen im eigensten Interesse, vor 
Abschluß von Verträgen der Standesordnung gemäß zu 
verfahren. 

Wie haben sich Aerzte, die als Sanitätsoffiziere im Krieg 
tätig gewesen sind, zu verhalten, wenn sie von Kriegs¬ 
teilnehmern (auch fremdstaatiiehen) um Bescheinigungen 

und Gutachten ersucht werden ? 

Aerzte, die als Sanitätsoffiziere oder im Verlragsver- 
hältnis Mililärpersonen behandelt haben, sind nicht be¬ 
fugt, das ihnen hierbei dienstlich Anvertraute oder Be-'' 
kannlgewordene zu irgendwelchen Zwecken zu offen¬ 
baren. Sie bedürfen hierzu der Genehmigung der betref¬ 
fenden Dienststellen. Dies sind jetzt die Versorgungs¬ 
behörden, die in Versorgungssachen an die Stelle der 
Militärverwaltung getreten sind. Der Genehmigung be¬ 
darf es nur dann nicht, wenn die privatärztliche Bekun¬ 
dung oder Begutachtung zu Zwecken der Kriegsbeschä¬ 
digtenversorgung erfolgt, also für die Versorgungsbehör¬ 
den selbst bestimmt ist. — Ein Hinweis auf diese recht¬ 
lichen Verhältnisse erscheint nach mehrfachen Beobach¬ 
tungen in der letzten Zeit und nicht zuletzt im Jnieresse 
der beteiligten Aerzteschaft dringend geboten. Es haben 

Streit aus Gesamt- (Kollektiv-) Verträgen. 

Die zwischen einer ärztlichen Organisation und eini¬ 
gen Krankenkassen abgeschlossenen kollektiven Verträge 
enthalten eine Bestimmung, daß Beschwerden der Kasse 
über einen Arzt und umgekehrt einem gleiehzählig aus 
Vertretern des Aerzlevereins und der Kasse bestehenden 
Einigungsausschuß zu unterbreiten sind, dessen Entschei¬ 
dungen unter Ausschluß des Rechtsweges erfolgen. Dieser 
Ausschuß hatte den Ausschluß eines Arztes von der Kas¬ 
senpraxis für ein Jahr beschlossen. Gegen den Beschluß 
legte der Arzt „Beschwerde“ beim Schiedsamte ein und 
nach Ablehnung durch diese Stelle „Berufung“ an das 
Reichsschiedsamt mit der Begründung, daß der Eini¬ 
gungsausschuß zu einer Entziehung der Zulassung nicht 
zuständig sei; es handele sich um einen Streit aus ab¬ 
geschlossenem Arztvertrage im Sinne des § 368 m Abs. 1 
RVO. Das Reichsschiedsamt hat in einer Entscheidung 
vom 3. Februar 1931 (RSch. 109/30) festgestelll, daß der 
Arzt zu einer Anrufung des Schiedsamtes zum Zwecke 
einer Entscheidung aus § 368m RVO. nicht berufen war. 
Die Entscheidungsgründc lauten u. a. wie folgt: 

Bei Streit aus einem zwischen der zuständigen ört¬ 
lichen Aerzteorganisation und einer Krankenkasse abge¬ 
schlossenen Kollektivvertrage sind immer nur die Ver¬ 
tragsparteien, also die Aerzteorganisation oder die Kasse, 
berechtigt, das Schiedsamt anzurufen, nicht aber der ein¬ 
zelne Arzt. Die Parteien des Arztvertrages sind aber im 
vorliegenden Falle über die Auslegung der streitigen Ver- 
Lragsbestimmung einig. Auch im Zulassungsverfahren 
wird in diesem Falle eine Entscheidung zur Zeit nicht 
mehr getroffen werden können. Der Arzt ist unstreitig 
zugelassener Kassenarzt. Die Zeit seines vorübergehen¬ 
den Ausschlusses von der Kassenpraxis ist inzwischen 
abgelaufen und deshalb eine Entscheidung, ob er trotz 
des Spruches des Einigungsausschusses als zugelassener 
Kassenarzt zu betrachten ist, gegenstandslos. Es muß dem 
Arzte überlassen bleiben, wenn er den zeitweisen Aus¬ 
schluß von der Kassenpraxis für unberechtigt erachtet, 
aus dem zwischen ihm und den Kassen auf Grund seiner 
Zulassung abgeschlossenen Arztverlrage Schadenersatz¬ 
ansprüche gegen die beteiligten Kassen wegen des von 
ihm behaupteten unrechtmäßigen Ausschlusses von der 
Kassenpraxis zu erheben. Hierfür kommt aber nur die 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in Betracht. 

(„Die Betriebskrankenkasse“ 1931, Nr. 10, S. 119.) 

Die Krankenkassen sind nicht verpflichtet, die von 

einem Nichtkassenarzt verordneten Arzneien zu 

bezahlen. 

(Entscheidung des Reichsversicherungsamls 
vom 30. Oktober 1930, Nr. 3923.) 

Sobald eine ärztliche Bescheinigung für die Verord¬ 
nung der Arznei als erforderlich in Betracht kommt, er¬ 
gibt sich regelmäßig auch die Brücke von der ärztlichen 
Behandlung zur Arzneiversorgung; die ärztliche Behand¬ 
lung aber ist, abgesehen von dringenden Fällen, dem Kas¬ 
senarzt Vorbehalten. Zuzugeben ist freilich, daß auch eine 
ärztliche Bescheinigung über das Erfordernis einer Arz¬ 
nei nicht unbedingt Ausfluß ärztlicher Behandlung sein 
muß, so z. B., wenn es sich um eine erst nachträglich bei¬ 
gebrachte Bescheinigung für eine bereits vorher be¬ 
anspruchte Arznei handelt. Indessen greifen doch regel- 



Nr. 23 1931. BAYERISCHE AERZTEZEITUNG. SEITE 231. 

mäßig die auf ärztliche Verordnung hinauslaufendc Be¬ 
handlung und Beweisführung für die Notwendigkeit der 
in Betracht kommenden Arznei so ineinander über, daß 
sic nicht zu trennen sind, wenn man nicht die Erfüllung 
der von der BVO. den Krankenkassen gestellten Aufgaben 
gefährden will. Die Grenze zwischen ärztlicher Behand¬ 
lung und Beweisführung ist hier durchaus flüssig. Ist 
dies aber der Fall, so steht das für die ärztliche Behand¬ 
lung aus § 368 BVO. herzuleitende berechtigte Verlangen 
der Krankenkasse, daß der Versicherte sich abgesehen 
vom dringenden Fall — eines Kassenarztes bedienen muß, 
entschieden im Vordergründe. Die kassenärztliche Ver- 

dnung ist wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung 
des Anspruchs auf Versorgung mit Arznei. Die öffent- 
liche Zwangsversicherung, dleTsicli ihre VorsTciierungsr 
Wagnisse nicht beliebig auswählen kann, kann verlangen, 
daß die Versicherten sich in die Einrichtungen dieser Ver¬ 
leberung einfügen, wie dies nach den aus Gesetz, Satzung 

und Krankenordnung sich ergebenden Grundsätzen einer 
ordnungsmäßigen, auf gleichmäßige Behandlung der Ver¬ 
sicherten abgestellten Verwaltung zu verlangen ist. Die 
Berechtigung des erörterten Verlangens der Kranken¬ 
kasse beruht letzten Endes darauf, daß die Krankenkasse 
eben nur das für die Erzielung des Heilerfolges oder des 
sonst der Verabreichung der Arznei zugedachten Erfol¬ 
ges Notwendige zu leisten braucht, was in dem durch die 
Verordnung des Reichspräsidenten zur Behebung finan¬ 
zieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände vom 
26. Juli 1930 eingefügten § 368 Abs. 2 Nr. 1 BVO. neuer¬ 
dings auch im Gesetz selbst seinen Ausdruck gefun¬ 
den hat. 

Die Notwendigkeit der Versorgung mit Arznei zu er¬ 
messen, ist aber gerade der Kassenarzt berufen. Die Arz¬ 
neiverordnung des Kassenarztes ist beeinflußt durch die 
auf Grund des § 368e BVO. vom Reichsausschuß für 
Aerzte und Krankenkassen am 15. Mai 1925 aufgestellten 
Bichllinien für wirtschaftliche Arzneiverordnung, die 
auch das SchA. bei dem OVA. gemäß § 368 m Abs. 1 
BVO. seinen Entscheidungen zugrunde zu legen hat, so¬ 
weit die Parteien nicht wichtige Gründe dagegen geltend 
machen. Der Arzt hingegen, der nicht Kassenarzt ist, 
braucht sich an diese Richtlinien nicht zu halten und 
kennt sie vielleicht auch nicht. Aus alledem ergibt sich, 
daß die Belange der Krankenkassen schwerwiegend da¬ 
von berührt werden, ob die Verordnung einer Arznei von 
einem Kassenarzt oder von einem anderen Arzt ausgeht. 
Dem Versicherten geschieht dadurch kein Unrecht; viel¬ 
mehr wird die hier vertretene Auffassung dem Gedanken 
gerecht, daß die Versicherten als solche gleichmäßig zu 
behandeln sind, und es wird überdies dem vorgebeugt, 
daß der Versicherte sich während desselben Versiche¬ 
rungsfalls von verschiedenen Aerzten behandeln läßt (zu 
vgl. § 369 BVO.). Anderseits muß die Kasse in ihrem Ver¬ 
hältnis zum Versicherten, dem die sachliche Nachprüfung 
der Verordnungen des Kassenarztes nicht möglich und 
auch nicht zuzumuten ist, diese. Verordnungen gegen sich 
gelten lassen. Nach alledem steht also der Klägerin ein 
Anspruch auf Gewährung der von Dr. M. verordneten 
Arznei durch die Krankenkasse aus den erörterten all¬ 
gemeinen Gründen nicht zu, so daß auf die Frage, ob 
der Anspruch überhaupt tatsächlich als hinreichend be¬ 
gründet erachtet werden könnte, nicht, eingegangen zu 
werden brauchte. 

Kollegen 
gedenkt der „Dr. Alfons Stauder-StiftungH 

Beiträge sind einzubezalilen auf das Postscheckkonto Nürn¬ 
berg Nr. 15 376 des Bayerischen Aerzteverbandes oder auf das 
Depotkonto Nr. 32926 bei der Bayerischen Staatsbank Nürnberg 
mit der Bezeichnung: „Für die Stander-Stiftung.“ 

Blutproben auf Alkohol. 

VdBG. I’rofessor Widmark in Lund hat eine Mikro- 
melhode ausgearbeitet, nach der man nur einige Tropfen 
Blut aus den Fingerspitzen oder aus dem Ohrläppchen 
zu nehmen braucht, um aus dieser Probe nicht nur die 
'Tatsache des vorhergegangenen Alkoholgeinisses, son¬ 
dern auch die Mengen des genossenen Alkohols l'eslstel- 
len zu können. In der ausländischen Fresse werden fol¬ 
gende Fälle mitgeteilt: 

In der Nähe von Paris wurde bei Nacht ein Mann 
von einem Kraftwagen überfahren und getötet. Kein 
Mensch war Zeuge des Unfalles. Der Kraftfahrer gab an, 
der Mann sei in das Auto hineingelaufen. Das Gericht ließ 
das Blut des 'Toten auf Alkohol untersuchen. Man fand 
einen hohen Alkoholgehalt. Der Kraftfahrer wurde frei- 
gesprochen. 

Ein anderer Fall. Ein Bierfahrer aus Stockholm 
wurde wegen Betrunkenheit angehallen. Er gab zu, daß 
er etwa 15 Zentiliter Schnaps und etliche Flaschen Bier 
getrunken habe. Die Prüfung der Blutprobe ergab einen 
Alkoholgehalt von etwa 3 vom Tausend. Daraus konnte, 
man schließen, daß der Bierfahrer mindestens 135 g Alko¬ 
hol, also etwa 15 Zentiliter Schnaps tatsächlich getrun¬ 
ken haben müsse. Als man dem Mann das Ergebnis vor¬ 
hielt, gab er zu, daß er diese Mengen Schnaps wirklich 
getrunken habe. 

Tagung des Reichsausschusses für hygienische Volks¬ 
belehrung und des Landesausschusses fUr hygienische 

Volksbelehrung in Bayern. 

Der Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung 
und der Landesausschuß für hygienische Volksbeiehrung 
in Bayern hielten am 30. Mai eine gemeinsame 'Tagung in 
Nürnberg ab. Die Beteiligung war eine sehr große; ab¬ 
gesehen von Vertretern des Reichsgesundheitsamles, des 
bayerischen Staatsminislcriums des Innern, der Stadt 
Nürnberg, waren sehr viele Organisationen vertreten, 
welche irgendwie in Stadl und Land mit der Gesundheits¬ 
pflege zu tun haben. Nach der Begrüßung durch den Vor¬ 
sitzenden des Reichsausschusses, Gcheimral Dr. Hamei, 
und dem Vorsitzenden des Landesausschusses in Bayern, 
Geheimrat Prof. Dr. Dieudonne, und den Begrüßungs¬ 
und Dankansprachen des Herrn Ministerialrat Gebhard 
für das bayerische Staatsministerium des Innern, Stadl¬ 
rat Flank für die Stadt und das Gesundheitsamt Nürn¬ 
berg und Geheimrat Prof. Heim für die Universität Er¬ 
langen hielt Herr Medizinalral Dr. Scifferl den ange¬ 
kündigten Vortrag über ,,Die hygienische Volksbelehrung 
auf dem Lande“. Der Vortrag, der auch auf den Rund¬ 
funk übertragen wurde, hatte ungefähr folgenden Inhalt: 

Der Bauer ist im allgemeinen nicht empfindlich; er 
ist, wenn nicht grobe Störungen eintrelen, mit seinem 
Gesundheitszustand zufrieden, auch unter den jetzigen 
Verhältnissen. In Wirklichkeit aber ist jetzt der durch¬ 
schnittliche Gesundheitszustand auf dem Lande schlech¬ 
ter wie in der Stadt, während cs früher umgekehrt war, 
eine Folge der hygienischen Maßnahmen in den Städten 
und der Belehrung der Stadlbevölkerung. Daher ist die 
hygienische Belehrung auf dem Lande notwendig. Man 
muß aber bei dieser Belehrung Rücksicht auf die Den- 
kungsweise und auf die Auffassungsgabe der Bevölkerung 
nehmen; man darf vor allem keine falsche und über¬ 
triebene Krankheitsfurcht verursachen. Man muß für die 
Frage der- Gesundheitspflege nicht nur Interesse zu er¬ 
wecken suchen, sondern muß auch sorgen, daß die Land¬ 
bevölkerung die nötige Nutzanwendung aus der Beleh¬ 
rung zieht. Vor allem muß die heranwachsende Jugend 
aufgeklärt werden, und zwar soweit als möglich schon 
in der Schule, in Fortbildungsschulen. Winlcrschulen 
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ii. dgl. Die Belehrung ist in erster Linie Sache der Aerzle, 
aber auch der Lehrer, der Geistlichkeit, der Fürsoi ge¬ 
rinnen, des Roten Kreuzes und der karitativen Verbände. 
Die maßgebenden Persönlichkeiten der einzelnen Ort¬ 
schaften müssen freilich mit gutem Beispiel vorangehen. 
Außer den Vorträgen kommen kurzfristige Gesundheits¬ 
kurse, z. B. für Mütter, kleine Gesundheilsausstellungen, 
Tafelausstcllungcn, Artikel in Zeitungen, die auf dem 
Lande gelesen werden, und in Kalendern usw. in Re- 
tracht. 

Aus der sehr ausgedehnten Aussprache seien nur die 
Ausführungen des Herrn Kollegen Geheimrat Staudei 
erwähnt, der darauf hinwies, daß die Aerzte als Diener 
und Träger der Volksgesundheit sich in den Dienst der 
Volksbelehrung stellen und bei allen Gelegenheiten mit- 
arbeiteh, die bezwecken, die Volksgesundheit zu heben. 
Gerade auf dem Lande sei der Arzt und der Amtsarzt der 
gegebene Gesundheitslehrer. Als erfreuliche Tatsache sei 
feslzuslcllen, daß der Sport auf dem Lande sich immer 
mehr ausbreite und zur Ertüchtigung des Volkes beitrage; 
ferner sei festzustellcn, daß in vielen Dörfern, vor allem 
in näherer und weiterer Umgebung der Städte, Arbeiter 
wohnen, welche in der Stadt arbeiten und so Gelegenheit 
haben, von der Aufklärung in der Stadt über gesundheit- 
liebe Dinge Nutzen zu ziehen und ihrerseits aufklärend 
zu wirken. S t e i n h e i m e r. 

regent-Luitpold-Kinderheilstätte Scheidcgg im Allgäu, 
welche auch Unterbringung, Verpflegung und Auszahlung 
der Zuschüsse vermitteln wird, gerichtet werden. 

Der I. Vorsitzende: v. S t r ö ß en r eu ther, 
Staatsrat, Regierungspräsident. 

Zum Arzneimittelgesetz. 

Der Zentralverband der chemisch-technischen Indu¬ 
strie e. V. hielt am Freitag, dem 29. Mai d. J., in Mimchen 
seine 15. ordentliche Mitgliederversammlung ab. Nach der 
Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten hielt der Syn¬ 
dikus. "l lerr Dr. Paur, einen ganz ausgezeichneten wirt¬ 
schaftlichen Rückblick und Geschäftsbericht, aus dem zu 
entnehmen ist, daß gerade die chemische Industrie unlti 
der Not der Zeit, besonders aber unter den Notverord¬ 
nungen. schwer zu leiden hat. Lin Ausweg aus dicsei 
drückenden Lage konnte infolge der Zeitveihällnisse 
nicht gezeigt werden. 

Es hielt anschließend daran der Reichstags- und 

Vereinsnachrichten. 
(Originalbericht der Bayerischen Aerztezeitung.) 

Aerztlicher Bezirksverein u. Wirtschaftsverband Ostallgäu. 
(Ordentliche Versammlung am 21. Mai zu Kaufbeuren.) 

Bestätigung der Aufnahme der Herren Medizinalrat 
Dr Ptannmüller und Assistenzarzt Dr. Gärtner der hie¬ 
sigen Heilanstalt. Das von Herrn Obermedizinalrat Dr. 
Maul, hier, angckündigle Referat über „Die Unterstüt¬ 
zung des Reichsgeselzes zur Bekämpfung der Geschlechts¬ 
krankheiten durch die Aerzteschaft konnte wegen Erkran¬ 
kung des Referenten nicht stattfinden.. In der krage der 
Unfallhilfsstellen des Roten Kreuzes wurde der Stand¬ 
punkt vertreten, daß es Sache der Standesorganisation 
ist, im Benehmen mit dem Bayerischen Landesverein des 
Roten Kreuzes die Durchführung dieses Systems zentral 
in einer Weise zu regeln, die dem Interesse der praktizie¬ 
renden Aerzteschaft wie dem tatsächlich vorhandenen 
öffentlichen Bedürfnis Rechnung trägt. Die bereits unter¬ 
nommenen diesbezüglichen Schritte des Schwäbischen 
Kreisverbandes in dieser Sache wurde mit Dank zur 
Kenntnis genommen. Es folgte eine Besprechung von Ab¬ 
wehrmaßnahmen gegenüber einer Notiz der „Kaufbeurer 
Volkszeitung“, welche geeignet war, das Ansehen des ärzt¬ 
lichen Standes zu beeinträchtigen. — In der anschließen¬ 
den Sitzung des Wirtschaftsverbandes erstattete San.-R. 
Dr Lorenz (Obergünzburg) Bericht über die letzte Sitzung 
des Kreisverbandes, in welcher alle schwebenden wirt¬ 
schaftlichen Fragen zur Besprechung gelangten. Der Bei¬ 
tritt zur Verrechnungsstelle Gauting wurde aut Grund 
von Erfahrungen einzelner Mitglieder auf das wärmste 
empfohlen. Ein gemeinschaftlicher Beitritt konnte leider 
auch diesmal nicht erwirkt werden. 

I. A.: Sanitätsrat Dr. Wille. 

Aerztlicher Bezirksverein Nürnberg. 
Landtagsabgeordnete Herr Dr. Schlittenbauer ein glän¬ 
zendes, allerdings zum Teil vernichtendes Referat über 
den Entwurf des neuen Arzneimittelgesetzes, wobei er be¬ 
sonders die „Ermächtigungsgesetze, ihre Bedeutung für 
das Reich, die Länder und die Wirtschaft, unter besonde¬ 
rer Berücksichtigung des Reichsarzneimittelgesetzent- 
wurfes“ einer scharfen ablehnenden Kritik unterzog, 
ohne sich — wie er ausdrücklich erklärte —- in diesem 
Kreise auf wissenschaftliche Erörterungen einzulassen. 

Wenn man ihm auch in vielen Punkten beistimmen 
kann, so ist der Berichterstatter doch der Ansicht, daß 
man den freien Handel mit Arzneistoffen, besonders mit 
Giften, nicht auf die gleiche .Stute stellen darf wie den 
freien Handel mit anderen Gebrauchsstoffen des täg¬ 
lichen Lebens. Küster mann. 

Tiiberkulose-Fortbildungskursus in Scheidegg (Allgäu)/ 

Der Oberfränkische Kreiszweckverband zur Be¬ 
kämpfung der Tuberkulose (Sitz Bayreuth, Reghiung) 
gewährt auch in diesem Jahre bis zu 20 oberfränkischen 
Aerzten, welche an dem in der Zeit vom 30. August bis 
5. September 1931 in der Kinderheilstätte Scheidegg stalt- 
l'indenden Fortbildungskursus (über die Diagnose und 
Therapie der Tuberkulose, mit besonderer Berücksichti¬ 
gung der kindlichen Tuberkulose) teilnehmen wollen, auf 
Ansuchen einen Zuschuß von je 100 M. 

Meldungen wollen bis 20. August an den obengenann¬ 
ten Verband und gleichzeitig an die Direktion der Piinz- 

(11. ordentliche Mitgliederversammlung am 27. März.) 

Vorsitz: Herr Fürnrohr. 
Zu Beginn der Versammlung gedenkt der Vorsitzende 

in ehrenden Worten des verstorbenen Kollegen Reg.- 
Medizinalrat Heuner. 

Nach Verlesung der Niederschrift der letzten Sitzung 
dankt Herr Dr. Bändel zugleich im Namen des Präsi¬ 
denten des Reichsgesundheitsamtes für die Mitarbeit der 
Nürnberger Aerzte an der vertraulichen Sterbekarte. 

Herr"'Steinheimer verliest eine von der Landesärzte¬ 
kammer überschickte anonyme Karte, welche vom 
Stammtisch alter Aerzte Nürnbergs an Herrn Professor 
Dr. Diepgen. Berlin, aus Anlaß seines Referates auf dem 
Kolberger Aerztetag geschickt worden war. Herr Stein¬ 
heimer erinnert daran, daß schon einmal vor Jahren eine 
Karte mit derselben verstellten Schrift und von dci glei¬ 
chen Vereinigung beim Aerztlichen Bezirksverein Nürn¬ 
berg eingelaufen sei, und erklärt es lür unverständlich, 
wie man in solchen Dingen nicht den Mut habe, seinen 
Namen zu nennen. Die Versammlung ist einstimmig der 
gleichen Ansicht und verurteilt eine solche Handlungs¬ 
weise. , ,,. . 

Herr Fürnrohr verliest das Urteil des Aerztlichen 
Berufsgerichtes Miltelfranken gegen einen Kollegen, der 
sich gegen die Berufspflichten verfehlt hat. 

Herr Steinheimer gibt hierzu eine kürze Erklärung 
des Tatbestandes. 

Herr Obermedizinalrat Dr. Sauerteig berichtet ubei 
das Opiumgesetz vom 10. Dezember 1929 und über die 
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zu diesem Gesetze am 19. Dezember 1930 erlassenen Aus- 
t'ührüngsbestimmungen in der Verordnung über das Ver¬ 
schreiben Betäubungsmillei enthaltender Arzneien. Er 
gibt Aufschluß über die durch das Gesetz eingelretene 
Verschärfung vor allem bezüglich der Strafen und zeigt 
an den Tafeln die Zusammenfassung der für die Aerzte 
wichtigsten Bestimmungen mit einigen Beispielen. Kr häll 
die Herausgabe eines kurzgefaßlen Merkblattes für wün¬ 
schenswert, ähnlich dem der Apotheker, worin alle for¬ 
malen und sachlichen Beanstandungen an den Verord¬ 
nungen in Kürze aufgeführt sind. 

Zu den einzelnen wichtigen Punkten, besonders bei 
der Verordnung der Kokainlösung, müssen noch nähere 
gesetzliche Auslegungen abgewartet werden. 

Herr Steinheimer erstattet einen umfassenden Jahres¬ 
bericht über alle wissenswerte Ereignisse beim Aerzl- 
lichen Bezirksverein im Jahre 1930. Das Standesleben ver¬ 
lief im allgemeinen ruhig. Mit großen Problemen 
brauchte sich der Aerztliche Bezirksverein im Berichts¬ 
jahre nicht zu befassen. Hauptsächlich galt es, die beruf- 
lichen Belange wahrzunehmen in den aktuellen Fragen 
der Schwangerschaftsunterbrechung, der Einrichtung 
von Diätküchen, der Bekämpfung des Kurpfuscher¬ 
tums und der Krebsfürsorge. Die Ueberwachung der 
ärztlichen Berufspflichten brachte dem Ausschuß für das 
berufsgerichtliche Verfahren wiederum reichlich Arbeit. 
Die Versammlung dankte dem Berichterstatter einstim¬ 
mig für seinen Bericht. 

Herr Schmidt erstattet den Kassenbericht für das 
Jahr 1930 und gibt Aufschluß über den derzeitigen Ver¬ 
mögensstand des Vereins. Die von den Herren Fürnrohr 
und Seitzinger vorgenommene Rechnungsprüfung hat 
keine Beanstandungen ergeben. Dem Kassier wird dem¬ 
zufolge Entlastung erteilt und Dank für seine Mühewal¬ 
tung ausgesprochen. 

Herr Schmidt stellt den Antrag, die Beiträge für 1931 
wie für 1930 festzaSetzen. Damit verbindet Herr Stein¬ 
heimer den Antrag, der Stander-Stiftung wiederum 1500 
Mark zu überweisen. Beide Anträge finden einstimmig 
Annahme. 

Kassenärztlicher Verein Nürnberg e. V. 

(14. ordentliche Mitgliederversammlung am 27. März.) 

Vorsitz: Herr Fürnrohr. 
Herr Schmidt verliest die Niederschrift der letzten 

Sitzung. 
Herr Steinheimer erstattet einen ausführlichen Jah¬ 

resbericht über die Ereignisse im Kassenärztlichen Ver¬ 
ein im Jahre 1930. Zunächst bringt er Wissenswertes 
aus der Mitgliederbewegung, über die Neuzulassung und 
das in Nürnberg übliebe Zulassungsverfahren. Er schil- 
dert die einschneidenden Aenderungen, die durch die Not¬ 

verordnungen vom 26. Juli 1930 und vom 1. Dezember 
1930 für die Kassenärzte Deutschlands, insbesondere 
Nürnbergs, hervorgerufen wurden und die bedingt waren 
durch den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Die 
Nürnberger Kassenverhältnisse seien als geordnet zu be¬ 
zeichnen, doch verlange die Hmslellung in der Zusam¬ 
mensetzung der Krankheitsfälle gebieterisch eine Aondc- 
rung der in den Vertragsriehllinien festgelegten Begren¬ 
zungsziffern. Er teilt Näheres mit über die derzeitigen 
Verträge der einzelnen Nürnberger Kassengruppen und 
klärt bezüglich der Kasseneinkommen der Aer/Je die Mei¬ 
nungsverschiedenheiten auf, welche sich bei der Aus¬ 
sprache über die Notverordnung in der lelzlen Mitglieder¬ 
versammlung ergeben hallen. Vorslandschafl, Gcschäfls- 
ausschuß und die Prüfungsausschüsse waren reichlich 
beschäftigt. Die Arbeit auf der Geschäftsstelle hat eine 
erhebliche Steigerung erfahren. Die Geschäftsstelle habe 
aber den festen Willen, alles zur Zufriedenheit zu erledi¬ 
gen und sei für Reformvorschläge dankbar. 

Herr Reichsthaler nimmt in der Aussprache zu den 
Ausführungen der Verteilung der Kasseneinnahmen be¬ 
sonders Stellung. Er unterbreitet erneut der Versamm¬ 
lung seine; sowohl dem Gebührenprüfungsausschuß als 
auch dem Geschäftsausschuß vorgelegten, dort beratenen 
sowie auch abgelehnten Anträge über bessere Verteilung 
der Kasseneinnahmen. Seine Ausführungen werden von 
den Herren Liebhardt und Kalz unterstützt. 

Herr Steinheimer gehl in der Erwiderung auf die von 
Herrn Reichsthaler gegen das Kassenlöwentum gestell¬ 
ten Anträge besonders ein und erklärt für Nürnberg diese 
Tatsachen nicht für gegeben. Die Anregungen des Herrn 
Reichsthaler seien zur Zeit Gegenstand der Beratungen 
des Reichsausschusses der Krankenkassen und Aerzte. 
Diese gesetzliche Regelung müsse unter allen Umständen 
abgewartel werden, und darum ist augenblicklich die 
allerungünsligsle Zeit, solche Reformpläne in die 'l at um¬ 
zusetzen. 

Die Herren Geschäftsführer erklären sieli zu weite¬ 
ren Verhandlungen bereit, sobald die Auswirkung der 
Notverordnung mit Abschluß der Verrechnung des vier¬ 
ten Vierleljahres 1930 ersichtlich isl und sobald die Be¬ 
schlüsse des Reichsausschusses vorliegen. 

Herr Fürnrohr dankt Herrn Steinheimer für seine 
ausführliche Rerichterstattung und seine Mühewaltung; 
er dankt auch der gesamten Geschäftsführung für die im 
Berichtsjahre geleistete Arbeit und weist gleichfalls auf 
die erhebliche Steigerung der Arbeitsleistung bin. 

Herr Schmidt berichtet über die Kassenlagc und den 
Vermögensstand des Kassenärztlichen Vereins im Jahre 
1930. Auf Grund der von den Herren Fürnrohr und 
Seitzinger vorgenommenen Kassenprüfung wird dem Kas¬ 
sier, nachdem alles richtig befunden wurde, Entlastung 
erteilt und für seine Mühe gedankt. Schmidt. 

Tuberkulose 
auch bei Grippe, I Appetit- I 
grippösem Husten, 1 anregend! I 
Bronchitis 

Zugelassen 

beim Hauptverband deutscher Krankenkassen und 
vielen anderen Kassen! 

Mutosan-Gebrauch bei Bedürftigen unterliegt nicht 
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Notverordnung) 
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Aerztlicher Bezirksverein Neustadt a. d. H. 
(Jahreshauptversammlung vom 15. April.) 

Vorsitzender: Dr. Paul Spies. 
Der Vorsitzende begrüßt zunächst die durch die Aul¬ 

lösung des Bezirksamts Bad Dürkheim zum Bezirksverein 
Neustadt a. d. 11. neu hinzugekommenen Kollegen (21, 
von denen I erschienen sind). Sodann berichtet er über 
das Geschäftsjahr 1930, verliest den Kassenbericht, den er 
zu prüfen bittet. Als Prüfer werden bestellt: Dr. Weyrich 
und Dr. Herbrand, die die Kasse, in bester Ordnung fin¬ 
den. Weiler berichte! der Vorsitzemte über die Erfahrun¬ 
gen mit dem Sonntagsdienst in Neustadt a. d. II. Die Ver- 
sainrnlung beschließt Fortführung desselben, lieber den 
weiteren Bericht des Vorsilzenden, die geplante Neu¬ 
organisation des Sterbekassenvereins betreffend, iiudet 
eine Aussprache mangels eines diesbezüglichen Wunsches 
nicht statt. Verschiedene Schreiben. Einladungen u. dgl. 
werden verlesen und erledigt. Der Vorschlag der Landes- 
ärzlekammer bezüglich der Neuwahlen zum Geschäfts¬ 
ausschuß des Deutschen Aerzlevercinsbundes findet ein- 
slimmige Annahme. Dr. Huwcr entschuldigt den schlech¬ 
ten Besuch der Versammlung seitens der Dürkheimer 
Kollegen mit der zeitlich späten Anberaumung derselben 
(19.31) Uhr) und biltel um Verlegung der Vereinsversamm¬ 
lungen auf Sonntags. Wenngleich der Vorsitzende wegen 
der mannigfachen Beanspruchung der Sonntage mit Stan¬ 
desversammlungen u. dgl. nicht prinzipiell auf Verlegung 
auf Sonntags ist, verspricht er in der Frage möglichstes 
Entgegenkommen. 

Die Versammlung schloß um 20U Uhr. 
Der Vorsitzende: Dr. Spies. 

Aerztlich-wirtschaftlicher Verein Neustadt a. d. H. E. V. 
(Jahreshauptversammlung vom 15. April.) 

Vorsitzender: Dr. Schubert. 
Der Vorsitzende berichtet ausführlich über das Ge- 

schäflsjahr 1930/31, seine Ergebnisse, Bilanzen und Ver¬ 
mögensrechnung, Bericht der Kassenprüfer. Er bittet 
um Entlastung, auch im Namen der Kassenprüfer, die 
einslimmig erteilt wird, nachdem die Diskussion be¬ 
endet war. 

Die sodann durchgeführten Neuwahlen ergaben ein¬ 
stimmige mündliche Wiederwahl der seitherigen \ or- 
slandschaft, der Kassenprüfer, der Abgeordneten zur 
Hauptversammlung des Bayer. Aerzteverbandes und der 
seilens des Vereins zu stellenden Mitglieder des Prüfungs¬ 
ausschusses sowie des Beschwerdeausschusses. Danach 
setzen sich diese wie folgt zusammen: 

Vorstandschaft: I. Vorsitzender: Dr. Schubert 
(Speyerdorf)| II. Vorsitzender: Dr. Spies (Neustadt a. d. 
H.), Beisitzer: Frl. Dr. Dulhweiler (Neustadt), Dr. Pflug 

Neustadt) und San.-Rat Dr. Bieder sen. (Geinsheim). 
Kassenprüfer: Dr. Herbrand und Dr. Weyrich (Neu¬ 
stadl ä. d. II.). A b g e o r d n e t e z u m B ay e r. A e r z l e - 
verband: Dr. Schubert und Dr. Spies. - Prüfungs¬ 
ausschuß: Dr. Diernfellner (Neustadt), Dr. Schubert 
(Speyerdorf) und San.-Rat Dr. Wohl (Neustadt). — Be¬ 
sch werde auschuß: San.-Rat Dr. Mauz (Neustadt) 
und Dr. Herbrand (Neustadl). 

Anschließend an die Neuwahlen entspinnt sich noch 
eine eingehende Aussprache über die Durchführung von 
Röntgenanträgen für die Betriebskrankenkassen. Irgend¬ 
welche Festlegung auf bestimmte, ins einzelne geregelte, 
über die Richtlinien für Strahlenbehandlung hinaus¬ 
gehende Sonderrichtlinien sowie auf Einführung . be¬ 
stimmter Antragsformulare mit Vordruck von Fragen 
wird von der Versammlung einstimmig abgelelmt. 

Zum Schlüsse gibt der Vorsitzende noch ein Schrei¬ 
ben der AOK. Neustadt wegen Krankengeldbezugs¬ 
bescheinigungen bekannt und bittet im Interesse der 
Kasse um sofortige Gesundschreibung nach beendeter Ar¬ 
beitsunfähigkeit, gegebenenfalls mitten in der Woche. 
Ferner bittet er um Beschränkung der Krankenhausein¬ 
weisungen. 

Die Versammlung schloß sich um 20.40 Uhr an die 
Versammlung des Bezirksvereins' an und endigte um 
22.45 Uhr. Der Vorsitzende: Dr. Schubert. 

Bayerische Landesärztekammer. 
Mitgliederbewegung bei den ärztlichen Bezirksvereinen Bayerns. 

A. Niedergelassen: 

1. Dr. Fritz Rast, geh. 1900, appr. 1926, als prakt. Arzt in 
München am 31. Januar 1931. 

2. Dr. Siegfried Buxbaum, geh. 1886, appr. 1914, als prakt. Arzt 
in München am 15. Februar 1931. 

3. Dr. Joseph Kolbeck, geb. 1865, appr. 1891, als prakt. Arzt 
in München am 15. Februar 1931. 

4. Dr. Max Herzog in München am 3. März 1931. 
5. Dr. Rudoll Glogger, geb. 1880, appr. 1921, als prakt. Arzt 

in München am 28. März 1931. 
G. Dr. Wilhelm Lohmüller, geb. 1900, appr. 1926, als Fach¬ 

arzt für Chirurgie in München am 1. Februar 1931. 
7. Dr. Anton Heinrich als prakt. Arzt in Reischach, B.-A. Alt- 

ötting, am 31. März 1931. 
8. Dr. Eugen Baumgärtner, geb. 1905, appr. 1930, als Ass.-Arzt 

in Regensburg im Januar 1931. 
9. Dr. v. Reck als Ass.-Arzt in Ingoistadt. 

10. Dr. Hehler als Stabsarzt in Ingolstadt. 
11. Dr. Albert Mutzer, geb. 1898, appr. 1925, als Facharzt für 

Chirurgie u. Fraunenkr. in Memmingen am 15. März 1931. 
12. Dr. Adolf Kimmerle, geb. 1882, appr. 1908, als Facharzt lür 

innere Krankheiten in Ried, 15.-A. Lindau, am 31. März 1931. 
13. Medizinalrat Dr. Wilhelm Veith, geb. 1890, appr. 1917, als 

Bezirksarzt in Kulmbach am 31. März 1931. 
14. Dr. Fritz Christ als prakt. Arzt in Hof. 
15. Dr. Heinrich Stader als Ass.-Arzt in Marktredwitz, B.-A. 

Wunsiedel. 

Die Schleierwasserfälle. 

Ein imposanter Anblick, der sich vor dem Auge des 
Beschauers auf der Fahrt ins Nordland auftut. Mil 
ungeheurer Macht stürzen die Fälle senkrecht von den 
Bergen und erfüllen die Luft mit weithin wahrnehmbarem 
Bauschen. Eine Fülle solcher unvergeßlichen Naturschön¬ 
heiten bietet die besonders ermäßigte Nordkap- 
fahrt der bayerischen Aerzteschaft vom 
6. bis 24. August 1931 mit dem beliebten Doppelschrauben- 
Passagierdampfer „Sierra Cordoba“ des Norddeutschen 
Lloyd. Es wird hierbei auf die Ausschreibung in Nr. 18 
hingewiesen. Anfragen und Anmeldungen nur beim Verlag 
der Aerztlichen Rundschau, München 2 NW, Arcisstraße 4, 
oder beim Norddeutschen Lloyd, München 2 NW, Brienner- 
slraße 5. 
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16. Dr. Fritz Hildebrand als Oberarzt der Tuberkulosefürsorge¬ 
stelle in Selb. 

17. Dr. Ernst Schneider, geb. 1897, appr. 1923, als prakt. Arzt in 
Selb am 7. Januar 1931. 

18. Dr. Alfred Schöner als Ass.-Arzt in Selb. 
io! Dr. Paul Müller, geb. 1904, appr. 1930, als prakt. Arzt in 

Fürth am 1. Januar 1931. 
20. Dr. Max Doß, geb. 1903, als Ass.-Arzt in Fürth am 1. Ja¬ 

nuar 1931. 
21. Dr. Max Mayer, geb. 1899, appr. 1930, als Ass.-Arzt m 

Straubing am 1. Januar 1931. 
22. Dr. Karl Herberich, geb. 1886, appr. 1916, als Facharzt für 

Frauenkrankheiten in Straubing am 1. Februar 1931. 

B. Verzogen: 
1. San.-Rat Dr. Franz Boeck, geb. 1875, appr. 1900, von Mün¬ 

chen nach Kämpfenhausen, B.A. Starnberg, am 31. Januar 
1931. „ , 

2. Dr. Hedwig Vogt, geb. 1900, appr. 1925, von München nach 
Waldsee (Württembg.) am 31. März 1931. 

3. Dr. Karl Pfister, appr. 1912, von Reischach nach Burghausen, 
B.-A. Altötting, am 31. März 1931. 

4 Dr Theodor Pinkl, appr. 1914, von Regensburg nach Mainz. 
5. Dr. Hans Steiger, geb. 1884, appr. 1913, von Illertissen nach 

Fürstenfeldbruck am 30. März 1931. 
6. Dr. Fritz Pürkhauer, geb. 1891, appr. 1916, von Heidenheim 

nach Vohenstrauß am 20. März 1931. 
7. Dr. Karl Hoffmann, geb. 1894, appr. 1922, von Polsingen nach 

Heidenheim, B.-A. Gunzenhausen, am 25. März 1931. 
8. San.-Rat Dr. Bischoff, geb. 1859, appr. 1885, von Gunzen¬ 

hausen nach Hof am 1. März 1931. 
9. Dr. Hans Opel, geb. 1898, appr. 1924, von Kutzenberg nach 

Staffelstein am 10. Februar 1931. 
10. Dr. Max Sieber, geb. 1862, approb. 1887, von Fürth nach 

Landau i. Pf. am 30. März 1931. 

C. Gestorben: 
1. Dr. Albert Voltz, geb. 1857, appr. 1881, in München am 

23. Januar 1931. 
2. Dr. Wilhelm Hahn, geb. 1874, appr. 1898, in München am 

28. Januar 1931. 
3. Gen.-O.-Arzt Dr. Wilhelm Herzog, geb. 1850, appr. 1874, in 

München am 3. Februar 1931. 
4. Gen.-O.-Arzt Dr. Hermann Schmidt in München am 3. Fe¬ 

bruar 1931. 
5. Prof. Dr. Max Beck, geb. 1862, appr. 1886, in München am 

13 Ir^GbrUtir 1931 
6. Reg.-Med.-Rat Dr. Ludwig Daisenberger, geb. 1887, approb. 

1914, m München am 18. Februar 1931. 
7. San.-Rat Dr. Friedrich Roeder, geb. 1863, appr. 1889, in Mün¬ 

chen am 20. Februar 1931. 
8. Dr. Wilhelm Hertel, geb. 1881, appr. 1906, in München am 

20. März 1931. 
9. Gen.-O.-Arzt Dr. Adolf Weber, geb. 1868, appr. 1894, in 

München am 21. März 1931. 
10. Dr. Ignaz Vogt, geb. 1856, appr. 1880, in München am 

26. März 1931. 
11. San.-Rat Dr. Otto R. Fittig, geb. 1871, appr. 1895, in Regens¬ 

burg am 22. März 1931. 
12. Dr. Gerhard Findeisen, appr. 1909, in Lindau am 15. Fe¬ 

bruar 1931. 
D. In den Ruhestand getreten: 

1. San.-Rat Dr. Joseph Hubbauer, appr. 1890, in Burghausen, 
B.-A. Altötting, am 31. März 1931. 

2. San.-Rat Dr. Moritz Bischoff, geb. 1859, appr. 1885, in Hoi 
3. Dr. Joseph Wipper, geb. 1860, appr. 1886, in Hergensweiler, 

B.-A. Lindau. 

Vereinsmitteilungen. 

Aerztlich-wirtschaftlicher Verein Bayreuth. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 
1. Herr Oberstabsarzt a. D. Dr. Berger ist auf 

eigenen Antrag am 1. Juni aus der Unfallstation 
der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft aus- 
geschieden. 

2. Die Herren Kollegen werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß die Geschäftsstelle des Münchener Acrzte- 
vereins für freie Arztwahl (als ärztliche Organisation des 
Hartmannbundes) Vertretungen für München vermittelt. 

Kollegen, die Vertretungen zu übernehmen wün¬ 
schen, wollen dies der Geschäftsstelle des Vereins melden. 

3. Unter Bezugnahme auf die Veröffentlichung in 
Nr. 17 der „Bayer. Aerztezeilung“ vom 25. April 1931 
werden die Herren Kollegen daran erinnert, daß die 
Krankenlisten für das II. Vierteljahr 1931 für Be¬ 
triebskrankenkasse Landes umgehend auf der 
Geschäftsstelle abgegeben werden müssen, da diese Be¬ 
triebskrankenkasse ab 3. Mai 1931 geschlossen ist. 

Scholl. 
4. Arzneimittelkommission. Um bei Diph- ^ 

therie-Erkrankungen den sofortigen Bezug von Diph¬ 
therieserum mit größeren A.E.-Mengen für Kinder zah¬ 
lungsunfähiger Kassenmitglieder sicherzustellen, hat sich 
die Arzneimittelkommission München an das Städtische 
Wohlfahrts- und Jugendamt der Stadt München mit dem 
Ersuchen gewendet, die Kosten des Serums im Falle der 
Unmöglichkeit der Bezahlung durch Kassenangehörige 
zu übernehmen. 

Das Städt. Wohlfahrts- und Jugendamt hat unterm 
2S. Mai 1931 mitgeteilt: 

„ . . . Sofern der behandelnde Arzt bei den Eltern 
des an Diphtherie erkrankten Kindes Zahlungsunfähig¬ 
keit feststellt, kann die sofortige Abgabe des Diphtherie¬ 
serums bei der Apotheke dadurch erreicht werden, daß 
der Arzt auf dem Rezept den ,Cito‘-Vermerk anbringt. 
Dies könnte in all den Fällen geschehen, wo Eamilien- 
versicherung vorliegt, und auch bei Personen, die bis¬ 
her die Fürsorge nicht in Anspruch nahmen. 

Auch mit dem Apothekerverein wurde diesbezüg¬ 
liche Rücksprache genommen, so daß die sofortige Ab¬ 
gabe des Diphtherieserums ohne vorherige Inanspruch¬ 
nahme des Wohlfahrtsamtes sichergestellt ist. 

Von seiten des behandelnden Arztes müßte in all 
diesen Fällen ganz besonders auf vollständige Adressen¬ 
angabe, auf Geburtsdaten und Wohnung sowohl des Kin¬ 
des als auch des Familienhauptes geachtet werden. Auch 
dürfte die Anbringung des ,Cito‘-Vermerkes nur auf Not¬ 
fälle beschränkt bleiben und keinesfalls zur Regel wer¬ 
den. . . .“ 

Die Arzneimittelkommission ersucht die Herren Kol¬ 
legen, von diesem dankenswerten Entgegenkommen der 
Stadtgemeinde nur in den Fällen Gebrauch zu machen, 
wo die völlige Zahlungsunfähigkeit dem Arzte sicher be¬ 
kannt oder wenigstens glaubhaft ist. 

Die vom Wohlfahrtsamt geforderten Voraussetzun¬ 
gen, besonders che Angabe der Wohnung sowohl des 
Kindes wie auch des Familienhauptes, wollen genau be¬ 
achtet werden. - Kusterman n. 

Die Allgemeine Sanitätskasse Bayreuth teilt mit, daß Billige Ostseekuren und Erholung für unsere Leser! 
sie in der warmen Jahreszeit ab sofort bis 31. Oktober Das mit einer Reform-Hauswirtschaftsschule verbundene 
1931 Höhensonnenbestrahlungen nicht bezahlt. Töchterheim und Pensionat „Baldur“ der Frau Direktor Abigt 

I. A.: Lauter. im Ostseebad Rauschen an der berühmten Bernsteinküste 

D. R. Rat. 384587 Prof. Dr. Kühn's 
Bei Arteriosklerose, Coronarsklerose, 
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nimmt auch in diesem Sommer junge Mädchen zur Ausbildung 
und Erholung oder auch nur zur Kur auf, im Jugendheim Bal¬ 
dur nur Kinder bis zu 16 Jahren, übernimmt auch Unterkunft 
und Verpflegung unserer Leser nach neuzeitlichen Ernährungs¬ 
grundsätzen für kürzere und längere Zeit. 

Bis 1. Juli und ab 26. August sind Pauschalreisen ab 
Swinemünde für 12 Tage inklusive 20sTündiger Ostsecreise 
und 10 Tage freiem Aufenthalt mit Unterkunft und Reformver¬ 
pflegung im Ostseebad Rauschen für 90 Mark (jeder weitere 
Tag länger evtl. 6 Mark mehr) — alles eingeschlossen — 
für unsere Leser vereinbart. Zweimal wöchentlich können leil- 
nehmergruppen ab Berlin oder von anderen größeren Plätzen 
als Ausgangspunkt bei mindestens 15 Personen die Fahrpreis¬ 
ermäßigung bis Swinemünde usw. wie bei Ferienzügen erhalten, 
evtl. Sonderzüge nach Berlin, Stettin usw. mitbenützen. Für Juli 
bis Mitte August erfolgt 10 Proz. Zuschlag auf die Pauschalreisen, 
die übrigens auf der Rückfahrt um zwei Tage durch Besuch von 
Danzig—Zoppt und evtl. Ordensschloß Marienburg unterbrochen 
und verlängert werden können, beliebig auch durch Besuch 
Berlins mit Bauausstellung. 

Gute Unterkunft und Reformküche, beste Erholung im ro¬ 
mantischen Gebiet der steilen Bernsteinküste mit meilenweitem 
feinsandigen Badestrand, den riesigen Hochwäldern im Hügel¬ 
land, der bequem erreichbaren Kurischen Nehrung mit dem 
Segelflug und Elchgebiet, einem idyllischen familiären Bade¬ 
leben, Licht, Luft und Sonne, verbunden mit dem starken 
Wellenschlag der Seebäder und dem erfrischenden Seewind, 
ermöglichen beste Verjüngungs- und Kräftigungskur. 

Junge Mädchen finden im Töchterheim Baldur beste 
Pflege und Betreuung sowie für den ganzen Sommer daneben 
evtl, kostenlos in der Hauswirtschaftsschule Unterricht, Kinder 
im Jugendheim Baldur einen Ersatz des Elternhauses. 
Nähere Auskunft auf rechtzeitige vorherige Anfrage durch die 
Schriftleitung oder Geschäftsstelle bzw. die Leiterin des Bal¬ 
durheims, Frau Direktor Abigt, im Ostseebad Rauschen, 
und Direktor E. Abigt in Leipzig C 1, Hauptmannstr. 7/IL 

sich selbst und gegen auswärtige Feinde notwendig ist. Zu 
keinem anderen Endzwecke beschränke er ihre Freiheit." 

Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Im ersten gibt Verl', 
eine Anzahl von Erlebnissen aus seiner Praxis wieder, welche 
erkennbar machen, welcher Leerlauf in der Geschäftsführung 
des Staates schon durch Kompetenzkonflikte bewirkt wird 
und welche in recht drastischer Form schildern, wieweit es 
kommt, wenn die Gewalt in Hände gegeben ist, welche aus 
rein verwaltungstechnischen und juristischen Erwägungen und 
Bestimmungen dem Wesen der Sache verständnislos und 
seelenlos gegenüberstehen. Tiefer Ernst ist hier mit viel 
Humor vermengt, tm zweiten Teil gibt er der Auffassung 
Raum, die der Verfasser des „Deutschen Tatdenkens", Willy 
Schlüter, von der Stellung des Arztes im Staate hat, um dann 
in einem letzten Abschnitt seine eigenen Gedanken zu bieten, 
die wie auch Vorschläge von anderer Seite nicht ausgehen, 
auf eine Prämiierung der Krankheit, sondern auf eine solche 
der Gesundheit, auf Ausmerzung der bestehenden Ueberorga- 
nisation, auf Befreiung der ärztlichen Tätigkeit von äußer- 
menschlichen und wirtschaftlichen Bindungen. Auch hier 
bringt er „abschreckende“ Beispiele, welche die Notwendig¬ 
keit einer Neugestaltung im Sinne des Verf. begründen. Möge 
dem Verf. beschieden sein, seine Arbeit als Baustein dem 
neuen Gebäude der sozialen Versicherung eingegliedert zu 
sehen dessen Deutschland so dringend für sein Fortbestehen 
im Weltenleben bedarf._Neger, München. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Zur gefl. Beachtung! 
Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der 

Firma Dr. R. & Dr. O. Weil, Frankfurt a. M., über »Papavydrin« 
bei. 

Wir empfehlen diese Beilage der besonderen Beachtung unserer 
Leser. 

BUcherschau. 
Meyers Reisebücher: München und Umgebung. Mit einer Ein¬ 

leitung von Hans Brandenburg. 188 S. Mit 4 Karten, 
2 Plänen, 12 Grundrissen und 1 Rundsicht. Taschenformat. 
In biegsamem Ganzleinenband RM. 3.—. 

München, die Kunststadt mit ihren Museen und ihren 
Barockkirchen — München, die Biermetropole mit ihren Bräus 
und ihrem Oktoberfest, hat hier eine Darstellung gefunden, 
wie sic jeder Fremde (und vielleicht auch der Einheimische!) 
braucht. Nach den praktischen Angaben über Unterkunft, 
Verpflegung, Münchener Speisekarte und Münchener Bier 
folgen verschiedene Vorschläge über Stadtwanderungen mit 
eingeliender Schilderung der Sehenswürdigkeiten. Bei der 
Beschreibung der großen Museen sind erfreulicherweise nicht 
sämtliche Kunstgegenstände aufgezählt, vor denen der Laie 
oft hilflos steht, sondern es ist stets nur das besonders Wich¬ 
tige hervorgehoben mit kurzer Erläuterung der einzelnen Slil- 
richtungen usw. Zwei ausgezeichnete, übersichtliche Stadt¬ 
pläne, auf denen die Hauptverkehrsstraßen besonders gekenn¬ 
zeichnet sind, und zahlreiche Grundrisse der Münchener 
Museen gewährleisten eine sichere Führung. 

An die Stadtbeschreibung schließen sich Vorschläge für 
lohnende Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung an, 
ebenfalls ergänzt durch vorzügliche mehrfarbige Karten: das 
Isartal, Dachau und Freising, Schleißheim und Fürstenfeld¬ 
bruck, Starnberger- und Ammersee, Bad Tölz und Kochelsee, 
Schliersce und Tegernsee, Zugspitze und Königschlösser. Nicht 
unerwähnt sei schließlich die Einleitung des Münchener Dich¬ 
ters Hans Brandenburg, der eine feinsinnige Analyse vom 
Wesen dieser Stadt und ihrer Landschaft gibt. 

Im Kampf gegen Vergewaltigung durch den Staat. Notschrei 
eines Arztes. Von Dr. August Heister, Königsfeld. 55 S. 
Verlag der Aerzllichen Rundschau Otto Gmelin. München 
1931. RM. 2.-, geh. RM. 3.—. 

Wer das Buch „Und dennoch Landarzt“ gelesen und die 
darin leuchtende Freude am „Arztsein“ auf sich hat wirken 
lassen, der mag begreifen, wie der Groll in dem temperament¬ 
vollen Verfasser hochgeht, wenn er sieht, wie an allen Ecken 
und Enden die ärztliche Tätigkeit mit Vorschriften und Ver¬ 
ordnungen und bürokratisch orientierten Hemmnissen um¬ 
mauert wird, die in recht vielen Fällen dem gesunden Men¬ 
schenverstand widerstreben. Sie geben dem Gedanken Be¬ 
rechtigung, daß die vielen Milliarden, die Deutschland für 
soziale Versicherung mit schwerer Mühe aufbringt, nicht 
durchweg im Sinne eines etlüsch erstarkenden Volkes, gondern 
im gegenteiligen Sinne ihre Verwendung finden und daß der 
Staat bei uns in Deutschland wenigstens weit abirrt von der 
Forderung Wilhelm von Humboldts: „Der Staat enthalte sich 
aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger und 
gehe keinen Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen 

Solvorenin-Intrasept! Eine wahrhaft humorale Auffassung 
des pathologischen Geschehens! — Monsieur Rabelais war mehr 
auf Caustica eingestellt. Aber Meister Daum i er.o, der 
Unerschöpfliche, der liebevolle Kenner und Lächler.! — 
Die Confratres in Aesculapio werden mit Begier zu dem Kunst¬ 
blatt greifen, das dieser Nummer beiliegt. Jedenfalls, wenn Bilder 
heilen könnten, wie sie reden, gäbe es keine Coryza mehr. 

Indes.wie die Rückseite des Kunstblattes besagt: 
Der Frau kann geholfen werden! 
(Hersteller des Kunstblattes ist die Rheumasan- und Lenicet-Fabrik, 
Berlin NW 87. Weitere Exemplare des Kunstdruckes Aerzten 
kostenlos!) _ 

jDta ’lhmdvi der 
gmiM Uä£effot$£ 

Nach der neuesten Analyse des öffent¬ 
lichen Laboratoriums von Dr. Hundes¬ 
hagen und Dr. Sieber in Stuttgart ent¬ 
spricht dasWasser der,,Adelheidquelle“ 
gemäß der Probenahme vom 17.9.1930 
in seiner Zusammensetzung einer Lö¬ 
sung, welche in 1 kg enthält: 

Kaliumchlorid: 0, 1796 g 
Natriumchlorid:   0,0574 g 
Natriumsulfat: 0,4670 g 
Natriumhydrokarbonat: 3,0336 g 
Calclumhydrokarbonat: 0,5720 g 
Magnesiumhydrokarbonat 0,7016 g 
Eisenoxydulhydrokarbonat: 0,0060 g 
Kieselsäure (Meta): 0,01 95 g 

Feste Mineralstoffe insgesamt: 5,0367 g 
Freie Kohlensäure: 2,1558 g 

Die ärztliche Praxis meldet frappante 
Heilerfolge mit der 
Ueberkinger Adelheidquelle 

"^j. besonders bei schweren und schwer¬ 
sten Nierenbecken-Erkrankungen, Wir 
haben daraufhin die Adeiheidquelle 
hauptsächlich zur Verordnung durch 
die Herren Aerzte reserviert, Ausführ¬ 
liche Einzelheiten bringt Ihnen die in¬ 

teressante Schrift: „Neue Wege zur Heilung von Erkran 
kungen der Nieren“. Bitte verlangen Sie gleich kostenl. Zu¬ 
sendung von derMineralbrunnen A.-G.. Bad Ueberkingen,Wiittt. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: 
E. Kühles, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92200, 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Donnersbergerstrasse 60. 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 925 92. 
An allen Plätzen Niederlagen. 

P\ 
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Der Verlag behält sich das Recht des alleinigen A bdrucks aller Original¬ 
beiträge vor, ebenso das Recht jeden Nachdrucks von Sonderabzügen. 

Mediziner ohne deutsche Approbation. 
Staatsministerium des Innern und 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

An die Bayerische Landesärztekammer, Nürnberg. 
Nach § 29 der Reichsgewerbeordnung bedürfen die¬ 

jenigen Personen einer Approbation, die sich als Aerzte 
(Vundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte und 
Tierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnen 
oder seitens des Staates oder einer Gemeinde als solche 
anerkannt oder mit amtlichen Funktionen betraut wer¬ 
den sollen. 

Die Approbation darf jedoch von der vorherigen aka¬ 
demischen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht 
werden. 

Hiernach dürfen Mediziner, die die deutsche Ap¬ 
probation nicht besitzen, als Assistenzärzte in der 
Staatsverwaltung oder im Gemeindedienst nicht ange¬ 
stellt werden. 

Zwischen Reichsdeutschen und Reichsausländern be¬ 
steht hier kein Unterschied. 

Gegen die Beschäftigung eines nicht approbierten Me¬ 
diziners als Volontärassistenten oder als medizinische 
Hilfskraft an staatlichen oder gemeindlichen Anstalten 
besteht jedoch keine Erinnerung. Diese Personen dürfen 
sich aber nicht „Assistenzarzt“ oder „Volontärarzt“ nen¬ 
nen und müssen die in Deutschland für Nichtapprobierte 
bestehenden gesetzlichen Beschränkungen beachten. Da¬ 
zu gehört, daß sie keine starkwirkenden Arzneien ver¬ 
schreiben und für Krankenkassen nicht ordinieren 
dürfen. 

Auf die Besetzung von Assistentenstellen an nicht- 
staatlichen oder nichtgemeindlichen Krankenanstalten 
und medizinischen Instituten einzuwirken, ist das Staals- 

ministerium des Innern nicht in der Lage, da gesetzliche 
Handhaben hierfür nicht bestehen. Nichtapprobierte Me¬ 
diziner müssen aber auch an solchen Anstalten bei der 
Ausübung der Heilkunde die gesetzlichen Vorschriften 
bezüglich der Berufsbezcichnung und die eben erwähn¬ 
ten Beschränkungen einhalten. 

gez. Dr. Stützei. 

Die Ethik des ärztlichen Standes in Gefahr! 
Von C. Keller. - 

Nur wem das Bewußtsein eigener Geradheit, ein 
schattenloses Gewissen im beruflichen Handeln eignet, 
kann sich selber achten. Nur wer Beeilt und Gerechtig¬ 
keit als Leitmotiv auf seine Fahne geschrieben hat, nur 
wer im Urteil über andere die nötigen Hemmungen auf¬ 
zubringen vermag, nur der kann sich selber achten. 

Die Entwicklung der realen Verhältnisse und die 
Mentalität der Neuzeit hat im Egoismus, im Materialis¬ 
mus, in der Jagd nach Mitteln zu physischem Genießen, 
den festen Baugrund einer gesunden Allgemeinethik 
unterwühlt, und heute wankt auf sandigem Boden der 
moralische Plalt unseres Geschlechtes. Wer von uns wäre 
nicht täglich Zeuge davon, mit welcher Unverfrorenheit 
uns seitens unserer Klienten, namentlich unserer über- 
versicherten, Zumutungen vorgelragen werden, welche 
uns veranlassen müßten, vielen Besuchern unserer 
Sprechstunden die Türe zu weisen, würden wir nicht über 
ein ausreichendes Maß von Kenntnissen der Seelenpatho¬ 
logie und von diplomatischer Geschicklichkeit verfügen, 
die uns befähigt, unsere Kunden von der Sinnlosigkeit 
oder Verwerflichkeit ihrer Anliegen schonend zu über¬ 
zeugen? Und wer sollte nicht wissen, was bei diesen 
„Heilversuchen“ für unsere Oekonomie auf dem Spiele' 
stellt (Vertrauensentzug, Verlust der Kundschaft ganzer 
Familien und Verwandtschaften, ja sogar ganzer Gewerk- 
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schäften und Kassenverbände!)? Wie nahe läge da die 
Gefahr, dem Servilismus zu erliegen, wollte man nicht 
einen blanken Schild vor dem Herzen höher bewerten als 
Lorbeer und Mammon! — Anlaß und Vorwand zu Ar¬ 
beitsniederlegung, Simulation und Aggravation, welche 
häufig nur das Symptom einer latenten, durch die mo¬ 
dernen Arbeitsmethoden einerseits und klassenkämpfe¬ 
rische Demagogie andererseits nur allzu häufig veranlaß- 
ten Begehrungsneurose darstellen und deshalb oft be¬ 
wußt-spekulativ, oft aber auch seihst vermeint und ge¬ 
glaubt in Erscheinung treten, erfordern die gewissenhaf¬ 
teste Prüfung und Beurteilung nicht nur der physischen, 
sondern fast noch mehr der seelischen Individualität. 
Unsere Einschätzung dieser physischen Individualität 
soll in unseren Verfügungen und Attesten, so heikel sie 
sich auch in konkreten Fällen stellen mag, angelegent¬ 
lichst zum Ausdruck kommen. In Gutachten über die In¬ 
dikation zum Besuche von Präventorien, Erholungshei¬ 
men und Sanatorien, zu prophylaktischer Sterilisation, 
zur Einleitung des artcfiziellen Abortus, zur Verneinung 
der Ehefähigkeit, zur Einweisung in Irrenanstalten, zur 
Einleitung von Entmündigungsverfahren usw. muß das 
ganze Schwergewicht unseres integren, ethischen Besitz¬ 
standes zur Auswirkung gelangen. In unserem Urteil über 
das berufliche Handeln unserer Kollegen bleiben wir 
jederzeit gerechte und sorgsame Hüter unserer Zunge! 

Wir rühmen uns, Psychologen aus Berufung zu sein. 
Wenn wir das sind, so mögen wir uns zuerst im Spiegel 
seihst beschauen. Dann werden wir uns der Einsicht 
nicht verschließen können, daß unsere Zukunft zu einem 
guten Teile bei uns selber liegt. Unseren Standort im 
sozialen Milieu der Gegenwart und Zukunft rettet nicht 
die Berufung auf traditionelle Vorrechte, nicht das blinde 
Vertrauen auf eine durch Organisation gefestigte Kampf¬ 
stellung oder Gefechtsmethode, nicht der Glaube an den 
guten Willen und gerechten Sinn beim Gegner, nicht die 
Hoffnung auf Bündnisse mit besonderen Klassen und 
Parteien, mit Staat oder Behörden. Uns rettet heute nui 
eine Waffe, die wir täglich üben und handhaben sollen: 
Disziplin und Selbstachtung, Autorität und Vertrauen auf 
dem Boden eines überragenden ethischen Hochstandes. 
Um dessen Wachstum zu fördern, scheint mir wünsch- 
har, daß schon die Auswahl des Nachwuchses eine 
äußerst sorgfältige sein und daß darum schon anläßlich 
der Maturität und spätestens im Propädeutikum neben 
der rein intellektuellen Leistungsfähigkeit auch die ethi¬ 
sche Qualifikation erforscht und in die Waagschale ge¬ 
legt werden sollte. Autorität und Vertrauen sind, vereint 
mit tüchtigem Können und selbstverleugnender Hingabe, 
die Grundpfeiler unserer Erfolge, sind Hort und Anker 
für die leidende Menschheit. 

Autorität und Vertrauen gedeihen aber nur im Boden 
einer unentwegt aufstrebenden und den ganzen Beruls- 
stand beherrschenden Ethik. Diese zu festigen und über 
das Niveau der Allgemeinheit hinauszuführen, ist für uns 
Aerzte die Forderung der Stunde. 

(„Schweiz. Aerztezeitung“.) 

Herabsetzung der Mindestsätze der Preußischen 

Gebührenordnung für Aerzte. 

Das Preußische Ministerium für Volkswohlfahrt steht 
den Forderungen auf Herabsetzung der Mindestsätze der 
Preußischen Gebührenordnung für Aerzte und Zahnärzte 
ablehnend gegenüber. Unter dem 2. Mai 1931 hat sich 
auch der Verband der Preußischen Provinzen an das Mi¬ 
nisterium gewendet mit dem Ersuchen, in eine Ueber- 
prüfung des ärztlichen Gebührenwesens von dem Ge¬ 
sichtspunkte der Preissenkung aus einzutreten. In der 
Eingabe wird betont, daß bei der allgemeinen Senkung 
der Gehälter und Löhne wie der Lebenshaltungskosten 

auch den Aerzten eine angemessene Ermäßigung der Ge- 
bühren zugemutet werden könne. Der Reichsverband 
deutscher Landesversicherungsanstalten schließt sich in 
einer Eingabe, vom 7. Mai 1931 der Forderung des Ver¬ 
bandes der Preußischen Provinzen an und betont, daß die 
Geldverhältnisse der Invalidenversicherung sehr gefähr¬ 
det seien und auch aus diesem Grunde dem Ersuchen um 
Ermäßigung der Aerztegebühren stattgegeben wei den 
müsse. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Preußische Mi¬ 
nisterium für Volkswohlfahrt auch diesen Vorstellungen 
verschließen wird. 

(„Die Betriebskrankenkasse“ 1931, Nr. 10, S. 115.) 

Anmerkung der Schriftleitung: Das fehlte gerade 
noch, daß die aus dem vorigen Jahrhundert stammenden 
Mindestsätze auch noch herabgesetzt würden! Für die 
Kassenpraxis gelten sowieso genug Begrenzungsbestim¬ 
mungen. 

Protestresolution gegen die Unfallstation der Brauerei- 

und Mälzerei-Berufsgenossenschaft München, 

einstimmig angenommen in der Mitgliederversammlung 
des Münchener Aerztevereins für freie Arztwahl 

vom 5. Juni. 

Der Münchener Aerzteverein für freie Arztwahl pro¬ 
testiert gegen die Errichtung einer Unfallstation von 
seilen der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft, 
da diese dem Grundsatz der freien Arztwahl widerspricht, 
eine Monopolisierung der Unfallbehandlung bedeutet und 
dadurch die Münchener Aerzteschaft ideell und mate¬ 
riell schwer schädigt. 

Eine solche Unfallstation ist ausgerechnet in Mün¬ 
chen völlig unnötig, da hier genügend unfall-spezialisti- 
sche Behandlungsmöglichkeiten vorhanden sind; wir er¬ 
innern nur an unsere Universitätskliniken und Kranken¬ 
häuser. 

Die Unfallstation wurde hinter dem Rücken der zwi¬ 
schen den bayerischen Berufsgenossenschaften und Aerz¬ 
ten bestehenden Bezirksarbeitsgemeinschaft errichtet. 
Eine solche Handlungsweise muß als illoyal bezeichnet 
werden. 

Die Münchener Aerzteschaft ist jederzeit bereit, mit 
den Berufsgenossenschaften im Interesse einer zweck¬ 
mäßigen und sparsamen Versorgung der Unfallverletzten 
zusammenzuarbeiten und das sogenannte Durchgangs¬ 
arztsystem loyal durchzuführen. Sie erwartet deshalb, 
daß die. höchst überflüssige und kostspielige Unfallstation 
der Brauerei- und Mälzereiberufsgenossenschaft schon im 
Interesse der Patienten in München wieder aufgehoben 
wird. 

Reichsverband der Vertrauensärzte deutscher 

Krankenkassen (RVDK) und Reichsarbeitsgemeinschaft. 

Im September 193Ö wurde der RVDK. gegründet, um 
die Belange der Vertrauensärzte zu vertreten. In der 
Gründungsversammlung waren Vertrauensärzte aus allen 
Teilen Deutschlands, mit Ausnahme Berlins, vertreten. 
Diese Versammlung beschloß, strenge Neutralität zu wah¬ 
ren, sowohl Kassen- wie Aerzteverbänden gegenüber. Um 
mit den maßgebenden Reichsbehörden Fühlung zu neh¬ 
men, wurde eine Kommission gebildet, mit deren Füh¬ 
rung der damalige II. Vorsitzende des RVDK., Herr Pro! 
Wichmann (Hamburg) betraut und mit sehr weitgehen¬ 
den Vollmachten versehen wurde. 

Leider mußte der Reichsverband nach kurzer Zeit 
feststellen, daß Prof. Wichmann Sonderinteressen, die 
unserer Neutralität widersprachen, verfolgte und damit 
den wesentlichsten Beschluß der Gründungsversammlung 
mißachtet halte. Eine außerordentliche Mitgliederver¬ 
sammlung in Halle beschloß einstimmig, das Verhalten 
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von Prof. Wichmann zu mißbilligen und dem übrigen 
Vorstand sein Vertrauen auszusprechen, weil er schon 
vor der Versammlung Prof. Wichmann aul'gefordert 
lialte, seine Aemler niederzulegen. 

Prof. Wichmann beeilte sich, nach seinem Ausschei¬ 
den aus unserer Organisation die Pokalvereine von Ber¬ 
lin und Hamburg als Gegenorganisation aufzuziehen und 
gab diesem Zusammenschluß den Namen „ReichsarbeitS- 
gemeinschafl". Mit dieser Spaltung hat Wichmann er¬ 
neut die Interessen der Vertrauensärzte auf das schwerste 
geschädigt. 

Aid' Grund der Verbreitung und Entwicklung unse¬ 
res RVDK. dürfte es für jeden einleuchtend sein, daß die 
Rezeichnung der Wichmann-Gründung ..Reichs '-Arbeits- 
gemeinschafl sehr euphemistisch isl. da die meisten 
hauptamtlichen Vertrauensärzte teils bei der Gründung 
schon sich unserem Verband anschlossen, teils später 
diesem beitraten. 

Wir haben bisher mit Rücksicht auf die Verfolgung 
ernsterer Belange keine Veranlassung gesehen, auf die 
verschiedenen Werbeschreiben der Reichsarbeitsgemein¬ 
schäft, die teilweise wesentliche Unrichtigkeiten und Ent¬ 
stellungen enthalten, einzugehen. So ist. um nur ein Bei¬ 
spiel aufzuzählen, die Behauptung, der RVDK. suche für 
sich oder in Person seines Vorsitzenden eine Kampfstel¬ 
lung gegen die Kassenverbände einzunehmen, absolut un¬ 
wahr und des öfteren widerlegt worden. 

Es ist äußerst bedauerlich, daß aus scheinbar per¬ 
sönlichen Gründen der gute Gedanke des Zusammen¬ 
schlusses aller Vertrauensärzte auf neutraler Basis 
durch eine Minderheit von Vertrauensärzten unmöglich 
ist. An Versuchen, dieses Verhältnis zu ändern und alle 
Verlrauensärzte einheitlich zusammenzufässsen, hat es 
unsererseits nicht gefehlt. Es kann aber dem RVDK. 
als der älteren und weit größeren, sich über das ganze 
Reich erstreckenden Organisation nicht zugemutet wer¬ 
den, auf die unserer Auffassung nach überheblichen Be¬ 
dingungen und Sonderwünsche einzugehen, die seiner¬ 
zeit mehrfach von der lokalen Berlin-Hamburger Ver¬ 
einigung an uns gestellt wurden. Wenn wir darauf ein¬ 
gegangen wären, hätten wir auf das Grundprinzip der 
Neutralität verzichten müssen. 

Wir halten es, nachdem von der Reichsarbeitsgemein¬ 
schaft mit Mitteln, die uns als neutralem Verband nicht 
zur Verfügung stehen, eine Propaganda betrieben wird, 
besonders bei Kollegen, die den Entwicklungsgang des 
Zusammenschlusses der Vertrauensärzte nicht kennen, 
jetzt für erforderlich, den historischen Gang der Dinge 
iu aller Sachlichkeit und Ruhe klarzustellen. Mögen sich 
die Kollegen, die bisher abseits standen oder die erst 
jetzt beabsichtigen, haupt- oder nebenamtliche Ver- 
Iraucnsarztstellen zu übernehmen, ihr eigenes Urteil 
bilden. 

Auf alle Fälle können wir mit Ruhe ab warten, wie 
sieh die B e h ö r d e n, die über die Anerkennung als Spit¬ 
zenverband zu entscheiden haben, zu unseren Bestre¬ 
bungen und zur Größe und Ausbreitung unseres Verban¬ 
des stellen werden. 

Mai 1931. RVDK. 

Entscheidung des Landesschiedsamtes beim Bayer. 
Landesversicherungsamt vom 22. Januar 1931. 

In der Streitsache des Verbandes pfälzischer Kran¬ 
kenkassen in Erankenlhal gegen den Aerzllich-Wirt- 
schafllichen Verein Ludwigshafen a. Rh. wegen der Be¬ 
dingungen eines abzuschließenden Arzlverlrages hat das 
beim Bayer. Landesversicherungsamt errichtete Landes- 
schiedsamt in der Sitzung vom 22. Januar 1931, an wel¬ 
cher teilgenommen haben: 

L der Senalspräsidcnt des Bayer. Landesversiche- 
rungsamls, Scheidemandel, 

Vorsitzender, 
2. Oberregierungsrat Freiherr v. Ereyberg, 
3. der Oberregierungsrat Ehrlich, 

unparteiische Mitglieder, 
I. der San.-Rat Dr. Heinr. Blasser in Brannenburg. 

o. der San.-Rat Dr. Sleinheimer in Nürnberg, 
(i. der prakl. Arzt Dr. Georg Erey in München. 

Vertreter der Arzlverbände, 
7. der Landesversicherungsrat Förster in München, 
iS. der Geschäftsführer W. Knoblauch in Nürnberg, 
9. der Syndikus Dr. Romeis in München, 

Vertreter der Kassenverbände, 
nach mündlicher Verhandlung, wie folgt entschieden: 

1. Die Berufung des Verbandes pfälzischer Kranken¬ 
kassen in Erankenlhal gegen die Entscheidung des 
Schiedsamts beim Oberversicherungsaml Speyer 
vom 13. Mai 1930 wird zurückgewiesen mit der 
Maßgabe, daß in Ziffer II der Entscheidung des 
Scliiedsamls nach den Worten: „eines Gesamtver- 
trages“ eingeschaltet wird: „mit Bezahlung nach 
Pauschsyslem", daß Ziffer 111 gestrichen wird und 
Ziffer IV die Fassung erhält: 
„Die Sache wird an den Verlragsausschuß zurück¬ 
verwiesen.“ 

II. Für das Verfahren vor dem Landesschiedsnml 
wird dem Verband pfälzischer Krankenkassen eine 
Gebühr von 200 RM. (zweihundert Reichsmark), 
dem Aerztlich-WirtschaflUchen Verein Ludwigs¬ 
hafen eine Gebühr von 100 RM. (einhundert Reichs¬ 
mark) auferlegt. 

G r ü n d e: 
Nach der auch für das bayerische Verlragsrechl ent¬ 

sprechend anwendbaren Rechtsprechung des Reichs- 
schiedsamts (AN. 1925 S. 257, 192(i S. 162) kann ein Kas¬ 
senverband (§ 406 ff. RVQ.) Gesamtarztvertrüge sowohl 
in eigenem Namen dergestalt, daß der Vertrag für die dem 
Verband angeschlossenen Kassen als Gesamtverlrags- 
angehörige Geltung erlangt, als auch namens der ihm an¬ 
geschlossenen Kassen als deren Vertreter abschließen. 
Der Verband pfälzischer Krankenkassen isl ein Kassen¬ 
verband im Sinne der §§ 106 ff. RVO. Der von dem Ver¬ 
band für die Verhandlungen im Verlragsausschuß vor¬ 
gelegte, von den Aerzten aber abgelehnte Vertragsentwurf 
läßt entnehmen, daß der Kassenverband, indem er als 
Vertragsgegner auf!rat, für die Verbandskassen des Ver- 
sicherungsamtsbezirkes Ludwigshafen a. Rh. in deren 
Namen tätig werden wollte. In der gleichen Richtung 
bewegte sich ersichtlich auch die Absicht der schiedsamt- 
lichen Entscheidung (Ziff. II), indem sie den Antrag des 
Verbandes pfälzischer Krankenkassen auf Abschluß eines 
Gesamt Vertrages mit dem Aerztlich-Wirtschaftlichen Ver¬ 
ein Ludwigshafen a. Rh. für die sämtlichen reichsgeselz- 
lichen Krankenkassen im Versicherungsamtsbezirk Lud¬ 
wigshafen-Stadt und -Land zurückgewiesen hat. 

Wenn die Parteien und das Schiedsamt sich der Be¬ 
zeichnung „Gesamlvertrag“ bedient haben, so geschah 
dies, wie sich aus der heutigen Verhandlung ergibt, nicht 
in dem Sinne, der ihr nach den Vertragsrichliinien (§§ 1 ff.) 
zukommt. Es besieht vielmehr allseitiges Einverständnis 
darüber, daß der Kassenverband, indem er einen Gesaml- 
vertrag anstrebte, damit einen einheitlichen, alle Kassen 
umfassenden Arzlverlrag im Auge halte. Die Einheitlich¬ 
keit dieses Vertrages sollte nach der Absicht des Kassen¬ 
verbandes ihren Ausdruck finden besonders durch die 
Festlegung eines für alle Kassen geltenden Pausch-Ver- 
gütungssystems. Dies geht mit Sicherheit aus dem oben 
erwähnten Verträgsentwurf hervor und wird auch durch 
die Erklärungen der Kassenverbandsverlreter in heutiger 
Verhandlung bestätigt. Die Begründung der angefochte- 



Seite 040. 
BAYERISCHE aERZTEZEITUNG. Nr. 24. 1931. 

nen Entscheidung deutet ebenfalls darauf hin, daß das 
Schiedsamt den Antrag des Kassenverbandes im gleichen 
Sinne aufgefaßt hat. Es besteht somit zwischen dem vom 
Kassen verband angestrebten einheitlichen Arztvertrag 
und seinem Inhalt ein untrennbarer Zusammenhang m- 
soferne, als ausschließlich der eines einheitlichen Ver¬ 
trages mit Pauschsystem für alle Kassen streitig ist. Aus 
dieser inneren Verbundenheit der vom Kassenverband 
verfolgten Ziele ergibt sich mit Notwendigkeit, daß dem 
Antrag des Kassenverbandes nur dann ein Erfolg beschie- 
den sein kann, wenn die Schiedsinstanzen in der Lage 
wären, auch gegen den Willen der Aerzte für alle leichs- 
gesetzlichen Kassen des Versicherungsamtsbezirks Lud- 
wigshafen die Vergütung der ärztlichen Leistungen nach 
einem Pauschsystem zu bestimmen. Dies ist aber nicht 
der Fall. ■ ' 

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ludwigshatc n 
hat allerdings zufolge Entscheidung des Schiedsamts 
Speyer vom 13. Dezember 1927 Püuschvergülung slatt- 
gefunden; dies wurde mit Wirkung ab 1. Juli 192iS -son, 
Kassenseite gekündigt. In den letzten Verhandlungen vor 
dem Verlragsausschuß wären die Aerzte mit einer Ver¬ 
gütung nach Kopfpauschale einverstanden. 

Was die übrigen Kassen angeht, nämlich 13 Betriebs¬ 
krankenkassen einschließlich derjenigen der Firma I. G. 
Farbenindüstrie A.-G. und 3 Innungskrankenkassen, bei 
denen seit Jahren vertragsloser Zustand besteht, ist von 
den Vertretern des Kassenverbandes heute erstmals vor¬ 
gebracht worden, daß vor Eintritt des vertragslosen Zu¬ 
standes die Aerzte nach einem Pauschsystem honoiieit 
worden seien. Diesem Vorbringen ist von seiten des Ver¬ 
treters des Aerztlich-Wirtschaftliehen Vereins widerspro¬ 
chen worden. Der Kassenverband erklärte sich außei- 
stande, dem Landesschiedsamt den Beweis für die Rich¬ 
tigkeit seiner Angabe sofort zu erbringen. Das Landes¬ 
schiedsamt war daher angesichts des W iderspruchs dei 
Aerzte nicht in der Lage, von der lür den Erfolg des 
Klagebegehrens wesentlichen Annahme auszugehen, daß 
nicht nur bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse, sondern 
auch Inuungs- und Betriebskrankenkassen, des Yeisichc- 
rungsamtsbezirks Ludwigshafen die Vergütung der Aerzte 
bis zum Eintritt des vertragslosen Zustandes nach einem 
Pauschsystem erfolgt sei. Angesichts dessen, was oben 
über die Bedeutung des Antrages des Kassenverbandes 
ausgeführt wurde, wäre die Sach- und Rechtslage nicht 
anders, wenn dieser Nachweis der früheren Pauschalyer- 
gütung zwar für eine, vielleicht sogar für den größten 1 eil 
der Betriebs- und Innungskrankenkassen, nicht aber für 
alle Kassen geführt werden könnte. 

Es hat daher auch nicht entscheidend auf den Ein¬ 
wand des Kassenverbandes anzukommen, daß seit ße- 
ßinn des vertragslosen Zustandes von den Betriebs- und 
Innungskrankenkassen nur mit Vorbehalt nach einem 
anderen als einem Pauschsystem die ärztliche Tätigkeit 
vergütet worden sei. Uebrigens bezöge sich dieser Vor¬ 
behalt ersichtlich nicht mit Bestimmtheit auf die Auf- 
rechterhaltung des bisherigen Vergütungssystems, son¬ 
dern auf die künftige durch Vertrag oder Entscheidung 
der Schiedsinstanzen zustande kommende Regelung der 
Honorarfrage. Auch käme wohl folgende Erwägung in 
Betracht, wenn sic auch für den vorliegenden Streitfall 
nicht von entscheidender Bedeutung ist. 

Der in der Rechtsprechung des Reichs- und Landes- 
schiedsamts entwickelte Grundsatz, daß die Aenderung 
des bisherigen Vergütungssystems gegen den Willen einer 
Partei nur zulässig ist aus einem wichtigen Grunde, der 
vornehmlich von der die Aenderung begehrenden Partei 
zu beweisen ist (AN. 1925 S. 212, 215, Milt. d. LVA. 1928 
S. 33) beruht auf dem Gedanken, daß in die bisher be¬ 
stehenden Verlragsverhällnisse durch die Schiedsinstan¬ 
zen nur beim Vorliegen zwingender Umstände eingegrif¬ 
fen werden soll. Hierbei wird ersichtlich davon ausgegan¬ 

gen, daß in der Regel nach Ablauf des Arztverlrages der 
neue Vertrag sofort oder innerhalb angemessener Zeit 
in Wirksamkeit treten soll. Dies ergibt sich auch aus der 
Pflicht des Vertragsausschusses und des Schiedsamts, das 
Verfahren so zu beschleunigen, daß der neue Vertrag mit 
dem Ablauf des bisherigen Vertrages in Kraft treten kann 
(Art. 2 Abs. IV und Art. 1 der Ausführungsbestimmun¬ 
gen des Reichsarbeitsministers vom 14. November 1921 
iRGRl. I S. 743]). Zwischen dem alten und dem neuen 
Vertrag soll daher regelmäßig ein angemessener zeit¬ 
licher Zusammenhang bestehen. Mit diesem Gedanken er¬ 
schiene es, sofern die Beteiligten nicht übereinstimmen, 
kaum vereinbar, aid Verträge zurückzugreiten, die einei 
längstvergangenen Zeit angehören und unter wesentlich 
anderen tatsächlichen und rechtlichen Y erhältnissen zu¬ 
stande gekommen sind. Diese Auffassung steht nicht im 
Widerspruch mit den Entscheidungen des Landesschieds- 
amts vom 25. April 1928 LSch. II 3/28 und vom 30. Ja¬ 
nuar 1930 LSch. 16. 17/29, welche auf der Annahme be¬ 
ruhten, daß sich nach Ablauf der früheren Verträge ein 
zwar schriftlich nicht festgelegtes, aber doch aus anderen 
Gründen beachtliches Vergütungssystem im beiderseiti¬ 
gen Einverständnis entwickelt hat. Es war daher damals 
nicht die Frage zu prüfen, welche Bedeutung dem Um¬ 
stand zukam, daß die abgelaufenen Verträge weit zurück- 
licgen. 

Hiernach sind, wie offenbar auch das Schiedsamt an¬ 
nimmt, die Voraussetzungen für den vom Kassenverband 
beantragten Arztvertrag mit Vergütung nach Pausch¬ 
system bei allen Kassen des Versicherungsamtsbezirks 
Ludwigshafen nicht in ausreichendem Maße erfüllt. Die 
Berufung des Kassenverbandes war daher, soweit sie sich 
gegen Ziffer II der schiedsamtlichen Entscheidung rich¬ 
tet, mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die Bedeutung 
des Entscheidungssatzes durch die Einschaltung aus¬ 
drücklich klargestellt wurde. 

Hinsichtlich der Ziffer III der angefochtenen Ent¬ 
scheidung, wonach gesonderte Verträge zu schließen sind 
mit der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ludwigshafen, 
der Belriebskrankenkasse der I. G. Farbenindustrie A.-G. 
Ludwigshafen und den übrigen reichsgesetzlichen Kran¬ 
kenkassen, kann es dahingestellt werden, ob der Kassen¬ 
verband, wie er behauptet, im schiedsamtlichen Verfah¬ 
ren tatsächlich nicht oder nicht ausreichend Gelegenheit 
zu tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen hatte. 
Ziffer III kann ohnehin nicht aufrechterhalten bleiben. 
Angesichts der beschränkten Bedeutung, welche nach 
dem Dargelegten der Entscheidung in Ziffer II zukommt, 
erschien es dem Landesschiedsamt nach der ganzen 
Sachlage veranlaßt, die Entscheidung, abgesehen von der 
seitens der Parteien nicht angefochtenen Ziffer I, auf Zif¬ 
fer II zu beschränken und die anderweitige Gestaltung 
der Vertragsverhältnisse dem Vertragsausschuß zu über¬ 
lassen. 

Der Vertragsausschuß wird nunmehr bei seiner 
neuerlichen Verhandlung und Entscheidung von der An¬ 
nahme auszugehen haben, daß, wie die Sache dem Lan¬ 
desschiedsamt vorlag, der Kassenverband gegen den Wil¬ 
len der Aerzte nicht berechtigt ist, einen Arztvertrag aul 
Grund eines Pauschvergütungssystems für alle ihm an¬ 
gehörenden Krankenkassen des Versicherungsamtsbezir¬ 
kes Ludwigshafen zu verlangen. Abgesehen hiervon und 
ferner von der rechtskräftigen Entscheidung (I), daß mit 
der Betriebskrankenkasse der I. G. Farbenindustrie A.-G. 
kein Arztvertrag besteht, ergeben sich für den Verlrags- 
ausschuß aus gegenwärtiger Entscheidung keine weite¬ 
ren Beschränkungen. Immerhin wird er obige Ausführun¬ 
gen, welche sich mit der Bedeutung früherer Arzlver- 
Iräge befassen, und auch die nicht in Abrede zu stellen¬ 
den Verschiedenheiten in den Verhältnissen der einzel¬ 
nen Kassen in den Kreis der Betrachtung zu ziehen haben. 
Auch kommt in Betracht, daß durch den Arztvertrag nicht 
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nur das Vergülungssystem, sondern auch das Arzlsyslem 
zu regeln ist (§ 1 der Vertragsrichtlinien), wobei auch die 
bei der I. G. Farbenindustrie A.-G. bestehende Ambulanz 
zu würdigen sein wird. 

Es war daher in der Hauptsache zu erkennen wie ge¬ 
schehen. Die Entscheidung im Gebührenpunkt stützt sich 
auf §§ 59 ff. der Landesschiedsamtsordnung. 

gez. Scheidemandel. gez. v. Freyberg. gez. Ehrlich. 

Das Landesschi od s am l be i m B ay er. 
L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a m t. 

gez. Scheidemandel, Senatspräsident. 

Vereinsnachrichten. 
(Originalbericht der Bayerischen Aerztezeitung.) 

Münchener Aerzteverein für freie Arztwahl. 

(Ordentliche Mitgliederversammlung vom 5. Juni.) 

Vorsitzender: Herr Al ihen. 
Die Versammlung war gut besucht in Anbetracht der 

wichtigen Tagesordnung. 
Unter „Mitteilungen“ ersuchte Herr Scholl die 

Mitglieder, dem „Volksbund Deutsche Kriegs¬ 
gräber für sorge“ als Mitglied bcizulrelen. 

Die von verschiedenen Seiten eingelaui'enen An¬ 
träge zur Tagesordnung wurden verlesen und bekannt¬ 
gegeben' daß dieselben in der Aussprache nach dem Jah¬ 
resbericht behandelt werden können. 

Eine von der „Vereinigung der praktischen 
Aerzte“ eingebrach lc Resolution gegen die 
Unfallstation der Brauerei - und Mälzerei-Be- 
rufsgenossenschaft, die in dieser Nummer abge- 
druck 1 ist, wurde einstimmig a n g e n o m m e n. 

Auf eine Anfrage bezüglich des Vertrages zwi¬ 
schen den Privalheilanstaltsbesitzern und 
d e r „K o b 1 e n z e r K r a n k e n k a s s e“ wurde der Schrift¬ 
wechsel zwischen der Vorstandschaft und der „Vereini¬ 
gung der Privatheilanstallsbesitzer“ verlesen. 

Die Vorstandschaft wird zu den verschiedenen An¬ 
trägen noch Stellung nehmen. 

Herr Althen hielt einen warmempfundenen Nach¬ 
ruf auf den leider zu früh verstorbenen I. Vorsitzenden, 
Herrn Kollegen Hertel. Die Versammlung erhob sich 
zum Zeichen der Trauer von den Sitzen. 

Es wurde daraufhin in die Wahl des I. Vorsit¬ 
zenden eingetreten. Vorgeschlagen wurden die Herren 
Hilz und Fr. Fischer. 

Herr Bettinger verurteilte die in München herr¬ 
schende „Gruppenwirtschaft“, die zu Mißwirtschaft ge¬ 
führt habe. Es sollten nicht Führer von Gruppen gewählt 
werden, sondern Männer von Format und Sachkenntnis. 

Gewählt wurde zum I. Vorsitzenden H e r r H i 1 z 
mit 120 Stimmen; Herr Friedrich Fischer erhielt 
56 Stimmen. 

Als V e r t r a u e n s m a n n für d e n G a u Ober- 
bayern (Müneben) des Hartmannbundes wurde 
Herr Reischle gewählt mit 138 Stimmen. 

Für die K o m m i s s i o n z u r P r ü f u n g d e r II eiß- 
luftapparate der praktischen Aerzte wurden 
gewählt die Herren Thalheimer und Stro- 
m eye r. 

Herr Scholl hielt einen ausführlichen Kassen- 
und Geschäftsbericht. 

Zum Kassenbericht, der von den beiden gewählten 
Revisoren und der Süddeutschen Treuhandgesellschaft 
geprüft und richtig befunden wurde, wurde auch ein Be¬ 
richt der Hauskommission gegeben, in dem genaue 
Angaben über die Einnahmen und Ausgaben des Aerzte- 
hauses enthalten sind. Wenn das Hinterhaus vollends ver¬ 
mietet sei und die steuerlichen Verhältnisse des Hauses 

nach den neuen Geselzesverordnungen verringert werden, 
werde das Haus als rentabel bezeichnet werden können. 
Die Revision der Bücher der Hausverwaltung wurde durch 
die Steuerstelle der Aerzteschaft, Herrn Herz.ing, vor¬ 
genommen; Beanstandungen wurden nicht erhoben. 

Ein genauer Kosten v o r a n s c h 1 a g f ü r d a s .1 a h r 
1 93 I könne nicht gemacht werden, da die Auswirkung 
der Notverordnung in bezug auf die Kassenhonorare 
noch nicht zu übersehen sei. Auf alle Fälle aber werden 
die Ausgaben gesenkt werden können, zumal die Vor- 
slandschaft des Harlmannbundes der Hauptversammlung 
in Köln Vorschlägen werde, ab 1. Juli die Beiträge 
z u m H a r l m a n n 1) u n d u m 1 2 M a r k p r o J a h r h e r - 
abzusetzen. Auch bei den persönlichen und sachlichen 
Ausgaben müsse soviel als möglich gespart werden. Wenn 
wir klarer sehen, könne vielleicht noch in diesem .fahre 
der 5proz. Abzug herabgesetzt werden. 

In dem Geschäftsbericht ging Herr Scholl 
auf die Notverordnung vom Juli 1930 ein und 
zeigte an der Hand eingehender Statistiken, daß nicht nur 
die Krankheitsfälle zurückgegangen seien, sondern auch 
das ärztliche Honorar, bis sei nicht richtig, wenn von sei¬ 
ten der Krankenkassenverbände behauptet werde, daß 
das ärztliche Honorar „nicht genügend“ gefallen sei und 
die Aerzle es verstanden hätten, sich der Notverordnung 
anzupassen. Er kritisierte die verschiedenen radikalen 
Vorschläge, die zur Reform der Krankenversicherung 
von verschiedenen Seilen gemacht wurden, bis müsse an 
dem Kernstück der Krankenversicherung unter allen 
Umständen festgehalten werden, d. i. an der Naturallei- 
stung der freien ärztlichen Hilfe. Gewiß sei das jetzige 
„Kassenarztrecbl“ unerträglich geworden, da es zu einer 
unwürdigen Bevormundung des Kassenarztes geführt 
habe. Als einziges und letztes Mittel, aus dieser unwürdi¬ 
gen Stellung herauszukommen, als Weg ins Freie, be¬ 
frachte die Führung die Forderung einer Reichsärzte¬ 
kammer und Reichsärzte Ordnung, eine Forde¬ 
rung, welche im Vordergrund des heurigen Aerztetages 
in Köln stehe. 

Herr Scholl ging dann ausführlich auf den Vertrag 
mit der Allgemeinen 0 r t s k r a n k e n k a s s e Mün¬ 
chen ein, insbesondere auf die Pauschalbezahlung und 
auf die von der Vorstandschaft und der Honorarkommis¬ 
sion beschlossene Verteilung des Pauschalhonorars. Auch 
darüber wurde ein ausführliches Zahlenmaterial vor¬ 
gebracht. 

Zu der von der Vorstandschaft beschlossenen 
SOprozentigen Teilzahlung bei allen Krankenkas¬ 
sen wurde bemerkt, daß in anderen Städten meist nur 
eine Vorauszahlung von 60 Proz. vorgenommen werde, 
und daß nunmehr auch hier eine SOproz. Teilzahlung not¬ 
wendig sei, da die Anforderungen der Kollegen auf den 
Monatskarten mit dem Betrag, den die Ortskrankenkasse 
einbezahle, nicht zu 100 Proz. ausbezahlt werden könn¬ 
ten. Die zwei größten Ersatzkrankenkassen bezahlen nur 
zirka 80 Proz. voraus. Das Vermögen des Vereins müsse 
sowieso in Anspruch genommen werden bei der Voraus¬ 
zahlung, da die Krankenkassen nicht auf den Tag der 
Auszahlung einbezahlen, sondern zum Teil erst viel spä¬ 
ter. Dazu brauchen wir einen Reservefonds. Außerdem 
sei im Interesse der Kollegen die Einrichtung getroffen 
worden, daß die Rückzahlungen bei Streichungen in drei 
Raten, also auf ein ganzes Vierteljahr verteilt, erfolgen, 
während die Krankenkassen sofort auf einmal die Abzüge 
vornehmen. Es seien also einfache kaufmännische Er¬ 
wägungen, Vorsichtsmaßnahmen, die jeder Einsichtige 
billigen müsse. Mit den Ersatz kranken Lassen stehe 
der Verein in gutem Verhältnis. Sie stellen immer noch 
das Rückgrat der Organisation dar mit organisierter 
freier Arztwahl, freien Schiedsinstanzen und Selbstver¬ 
waltung. Aber der zentrale Vertrag habe auch verschie¬ 
dene Unannehmlichkeiten im Gefolge. Es müsse den Lan- 
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desvcrbäiulen und örllichcn Organisationen mehr Spiel¬ 
raum nach den örtlichen Bedürfnissen gelassen und nur 
ein Rahmenvertrag zentral abgeschlossen werden. 

Herr Scholl verbreitete sich weiter über die Un¬ 
tat Isla lion der Brauerei- und M ä 1 ze r e i - Be¬ 
rn l's ge nos s e n s ch a f L in München. Die Angelegen¬ 
heit schwebt noch vor dem Reichssehiedsgerichi. Kr 
konnte müt-eiJen, daß Herr Oberstabsarzt Dr. Berger 
auf seinen Wunsch aus der Unfallstation ausgeschieden 
ist. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit sei noch niclii 
gesprochen. 

Eine größere Bolle werden in der nächsten Zeil die 
Wohlfahrtsämter spielen. Der Verein stellt schon 
seit .lahren mit dem Mauptwohtfahrtsaml in Korrespon¬ 
denz, aber bedauerlicherweise sei bis heule noch kein 
Vertrag zustande gekommen. Die Angelegenheit werde 
im Auge behalten werden; man werde stell an die Leit¬ 
sätze des Hnrimannbundes in dieser Beziehung halten. 

Der Berichterstatter machte weiter Ausführungen 
über die ominösen Paragraphen der Notverordnung 
i'.§§ 3ß8, .‘170 und .'172), ging näher auf den sogenannten 
Barleistungszustand ein, auf die .,Dienstanweisung für die 
Vertrauensärzte“ und schließlich auf den ärztlichen Nach¬ 
wuchs. Trotz des Numerus clausus, durch den die Zahl 
der Kassenärzte gegenüber der Zahl der Kassenmilglieder 
zurückgegangen sei, seien die Arztkosten gestiegen. Es 
sei also nicht die Zahl der Kassenärzte entscheidend für 
die Ausgaben der Kassen. Die Organisation müsse dafür 
sorgen, daß die sogenannten „Zählärzte“ und die Doppel¬ 
verdiener aus der Kassenpraxis ausscheiden, um dem 
Nachwuchs Platz zu machen. Dankbar anzuerkennen sei, 
daß das Beichsarbeitsministerium in einer Entschließung, 
die in Nr. 22 der ..Aerztl. Mitteilungen“ abgedruckt ist, 
dem ärztlichen Nachwuchs zu Hilfe kommt. Wenn die 
wirtschaftliche Lage sich weiter verschlechtere, tauchen 
neue Befahren auf, die zu weiteren Sparmaßnahmen 
zwingen. Bedauerlich sei, daß die Kasst 'spitzenverbände 
ein Schreiben an den Herrn Reichsarbeib. inister gerich¬ 
tet hätten betr. Auswirkung der Notverordnung und Ein¬ 
künfte der Kassenärzte, in dem verlangt werde, „daß die 
Einkünfte der Kassenärzte herabgesetzt werden, evtl, 
durch Anwendung des § 370a RVO. (Barleistung) oder 
im Wege der Notverordnung“. Eine solche Maßnahme 
diene nicht dem Frieden zwischen Krankenkassen und 
Aerzten. 

Die beste Sicherung für die Zukunft sei un¬ 
sere Organisation, die künftig eine wichtigere Rolle 
spielen werde als bisher. Die Organisation verschaffe Ar¬ 
beitsmöglichkeit und Existenz. Die Aerzte sollten ihre 
Reihen geschlossen hallen, Ruhe bewahren und ihren 
selbstgewählten Führern, die wissen, was sie wollen, 
treue Gefolgschaft leisten! (Allgemeiner Beifall.) 

Der Vorsitzende dankte Herrn Scholl für seine aus- 
iührliche Berichterstattung und erspießliche Arbeit im 
Interesse des Vereins. Den Geschäftsführern wird Ent¬ 
lastung erteilt. 

Herr Milz dankte für das Vertrauen, das die Ver¬ 
sammlung in ihn durch seine Wahl zum I. Vorsitzenden 
gesetzt habe. Er werde seine Pflicht erfüllen und bitte 
die Kollegen und die Geschäftsführer, ihn zu unterstützen. 

Tn der Ausspräche wünscht Herr Neustadt, daß 
der Bericht vorher den Mitgliedern zugänglich gemacht 
werde, bis sei wichtig zu wissen, wie sich das Honorar 
auf die praktischen Aerzte und die Fachärzte verteile. 

Herr Weiler gab darüber Aufschluß aus den von 
ihm in mühevoller Arbeit ausgearbeiteten Statistiken. 

Zum Schlüsse wurde kurz über den Vertrag mit 
dem Sani tä ts ver band gesprochen. Herr Scholl 
schlug vor. den Vertrag auf der bisherigen Grundlage vor- 
Jäufig weiterlaufen zu lassen. Nach einer kurzen Aus¬ 

sprache, an der sich die Herren Friedr. Fischer. Rud. 
Schindler, Neger, Bruckmayer und Weiler be- 
leiliglen. wurde der Antrag des Herrn Scholl gegen we¬ 
nige Stimmen angenommen. 

Aerztlicher Bezirksverein Memmingen und Aerztlich- 

wirtschaftl. Verein Memmingen-Illertissen-Babenhausen. 

(Bericht über die Sitzung am 3. Juni in Kellmünz.) 

Vorsitzender: Herr Dr. Ahr. 
Nach Verlesung des umfangreichen Einlaufs werden 

insbesondere die Rundschreiben des Deutschen Aerzte- 
vereinsbundes und der Bayerischen Landesärzlekammer 
sowie des Harlmannbundes ausführlich besprochen. Die 
Kurpfuschereifrage stand ebenfalls wieder zur Diskus¬ 
sion. Es sollen hierzu Aufklärungsartikel und Aufklä- 
rimgsvorlräge vorbereitet werden. Bei Besprechung von 
Krankenkassenangelegenheilen werden die Kollegen er¬ 
neut darauf aufmerksam gemacht, daß sie nach wie vor 
die Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit mit der allergröß¬ 
ten Objektivität vorzunehmen haben. Anträge auf Heil¬ 
verfahren mögen möglichst rechtzeitig gestellt werden. 
Kurbehandlungen können seitens der Allgemeinen Orts¬ 
krankenkasse Memmingen-Stadl nur nach allerschwer- 
sten Krankheiten und Operationen Berücksichtigung fin¬ 
den. Die Arztrechnungen für die kaufmännischen und 
beruflichen Ersalzkassen sowie für die Postbeamtenkran¬ 
kenkasse, Straßen- und FTußbäuämt usw. m ögen von den 
"Kollegen rechtzeitig aii die Prüfungsstelle (San.-Rat Dr. 
Moser, Memmingen) unter Beifügung von Rückporto und 
Krankenschein und sonstigen Belegen eingesandt werden. 
Es besteht Veranlassung, darauf aufmerksam zu machen, 
daß der ärztliche Sonntagsdienst (Beginn 1 Uhr mittags 
am Tage vorher) sich auch auf die Feiertage bezieht. 

Dr. W. 

Aerztlicher Bezirksverein Hof. 

(Sitzung vom 31. Mai.) 

Die diesjährige Frühjahrshauplversammlung des 
Aerztl. Bezirksvereins Hof, die von 25 Mitgliedern besucht 
war, fand im Kurhausrestaurant in Alexanderbad statt. 

1. Ueber die Aerzteversorgung wurde eingehend de¬ 
battiert und in diesem Zusammenhang der Antrag Dupre 
als finanziell nicht tragbar abgelehnt. 

2. Als Abgeordneter zum 50. Deutschen Aerztetag 
wird der Vorsitzende des Vereins, Herr San.-Rat. Dr. 
Frank (Wunsiedel), einstimmig gewählt. 

3. In den Verein werden auf Ansuchen und ohne Wi¬ 
derspruch aufgenommen: Frau Dr. Seuß (Arzberg) und 
Herr Bezirksarzt Dr. Kümmeth (Wunsiedel). — Der in 
der Sitzung anwesende neu aufgenommene Herr Kollege 
Dr. Kümmeth sowie der vor kurzem in Hof neu nieder¬ 
gelassene Herr Koll. Dr. Burgl, Landgerichtsarzl in Hof, 
werden vom Vorsitzenden besonders begrüßt und im Ver¬ 
ein mit dem Wunsche kollegialer Zusammenarbeit will¬ 
kommen geheißen. 

1. Am 13. Juni wird voraussichtlich ein Fortbildüngs- 
vorlrag von Herrn Prof. Dr. Stadler (Plauen) über mo¬ 
derne Diabetesbehandlung stattfinden, zu dem noch Ein¬ 
ladung ergehen wird. Dr. Seiffert. 

Kollegen 
gedenkt der „Dr. Alfons Stauder-Stiftung“! 

Beiträge sind einzuliezahlen auf das Postscheckkonto Nürn¬ 
berg Nr. 15376 des Bayerischen Aerzteverbandes oder anf das 
Depotkonto Nr. 32926 bei der Bayerischen Staatsbank Nürnberg 
mit der Bezeichnung: „Für die Stander-Stiftnng.“ 
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Bekanntmachung. 

In der Sitzung des Zulassungsausschusses München 
vom 3. Juni 1931 wurden folgende Beschlüsse gefaßt: 

A. 
Mit Wirkung vom 1. Juli 1931 ab werden die.nach¬ 

folgend genannten Aerzte zur Kassenpraxis bei den 
reichsgesetzlichen Krankenkassen des Versicherungs- 
amtsbezirks München-Stadt zugelassen: ö 

I. Mit Rücksicht auf die dringende Notwendigkeit 
der ärztlichen Versorgung in den durch die Baulütjo- 
keit der letzten Jahre stark besiedelten Außenbezirken! 
der Stadt und mit Rücksicht auf ihre in diesen Bezir¬ 
ken befindliche Wohnung- 
1. Dr. med. Helene Demmler, prakt. Aerztin ohne Ge¬ 

burtshilfe, Klara-Viebig-Straße xNr. 27; 
2. Dr. med. August Oettl, prakt. Arzt mit Geburtshilfe, 

Rosenheimer Straße Nr. 151; 
3. Dr. med. Carl Roder, prakt. Arzt mit Geburtshilfe 

Perlacher Straße Nr. 53/1; 
I. Di. med. Dora Rohlfs, prakt. Aerztin mit Geburts¬ 

hilfe, Renatastraße Nr. 55; 
5. Dr. med. Willibald Schild, prakt. Arzt mit Geburts¬ 

hilfe, Oberföhringer Straße Nr. 19; 
6. Dr. med. Gerhard Wolpe, prakt. Arzt ohne Geburts¬ 

hilfe, Naupliastraße Nr. 25. 
II. Im Rahmen der übrigen, durch Ausscheiden von 

Aerzten seit der letzten Zulassung frei gewordenen 
Stellen: 
1. Dr. med. Ernst Dresch, Facharzt für Orthopädie, 

Nymphenburger Straße Nr. 147; 
2. Dr. med. Joseph Kolbeck, prakt. Arzt mit Geburts¬ 

hilfe, Kirchweg Nr. 21; 
3. Dr. med. Gustav Lampe, prakt. Arzt ohne Geburts¬ 

hilfe, Schaftlachstraße Nr. 13/1; 
1. Dr. med. Hermann Roeder, Facharzt für Hals-, Na¬ 

sen- und Ohrenkrankheiten, Maximilianstraße 34/1; 
a Dr. med. Paula Sachs, Fachärztin für innere Medi¬ 

zin, Ainmüllerstraße Nr. 8/1; 
6. Dr. med. Cajetan Tambosi, Facharzt für Dermato¬ 

logie, Sophienstraße Nr. 5c/0. 
III. Gemäß § 50 der Zulassungsordnuhg: 

Dr. med. Fritz Galland, prakt. Arzt mit Geburtshilfe 
Waltherstraße Nr. 10/1. 
I\. Den mit Beschluß des Zulassungsausschusses 

vom 17. Januar 1929 zur Kassenpraxis zugelassenen 
„Facharzt für Dermatologie“ Dr. med. Gerhard Wag¬ 
ner, Georgenstraße Nr. 37, künftig als „prakt. Arzt mit 
Geburtshilfe“. 

Dies wird gemäß § 37 Abs. 1 der Zulassungsordnung 
bekannt gemacht. Gegen die oben aufgeführten Be¬ 
schlüsse steht den beteiligten Krankenkassen und jedem 
als Bewerber in Frage kommenden nicht zugelassenen 
Ai’zle gemäß § 37 Abs. 1 der Zulassungsordnung und 
^ 3fa8m Abs. 2 RVO. das Recht der Berufung zum 
Schiedsamt bei dem Bayer. Oberversicherungsamt Mün¬ 
chen zu. Die Berufung eines nicht zugelassenen Arztes 
kann sich jedoch nur darauf stützen, daß nach An¬ 
sicht des Berufungsklägers bei der Auswahl der zuzu¬ 
lassenden Aerzte seine Person zu Unrecht übergangen 
worden ist (vgl. Entscheidung des Reichsschiedsamtes 
Ar 3a vom 10. Februar 1927 in Amtl. Nachr. des RYA. 
s 276). Aufschiebende Wirkung kommt der Berufung 
luir dann zu, wenn auch seitens der beteiligten Kran¬ 
kenkassen Berufung zum Schiedsamt eingelegt wird (vgl. 
Entscheidungen des Reichsschiedsamtes Nr. 27 vom 
U November 1926 und Nr. 35 vom 10. Februar 1927 in 
Amll. Nachr. des RVA. 1926 S. 501 und 1927 S. 276, 
sowie Entscheidung des Bayer. Landessohiedsamles 
Ar 11/26 vom 17. Februar 1927 in Milteilgn. des Bayer 
kVA. 1927 S. 34). ' ' 

Eine etwaige Berufung ist gern. § 368m Abs. 2 Salz 2 
IDO. innerhalb einer Woche beim Schiedsamt beim 
Bayer. Oberversicherungsamt München, Ludwigstraße 
Nr. 14/-I, einzureichen. Die Berufungsfrist beginnt ge¬ 
mäß § 37 Abs. 1 Satz 3 der Zulassnngsordnung eine 
Woche nach dem Jage der Ausgabe der diese Bekannt¬ 
machung enthaltenden Nummer der „Bayer. Aerzteztg.“. 

B. 

Das in München für die Auswahl der Aerzte ein- 
gelührte Punktsystem wurde in der Richtung geändert 
daß hh ’ 

a der nachgewiesene Frontdienst (Dienst 
in unmittelbarer Lebensgefahr an der Front bis ein¬ 
schließlich 31. Dezember 1918 mit 0,50 Punkten für den 
Monat (bisher 0,15 Punkte); 

h) die n a c h g e w i e s e n e Kriegsgefangen¬ 
schaft, in Feindesland (nicht in neutralem Ausland) 
bis zur Entlassung nach Deutschland mit 0,10 Punkten 
für den Monat (bisher nicht bewertet); 

c) der nachgewiese,ne Lazarettaufenthalt 
(hehl-, Kriegs- oder Heimatlazarell infolge Verwundung 
oder im Felde zugezogener Krankheit bis einschließlich 
31. Dezember 1918 mil 0,30 Punkten für den Monat bis¬ 
her nicht bewertet); 

d) die Wartezeit für jedes Vierteljahr mil 
1,25 Punkten (bisher 1 Punkt bewertet wird. In der 
Bewertung der seil der Approbation verflossenen Zeit 
(0,05 Punkte für den Monat), der Niederlassungszeit in 
München (0,10 Punkte für den Monat und der'auswär¬ 
tigen Niederlassung (0,10. Punkte für den Monat bis zur 
Höchstzahl von 5 Punkten], der Ausbildungszeit 0,45 
Punkte für den Monat bis zur Höchstdauer von 5 Jah¬ 
ren), des Lebensalters (0,10 Punkte für das Jahr nach 
Vollendung des 25. Lebensjahres . des Aufenthaltes in 
München (0,50 Punkte für das Jahr ab 6. Aufenthalts¬ 
jahr bis zur Höchstzahl von 10 Punkten), des Familien¬ 
standes (einmalig 0,50 Punkte für den verheirateten 
Arzt, nicht für die verheiratete Aerztin; und der Kinder 
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(einmalig 0,50 Punkte ohne Rücksicht auf die Zahl und 
nicht bei verheirateten Aerztinnen) ist eine Aenderung 
nicht eingetreten. 

Diejenigen Herren Aerzte, welche mit Rücksicht auf 
die Aenderung der für die Kriegsdienstzeit, Kriegsgefan¬ 
genschaft und Lazarellaufenthalt einschlägige Punkt¬ 
bewertung Anspruch auf Aenderung ihrer Punktzahl 
erheben zu können glauben, werden hiermit aufgefor¬ 
dert, beim Städt. Versicherungsamt München, Thalkirch¬ 
ner Straße Nr. 54, Zimmer Nr. 441, IV. Stock, die ein¬ 
schlägigen Nachweise alsbald in Vorlage zu bringen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nach 
Beschluß des Zulassungsausschusses die Nachforschun¬ 
gen nicht von Amts wegen angestellt werden, sondern 
daß der einzelne Arzt selbst Antrag auf Aenderung der 
Punktbewertung zu' stellen und die zur Begründung 
seines Antrages notwendigen Beweisstücke beizubringen 
hat. Sofern ein Antrag nicht gestellt oder die entspre¬ 
chenden Nachweise nicht beigebracht werden, bleibt es 
daher bei der bisherigen Punktbewertung. 

C. 

9. Dr. Slolp, prakt. Arzt in Ludwigshafen a. Rh.. 
Gartenstadt, 

10. Dr. Schüler, Facharzt für innere Krankheiten in 
Ludwigshafen a. Rh., 

11. Dr. Stocke, Facharzt für Haut- und Geschlecht ,- 
. krankheilen in Ludwigshafen a. Rh., 

12. Dr. Seel, prakt. Arzt in Oggersheim, 
13. Dr. Kurasch, prakt. Arzt in Limburgerhof, 
14. Dr. Eckel, prakt. Arzt in Ludwigshafen a. Rh., 
15. Dr. Jäger, Facharzt für Frauenkrankheiten und 

Geburtshilfe in Ludwigshafen a. Rh., 
16. Dr. Heinichen, Facharzt für Nerven- und Ge¬ 

mütsleiden in Ludwigshafen a. Rh., 
wurden einstimmig abgelehnt. 

Die Ablehnung wird damit begründet, daß eine Stelle 
nicht frei, die Verhältniszahl nach § 45 sowie die P - 
standszahl nach § 47 der ZO. ganz wesentlich überschr ¬ 
ien, da der Mitgliederstand der Krankenkassen stark 
herabgesunken ist. Ein Bedürfnis nach Zulassung ein s 
weiteren Facharztes gemäß § 52 ZO. ist von einer Kasse 
nicht nachgewiesen worden. 

Ferner wird bekanntgegeben, daß das Schiedsamt 
beim Bayer. Oberversicherungsamt München durch 
rechtskräftig gewordenen Beschluß vom 30. Dezember 
1930 den prakt. Arzt mit Geburtshilfe Dr. med. Otto 
Kreuzeder, München, Lampadiusstraße Nr. 2, auf 
seine gegen den Beschluß des Zulassungsausschusses 
vom 28. Mai 1930 eingelegte Beschwerde mit sofortiger 
Wirkung zur Kassenpraxis zugelassen hat. 

München, den 5. Juni 1931. 
Der Zulassungsausschuß 

beim Versicherungsamt der Landeshauptstadt München, 
Der Vorsitzende: 

I. V.: Dr. H. Jaeger. 

Bekanntmachung des Städtischen Versicherungsamts 
Ludwigshafen am Rhein. 

Der Zulassungsausschuß für den Bezirk der Versiche- 
rungsämter Ludwigshafcii-a.-Rh.-Stadt und -Land hat 
folgende Beschlüsse gefaßt: 

I. In seiner Sitzung vom 8. Mai 1931. 
Die Anträge der um Zulassung zur Kassenpraxis sich 

bewerbenden und ins Arztregister eingetragenen Aerzte: 
1. Dr. Reudelhuber, prakt. Arzt in Ludwigshafen 

am Rhein, 
2. Frau Dr. Schmidt-Kraepelin, Fachärzlin für Ner¬ 

ven- und Gemütsleiden in Ludwigshafen a. Rh., 
3. Frau Dr. Hemke-Hammel, prakt. Aerztin in Dann¬ 

stadt, 
4. Dr. Deforlh, Facharzt für Nerven- und Gemüts¬ 

leiden in Ludwigshafen a. Rh., 
5. Dr. Grüner, Facharzt für Augenleiden in Lud¬ 

wigshafen a. Rh., 
6. Dr. Trauth, Facharzt für Hals-, Nasen- u. Ohren¬ 

leiden in Ludwigshafen a. Rh., 
7. Dr. Bamberger, Facharzt für Frauenkrankheiten 

und Geburtshilfe in Ludwigshafen a. Rh., 
8. Dr. Meder, Facharzt für Frauenkrankheiten und 

Geburtshilfe in Ludwigshafen a. Rh., 

II. In seiner Sitzung vom 8. Mai 1931 in der 
Besetzung gemäß § 26 ZO. 

Die Anträge der um Zulassung zur Kassenpraxis sich 
bewerbenden und ins Arztregister eingetragenen Aerzte 

1. Dr. Bodenheimer, prakt. Arzt in Ludwigshafcn 
a. Rh., 

2. Dr. Albert, Facharzt für Haut- und Geschlechts¬ 
krankheiten in Ludwigshafen a. Rh., 

wurden für alle Krankenkassen mit 4 gegen 3 Stimmen 
genehmigt. 

Die Zulassung wird begründet: 
Bei Ziffer 1: Die Zulassung des prakt. Arztes Dr. 

Bodenheimer wird gutgeheißen, da bei ihm die Voraus¬ 
setzungen der Ortsansässigkeit nach § 50 ZO. seit 9. Sep¬ 
tember 1930 bestehen und andererseits seine persönlichen 
wirtschaftlichen Verhältnisse derart sind, daß von diesem 
Gesichtspunkte aus betrachtet, es dringend geboten er¬ 
scheint, von der Bestimmung des § 50 Gehrauch zu 
machen. 

Bei Ziffer 2: Die Zulassung des Facharztes für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten Dr. Albert wird eben¬ 
falls gutgeheißen, da Dr. Albert, der sich schon seil Ende 
April 1926 in Ludwigshafen a. Rh. aufhält und sich seit 
17. Mai 1926 im Bezirk niedergelassen hat, die sog. Orts- 
ansässigkeit erlangte und wichtige Gründe in der Person 
dieses Arztes dafür sprechen. Dr. Albert steht bereits 
im 40. Lebensjahr, ist seit vier Jahren verheiratet, Vater 
eines Kindes, war langjähriger Kriegsteilnehmer und hal 
eine ausgedehnte Ausbildung als Facharzt genossen. Die 
bisherige Nichtzulassung hat seine Erwerbsmöglichkeilen 
aufs äußerste eingeschränkt und ihn in eine große wirt¬ 
schaftliche Notlage versetzt. Er ist nicht mehr in der 
Lage, weiter zuzusetzen, da seine Reserven aufgebraucht 
sind. Die Zulassung des Dr. Albert kann als eine Be¬ 
lastung der Kassen nicht angesehen werden, da es amls- 
bekannt ist, daß von den bereits zugelassenen Aerzlen 
für Haut- und Geschlechtskrankheiten ein Herr nur in 
kaum nennenswertem Umfang sich der Kassenpraxis 
widmet. 
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Dies wird gemäß § 37 Abs. I der Zulassimgsordniing 
vom 24. April 1929 mit dem Bemerken bekanntgemacht, 
daß den Parteien — Krankenkassen und nichtzugelasse- 
ir-n Aerzten — gegen die Beschlüsse das Recht der Be¬ 
rufung zusteht. 

Eine etwaige Berufung ist gemäß § 37 der Zulassungs¬ 
ordnung in Verbindung mit § 368m Abs. II der RVO. 
binnen einer Woche schriftlich oder mündlich beim 
Schiedsamt beim Bayer. Oberversicherungsamt in Speyer, 
Webergasse Nr. 11, einzulegen. 

Die Berufungsfrist beginnt gemäß §37 der Zulassungs¬ 
ordnung eine Woche nach dem Tage der Ausgabe dieser 
Nummer der Bayer. Aerztezcitung. 

Ludwigshafen a. Rh., den 8. Juni 1931. 
Städtisches Versicherungsamt. 

Der Vorsitzende: 
I. V.: Dr. Reichert. 

Amtliche Nachricht. 

Dienstesnachricht. 

Vom 1. Juli 1931 an wird der prakt. Arzt Dr. Lud- 
v.'ig Winkler von Mohrenfels in Egloffstein zum 
Bezirksarzt für den Verwaltungsbezirk Rothenburg ob 
der Tauber (Stadt und Bezirksamt) in etatmäßiger 
Eigenschaft ernannt. 

Vereinsmitteilungen. 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 

1. In der Mitgliederversammlung vom 5. Juni 
wurden gewählt: 

a) zum I. Vorsitzenden Herr Dr. Hilz, 
b) als Vertrauensmann für den HarLmannbund Gau 

Oberbaj>ern (München) Herr Dr. Reischle, 
c) für die Kommission zur Prüfung der Heißluft¬ 

apparate der praktischen Aerzte die Herren Dr. Thal- 
licimer und Dr. Stromeyer. 

2. Ferner wurde die in dieser Nummer enthaltene 
Protestresolution gegen die Unfallstation der 
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft München 
einstimmig angenommen. 

3. Der Vertrag mit dem Sani täts verband läuft 
auf Grund der bisherigen Bestimmungen vorläufig 
weiter. 

Die Arznei kosten beim Sanitätsverband sind un¬ 
verhältnismäßig gestiegen. Es wird dringend ersucht, 
auch beim Sanitätsverband wirtschaftlich zu verordnen. 

1. Zu der in Nr. 20 des „Roten Blattes1“ enthaltenen 
Annonce betr. Poli-Privat-Klinik wird auf § 5 
Ziffer 9 der Satzung hingewiesen, die lautet: 

„Die Bezeichnung „Poliklinik“ oder „Ambula¬ 
torium“ oder ähnliches ist unstatthaft. Die Führung 
eines derartigen Instilutes ist nur für Lehrzwecke er¬ 
laubt.“ 

5. Die Allgemeine Ortskrankenkasse Mün¬ 
chen (Stadt) läßt bekanntgeben, daß die Kranken¬ 
scheine Unfallverletzter, die arbeitsfähig krank 
sind, sofort nach der ersten Inanspruchnahme des 
Arztes umgehend richtig ausgefüllt an die Kasse ein- 
gesandt werden müssen, da die Kasse die betreffende 
Berufsgenossenschaft von dem Unfall sofort verständigen 
muß, um Ersatz der Behandlungskosten zu erhalten. 
Erleidet die Kasse durch grundlos verspätete Mitteilung 
des Arztes Schaden, so müßte der Arzt zum Schadens¬ 
ersatz herangezogen werden. 

Wird ein Krankenschein von dem Unfallverletzten 
nicht sofort beigebracht, so empfiehlt es sich, die Kasse 
mittels Postkarte oder ein den übrigen Krankenscheinen 
beizulegcndes Rezeptformular von den Personalien des 
Unfallverletzten zu verständigen. 

0. Es wird dringend gewarnt vor einem Rausch¬ 
giftsüchtigen, der angibt, Friedrich Wälz zu heißen, 
geboren 16. April 1890, beschäftigt bei der Firma Moll, 
München, Aeußere Wiener Straße 18/1 wohnhaft. Er will 
bei der Barmer Ersatzkasse unter Nr. 11021 versichert 
sein. — Die Barmer Ersatzkasse teilt uns mit, daß sie 
weder ein Mitglied dieses Namens führt, noch die Mit- 
gliedsnummcr für München überhaupt in Frage kommt. 
Irgendwelche Feststellungen sind zu richten an die Po¬ 
lizeidirektion, Abt. V. 

7. Zur Aufnahme in den Verein als außerordent¬ 
liche Mitglieder haben sich gemeldet: 
Dr. Maria Bern hart, Fachärztin für innere Krank¬ 

heiten, Wittelsbacherstraße 8/1; 
Dr. Else Fröhlich, prakt. Aerztin mit Geburtshilfe, 

Theresienstraße 78/1. 

Sommer- und Herbstreisen 1931 der Schiller-Akademie. 

Die Schiller-Akademie bringt im Rahmen ihrer übri¬ 
gen kulturellen Veranstaltungen auch im kommenden 
Sommer und Herbst eine Reihe von allgemein zugäng¬ 
lichen, gemeinnützigen Studien- und Ferienfahrten zur 
Durchführung, die u. a. im Juni und September nach dem 
Sonnenland Dalmatien, in den Ferienmonaten Juli und 
August nach den Weltstädten Wien, Budapest, Paris und 
London sowie nach Norwegen, Schweden und Dänemark 
führen. Anläßlich der Studienfahrt nach Paris werden 
die Schlachtfelder und Gräber um Verdun besucht und 
kann ein Ausflug in die Normandie und nach den Welt¬ 
bädern Deauville und Trouville unternommen werden, 
während von London aus Ausflüge nach Oxford, Strat- 

Gegen Huo Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel. 

14 Tagequantum 

M- 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugelassen. 

jeder Aetiologie 

Dr. E. Uhlhorn & Co,, 
Wiesbaden-Biebrich. 

Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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ford und zur Insel Wight sowie nach Schottland vor¬ 
gesehen sind. Im llerhsl veranstaltet die Akademie zwei 
besonders schöne Fahrten, und zwar eine Reise nach 
Spanien und Marokko und eine Fahrt nach Athen — Kon- 
slanlinopel zu überaus günstigen Bedingungen. Ausführ¬ 
liche Beschreibung zu diesen preiswerten Veranstaltun¬ 
gen versendet gegen 15 Pf. Porto kostenlos die Verwal¬ 
tung der Schiller-Akademie in München-Grünwald. 

BUcherschau. 
Die Arzneispezialität. Von Dr. W. Stader. Verlagsgesellschaft 

R. Müller in. b. H., Eberswalde 1931. 
Das sehr umfangreiche Buch ist mit viel Sachkenntnis ge¬ 

schrieben. aber doch wohl etwas einseitig eingestellt, wie es ja 
wohl begreiflich ist, da Herr Dr. Stader Syndikus des Reichs¬ 
verbandes der pharmazeutischen und diätetischen Mittel- und 
Kleinindustrie ist. Wenn man auch gerade dieser Einstellung 
weitgehend Rechnung tragen kann, so muß dem Verf. doch in 
einem sehr widersprochen werden, daß er für die Laien¬ 
reklame von seiten der chemischen Fabriken eintritt und diese 
auch als jm Interesse der Aerzteschaft liegend bezeichnet. 

Küster m a n n. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 

Kennen Sie die Wirkung einer Radiumkur Jin Bad Brambach? 

auch heim gesunden Menschen auffrischend und belebend 
und steigern seine Tatkraft und Widerstandskraft gegenüber den 
schweren Anforderungen des Lebenskampfes, wobei die präch¬ 
tige Umgebung Brambachs, die ozonreiche, emanationshaltige 
Luft, frei von allem Lärm und Fabrikgetöse, jene wohltuende 
Entspannung bringt, die den Körper für alle therapeutischen 
Maßnahmen erst richtig aufnahmelähig macht. 

Mädchenausbildung für den Hausfrauenberuf. 

Die Zeitverhältnisse erfordern mehr denn je von der Frau 
eine Schulung auf allen Gebieten des Hauswesens und besonders 
ein Können im hauswirtschaftlichen Rechnen. Von der Tüchtig¬ 
keit der Frau hängt das Glück der Familie ab. Aber auch für den 
Fall, daß ein Mädchen sich einem Berufe zuwenden muß, er¬ 
geben sich nicht geringe Vorteile, da das Mädchen die erwor¬ 
benen Kenntnisse immer zu seinem Nutzen verwenden kann. 
Ein Kursus in der seit 36 Jahren bestehenden, weit über die 
Grenzen Bayerns hinaus bekannten Haushaltungsschule des 
Münchener Volksbildungsvereins, Altes Rathaus, Burgstraße 18. 
dauert 5 Monate. Der nächste Kursus beginnt am 1. September 
1931. Die Mädchen müssen alle im Hauswesen vorkommenden 
Arbeiten praktisch erlernen. Die Küche wird von der einfach¬ 
sten bis zur feinsten Kost und Konditorei erlernt. In der Ge 
sundheitslehre, auf allen Gebieten, von welchen die Frau wissen 
muß, unterrichtet ein erfahrener Arzt. Vorausgesetzt wird, daß 
die Mädchen etwas nähen können, da auch _ Anfertigung ein 
facher Wäsche- und Kleidungsstücke gelehrt wird. Nur eine ge¬ 
ringe Anzahl von Schülerinnen wird aulgenommen, daher ist 
eine gründliche Ausbildung gewährleistet. Mäßige Preise, monat¬ 
liche Zahlung. Satzungen und Auskünfte kostenlos von der Lei¬ 
tung der Haushaltungsschule, Altes Rathaus, Burgstraße 18. 

Zur gefl. Beachtung ! 

Von Dr. med. Gurt Friedlaender, Bad Brambach. 

Zu den Radiumbädern mit aufstrebender Entwicklung gehört 
vor allem das im oberen Vogtland gelegene Radi u m b a d 
Brambach, welches mit seiner Wettinquelle als stärkstes Ra- 
dium-Mineraibad der Welt anzusehen ist. Die Radioaktivität, in 
Verbindung mit wertvollen Mineralien und einem hohen Gehalt 
an freier Kohlensäure machen den therapeutischen Heilfaktor 
von Brambach verständlich. Die Kurmittel bestehen aus Trink-, 
Bade- und Emanationskur. Als Trinkkur kommt in erster 
Linie die Wettinquelle in Frage, oft kombiniert mit der 
Schillerquelle, die einen salinisehen Säuerling darstellt und eben¬ 
falls stark radioaktiv ist. Diese Kombinationstrinkkur bewährt 
sich vor allem bei Stoffwechselkrankheiten, insbesondere der 
echten Harnsäuregicht und der Zuckerkrankheit. Die als Elektro- 
lyte wirkenden Salze der Mineralwässer führen zu einer Ver¬ 
schiebung des Säure-Basengleichgewichts nach der alkalischen 
Seite hin und begünstigen den Abtransport von Körperschlacken. 
Da die Wettinquelle neben ihrer Emanation auch Spuren von 
Radium selbst gelöst enthält, so daß beständig neue Emanation 
im Wasser gebildet wird, so macht diese Tatsache auch die guten 
Erfolge unserer Haus trink kur mit Wett inquelle wohl 
verständlich. Zu den Badekuren stehen mehrere Radium¬ 
quellen zur Verfügung, die es ermöglichen, zunächst schwächere, 
dann immer stärkere Emanationsmengen dem Organismus zuzu¬ 
führen und durch ihren Gehalt an Mineralien und vor allem 
freier Kohlensäure eine Art Kombinationskur von Ra¬ 
dium- und Kohlensäurebädern darstellen. Zu der ther¬ 
misch sensiblen Reizwirkung der Kohlensäure summiert sich 
noch die aktivierende Wirkung der Radiumemanation, die neben 
der Belebung und Auffrischung aller Körpersälte imstande ist, 
eine Umstimmung der Gesamtkonstitution zu erzielen. Diese bio¬ 
logischen Eigenschaften der Brambacher Radiumwässer weisen 
uns den Weg für die richtige Indikationsstellung. Alle Alters¬ 
erkrankungen, verbunden mit Schwächezuständen, Nachlassen 
der psychischen Leistungsfähigkeit, Blutdruckerhöhung sowie 
Störungen der Inkretorgane und des vegetativen Nervensystems 
finden hier weitgehende Besserung und Heilung. Erkrankungen 
des zentralen 'Nervensystems, Lähmungserscheinungen nach 
Schlaganfällen sowie vasomotorische Neurosen sind ein dank¬ 
bares Gebiet für die Radiumemanationstherapie, wobei die gün¬ 
stige Einwirkung der Radiumemanation durch die täglich stattfin¬ 
dende Emanationskur in dem von der W^ettinquelle ge¬ 
speisten Emanationsraum noch gesteigert wird. Neuralgien, ins¬ 
besondere Ischias und Trigeminusneuralgie, Erkrankung an den 
Beckenorganen und vor allem jene chronisch deformierenden 
Gelenkerkrankungen mit mehr oder minder starken Versteifun¬ 
gen erreichen in Brambach oft Heilerfolge, die die Erwartungen 
der Patienten weit übertreffen. Hier wirkt noch als unterstützen¬ 
der Heilfaktor unser radioaktives Moor mit, das in Form 
von Teilbädern und Moorkompressen angewandt wird. Vaginal¬ 
und Darmduschen erleichtern den Abtransport der Körper¬ 
schlacken und fördern die resorptiven Vorgänge bei allen ent¬ 
zündlichen Krankheitsprozessen. 

Die Brambacher Radiumkuren sind aber nicht nur Heil¬ 
kuren für bestimmte Krankheitssymptome, sondern sie wirken 

Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der 
Firma C. F. Böhringer & Söhne G.m.b.H., Mannheim-Waldhof, 
über »Calcium«, und ein Prospekt der Histoplast Gesellschaft, 
Berlin, über »Histoplast« bei. 

Wir empfehlen diese Beilagen der besonderen Beachtung unserer 
Leser. __ _ 

Wo werden Töchter zu praktischen 
tüchtigen Hausfrauen ausgebildet! 
In der seit 35 Jahren bestehenden Haushaltungsschule des Münchener Volksbildungs-'. ereins 
Altes Rathaus,'Burgstraßs 18. Kursdauer 5 Atonale. Beginn nächster Kurs 1. September 193 
Internat. Externat. Es werden nur wenige Schülerinnen aufgenommen, um eine gründliche, prak 
tische Ausbildung auf allen Gebieten des Hauswesens zu gewährleisten. Mäßige Preise. Monatlich 
Zahlung. Satzungen und Auskünfte kostenlos durch die Leitung der Haushaltungsscbule 

München, Altes Rathaus, Burgstrasse 18. 
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von einem„wirksamen Heilmittel bei 
Katarrhen aller Schleimhäute" und 
auch GeheimratProf.Dr. Moritz von 
Schmitt, gewiß eine hervorragende 
Autorität, stellt in einem seiner 
Werke fest, daß die Teinacher Quel¬ 
lenais Heilmittel bei Erkrankungder 
oberen Luftwege besonders Kopf¬ 
tuberkulose und Asthma zu emp¬ 
fehlen sind. Die 

Teinadier Hirschquelle 

Ist eine der 5 seit Jahrhunderten 
berühmten Heilquellen, die übrigen 
heißen: 

Ueberkinger Sprudel 
Ditzenbacher Sauerbrunn 
Imnauer Apollo-Sprudel 
Remstal-Sprudel Bernstein 

Interessante Druckschriften über 
die 5 wichtigsten Helfer des Arztes 
warten auf Sie, verlangen Sie bitte 
gleich kostenlose Zusendung 
von der 

Mineralbrunnen A.-G.. Bad Ueberkingen/Württ. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: 

E. KUhles, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon 922 00, 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Donnersbergerstraüe bu. 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 

An allen Plätzen Niederlagen. 
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Das Rote Kreuz im Dienste der hygienischen 
Volksbeiehrung. 

Von Sanitätsrat Dr. ined. Oskar Wille, 
Krankenhausoberarzt und Kolonnenarzt, Kaufbeuren. 

Seitdem unter dem Einfluß der Nachwirkungen des 
Weltkrieges die Lebensmöglichkeiten vieler Völker 
immer schwieriger sich gestalten, nimmt auch die Frage 
der Gesundheit bzw. der Gesunderhaltung für 
jedes einzelne Volk ein immer größeres Interesse in An¬ 
spruch in der wachsenden Erkenntnis, daß Gesundheit 
und Arbeitskraft den Grundpfeiler des Vermögens wie 
der Lebensfähigkeit eines Volkes bilden. Unter den ver¬ 
schiedenen Maßnahmen, welche für den Schutz und die 
Hebung der Volksgesundheit in Frage kommen, wird von 
fachmännischer Seite in erster Linie eine systematische 
Belehrung und Erziehung des ganzen Volkes in der 
Gesundheitspflege als das wichtigste und wirk¬ 
samste Mittel angesehen. In diesem Sinne hat sich auch 
das internationaleRote Kreuz als einer der Haupt¬ 
vertreter der Körperschaften für öffentliche Wohlfahrts¬ 
pflege der alten Zeit für diese bedeutungsvollen Aufgaben 
auf das lebhafteste eingesetzt, und nach Beendigung des 
Krieges haben die Rotkreuzvereine der Vereinigten Staa¬ 
ten, von Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan 
eine Liga gegründet, die sich ganz auf Friedensarbeit 
umgestellt hat und heute eine Zahl von über 50 Mitglieder¬ 
organisationen umfaßt, deren satzungsgemäße Aufgabe 
es ist, wie es wörtlich heißt: „die Gesundheit zu heben, 
Krankheiten zu verhüten, Leiden zu mildern“. Diese 
Liga, deren Sekretariat enge Beziehungen zur Hygiene¬ 
sektion des Völkerbundes unterhält, verfügt über eine 
Zeitschrift, die. in 15000 Exemplaren in verschiedenen 
Sprachen hygienische Belehrung in Schrift und Bild in 

Fülle bietet, leistet aber auch sonst durch Werbung und 
Belehrung usw. ein gewaltiges Stück ersprießlicher Ar¬ 
beit, wobei den Jugend-Rolkreuzorganisationen nament¬ 
lich in Amerika ein Hauptverdienst zukommt. Auch in 
anderen Staaten, die dieser Liga nicht angehören, wie in 
Oesterreich, hat das Rote Kreuz auch in der Nachkriegs¬ 
zeit hauptsächlich mit Hilfe seiner Jugendorganisation 
und kräftig unterstützt von Amerika außerordentlich viel 
auf dem Gebiete der hygienischen Volksbelehrung ge¬ 
arbeitet. 

Ich selbst habe mich gelegentlich der diesjährigen 
Internationalen Ausstellung für Gesundheitspflege in 
Dresden von der Vielseitigkeit und dem Fortschritt die¬ 
ser Bestrebungen im gesamten Auslande überzeugt, und 
es fiel mir dabei vor allem auf, daß unter den mit großen 
Lettern angeschriebenen Programmpunkten dieser aus¬ 
ländischen Rotkreuzorganisaliohen stets der Punkt „Hy¬ 
gienische Volksbelehrung“ an der Spitze stand. Es ist 
klar, daß unser deutsches Vo 1 kdas während und 
nach dem Kriege durch jahrelange Aushungerung in 
ganzen Generalionen nie wieder gutzumachenden gesund¬ 
heitlichen Schaden erlitten, dessen waffenfähige Männer 
in dem langdauernden Feldzuge den schwersten Strapa¬ 
zen ausgesetzt waren, das nach dem verlorenen Krieg eine 
unmögliche Schuldenlast zu tragen hat und jetzt am Be¬ 
ginn einer nicht abzusehenden wirtschaftlichen Verelen¬ 
dung steht, das Problem seiner Gesunderhaltung mit ganz 
besonderem Ernst und ganz besonderer Verantwortung 
zu prüfen hat, und unter solchen Umständen die Frage 
gesundheitlicher Volksbelehrung und Erziehung eine 
wichtigere Rolle spielt als bei irgendeinem anderen der 
betroffenen Völker. So sehr nun im Deutschen Reiche 
die Fürsorge für den einzelnen Erkrankten wie den 
gesundheitlich Bedrohten des Großteils des deut¬ 
schen Volkes auf gesetzlichem Wege im Rahmen der 
Reichsversicherungsordnung auf das vollkommenste aus- 
gebaut wurde, wie wohl hei keinem der anderen Völker, 
und sogar bis zu einem derart kostspieligen Uebermaß 
entwickelt wurde, daß die deutsche Wirtschaft diese La- 



SEITE 248. BAYERISCHE AERZTEZEITUNG. Nr. 25 1931. 

sten heule nicht mehr zu tragen vermag, so erscheint 
andererseits heute noch in weiten Teilen des Reiches der 
mindestens ebenso wichtige, in seinen finanziellen Anfor- 
dernngen viel bescheidenere, in seinen volkswirtschaft¬ 
lichen Nutzwirkun'gen aber um so bedeutungsvollere Teil 
der gesundheitlichen Fürsorge für den Gesunden im 
Sinne einer Sorge für eine hygienische Gestaltung der ge¬ 
samten Lebensweise sowohl des einzelnen Menschen wie 
des ganzen Volkes noch entschieden im Rückstände. 
Es ist zwar seit Kriegsende im Deutschen Reiche seitens 
der berufenen Stellen manches versucht und eingerichtet 
worden, was dem obengenannten Bedürfnis gerecht wer¬ 
den soll; so erfolgte im Jahre 1921 auf Veranlassung der 
Reichsregierung die Gründung eines Reichsausschus- 
ses für hygienische Volksbelehrung im Zusammenhang 
mit dem bereits bestehenden deutschen Hygienemuseum 
in Dresden, im gleichen Jahre in Bayern die Gründung 
einer „Bayerischen Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der Volks gesund heit“ unter Leitung 
von Medizinalrat Dr. Seiffert, welche dem bayerischen 
Ministerium des Innern angeschlossen ist. Die Deutsche 
Gesellschaft zur B e käm pf u ng des Kur pfu- 
s eher tu ms hat schon seit vielen Jahren die systemati¬ 
sche gesundheitliche Volksbclehrung in Wort und Schrift 
betätigt, und endlich hat im Jahre 1930 auch der Deut¬ 
sche AerzteVereinsbund eine Geschäftsstelle für 
hygienische Volksaufklärung errichtet. Auch das Deut¬ 
sche Rote Kreuz hat sich entsprechend dem Beispiel 
des Auslandes für die Frage der gesundheitlichen Volks¬ 
belehrung interessiert. In unserem engeren Vateriände 
Bayern ist das Thema auf den vorjährigen Kreislagungen 
der Sanitätskolonnen Schwabens und vor allem auch 
Unterfrankens behandelt worden, auch in der Rot-Kreuz- 
Presse des Reiches wie Bayerns konnte man verschie¬ 
dentlich darüber lesen. Aber trotz allem hat es den An¬ 
schein, als ob das Tempo dieser Entwicklung vor allem 
nach der praktischen Seite hin sowohl in den berufenen 
Kreisen außerhalb des Roten Kreuzes wie vor allem in¬ 
nerhalb desselben vorerst noch ein recht zögerndes 
sei. Und doch ist die Angelegenheit schon aus wirtschaft¬ 
lichen Gesichtspunkten durchaus dringlich und erscheint 
es in hohem Maße angezeigt, daß sich mit diesem Arbeits¬ 
feld neben ausgesprochen staatlichen und ärztlichen Stel¬ 
len auch die privaten Körperschaften der öffentlichen 
Wohlfahrt befassen, unter denen das Rote Kreuz nach 
Umfang und Bedeutung seiner Organisation wie nach 
seinen Traditionen und dem Charakter seiner Ziele, in¬ 
sonderheit aber auch infolge seiner von jeher bestehen¬ 
den engen Fühlungnahme mit den auf diesem Gebiete zu¬ 
ständigen ärztlichen Fachkreisen in erster Linie dazu 
befähigt ist, bevor sich vollends unberufene Persönlich¬ 
keiten und Kreise desselben bemächtigen, die nach der 
ganzen Art ihrer Grundsätze und ihrer Gebarung nie und 
nimmer als selbstlose Hüter der öffentlichen Wohlfahrt 
und bevollmächtigte Erzieher zur Volksgesundheit anzu¬ 
sehen sind, worüber wir uns immer wieder von neuem 
in der Tagespresse überzeugen können. So dürfte es dem¬ 
nach als durchaus zeitgemäß erscheinen, wenn bei der 
heutigen Gelegenheit dieses Thema einmal auf breiterer 
Grundlage erörtert wird. Die Besprechung dieser das 
ganze Role Kreuz gleichmäßig interessierenden Frage er¬ 
scheint mir gerade auf einer Versammlung von Sanitäts¬ 
kolonnen deshalb besonders begründet, weil gerade die 
Kolonnen dieses Gebiet, wenn auch nur im eigenen Kreise 
und in beschränktem Maße, praktisch von jeher bereits 
bearbeiten, weil sie alle ärztlich geleitet sind und den am 
meisten ärztlich-medizinisch durchgebildeten Teil der 
Gesamtorganisation des Roten Kreuzes darstellen, dem¬ 
entsprechend von ihnen auch das meiste Verständnis für 
die Wichtigkeit der in Rede stehenden Fragen erwartet 
werden darf und sie das geeignetste Bindeglied zwischen 
Rotem Kreuz und den ärztlichen Fachkreisen bilden. 

Wenn ich nun auf das Thema seihst eingehe, so 
schicke ich voraus, daß ich davon absehen muß, in diesem 
Rahmen auf das ganze Gebiet der gesundheitlichen Volks¬ 
belehrung in seinen verschiedenen Methoden als hygieni¬ 
scher Schul- und Erwachsenenunterricht mit allen seinen 
verschiedenartigen Hilfsmitteln sowie auf die Technik der 
hygienischen Volksbildungs- und Werbearbeit näher ein¬ 
zugehen, obwohl alle diese Dinge auch für das Rote Kreuz 
durchaus nicht ohne Interesse wären, sondern ich be¬ 
schränke mich darauf, ihnen unter Bezugnahme auf 
mehrjährige praktische Erfahrungen kurz zu schildern, 
wie wir in unserem heimatlichen Wirkungskreise, einer 
Provinzstadt von 1000Ü Einwohnern, versucht haben, 
diese Aufgabe in möglichst einfacher und wenig kost¬ 
spieliger Form zu lösen, in einer Form, die keinen 
Anspruch auf Mustergültigkeit erhebt, aber den Vorzug 
hat, bei gutem Willen und ähnlichen Verhältnissen sich 
ohne Schwierigkeiten überall durchführen zu lassen und 
so wenigstens einen bescheidenen Anfang darstellen zu 
dem, was wir unter dem Begriff hygienischer Volksbeleh¬ 
rung verstehen. 

Sie bestand in diesem Falle aus einem Vortrags¬ 
zyklus mit entsprechendem Anschauungsmaterial, wel¬ 
cher von dem örtlichen Aerzteverband mit Unterstützung 
sämtlicher örtlicher Zweigvereine des Roten Kreuzes und 
unter Zuziehung des Bezirksarztes als Vertreter der ört¬ 
lichen Medizinalbehörde veranstaltet wurde. Um nicht 
zu ermüden, wurden sechs Vorträge vorgesehen, welche 
in Pausen von je einer Woche während der Zeit von An¬ 
fang November bis Weihnachten, um anderweitige Ab¬ 
haltungen zu vermeiden, möglichst an Werktagen abends 
in der Zeitdauer von 1—2 Stunden sich abspielen sollten. 
Vom örtlichen Aerzteverband wurden sämtliche Aerzte, 
einschließlich der beamteten Aerzte, zur Beteiligung ein¬ 
geladen und gelegentlich einer Plenarversammlung die 
Auswahl der in Frage kommenden Vortragsgegenstände 
freigestellt. Dieselben wurden, soweit nicht berechtigte 
Sonderwünsche in Frage kamen, dem Vorrat entnommen, 
welcher in reicher Fülle und geeignetster Form von dem 
mit dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden in Ver¬ 
bindung stehenden Verlage für Volkswohlfahrt 
gegen geringes Entgelt zur Verfügung gestellt wurde. Die- 
selben betrafen außer den Kapiteln über Bau und Wesen 
des menschlichen Organismus, welche als Grundlage für 
das Verständnis des Folgenden vorangeschickt wurden, 
fast durchwegs Fragen der Gesundheitspflege, der 
Krankheits- und Unfallverhütung, der ersten 
Nothilfe und auch noch der Krankenpflege, aber 
nicht der Krankenbehandlung. Letztere Gegen¬ 
stände eignen sich überhaupt im allgemeinen nicht für 
Laienkreise, und es kann nicht anders als ein beklagens¬ 
werter Unfug bezeichnet werden, wenn in heutiger Zeit; 
wo das Laienelement sich in allen Fachgebieten breit 
macht, auch Laien nicht nur über hygienische Fragen, 
sondern auch über Methoden der Kranken heb andlung in 
öffentlichen Vorträgen zu sprechen sich erlauben. So¬ 
weit es aber wünschenswert erscheint, daß auch über 
Fragen der Krankenbehandlung vorgetragen wird, sollte 
dies durch einen Arzt geschehen, der nicht im örtlichen 
Wettbewerbe steht, also durch einen beamteten Arzt, den 
Bezirksarzt oder Landgerichtsarzt, den Stadtarzt, einen 
hauptamtlichen Fürsorge- oder Krankenhausarzt oder 
auch zweckmäßigerweise durch einen auswärtigen Arzt, 
um jeden Anschein einer selbstsüchtigen Propaganda von 
vornherein auszuschalten. Denn auch an dieser Stelle sei 
mit Nachdruck hervorgehoben, daß der ärztliche Beruf 
niemals ein Gewerbe war, und daß aus diesem Grunde 
dem 'Arzt jede Art von Reklame durch die Standesord¬ 
nung untersagt ist, und daß es für die gesamte Mensch¬ 
heit und besonders für unser deutsches Volk, nament¬ 
lich in der jetzigen Lage, ein Unglück wäre, wenn ärzt¬ 
liche Tätigkeit jemals die Form und Geschäftsgebarung 
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eines Gewerbes annelimen sollte. Im Interesse einer ent¬ 
sprechenden Wirkung der Vorträge wurde von den Vor¬ 
tragenden Aerzlen gründliche Vorbereitung und mög¬ 
lichst freier Vortrag verlangt. Die Mühewaltung der be¬ 
treffenden Herren geschah, wie ich wohl nicht besonders 
hervorzuheben brauche, rein ehrenamtlich. Soweit unter 
solchen Verhältnissen nicht immer genügend Redner aus 
der Zahl der ortsansässigen Aerzte sich bereit finden las¬ 
sen sollten, käme durch Vermittlung der ärztlichen Or¬ 
ganisation die Berufung auswärtiger Redner aus benach¬ 
barten Städten und Universitäten in Frage, deren Tätig¬ 
keit, abgesehen von der Deckung der Selbstauslagen, 
ebenfalls eine ehrenamtliche sein müßte. Diese Aushilfe 
dürfte nicht auf zu große Schwierigkeiten stoßen. Sollte 
sie aber versagen, so sei darauf hingewiesen, daß die oben 
genannte Geschäftsstelle des Deutschen Aerztevercins- 
bundes für gesundheitliche Volksbelehrung Wander¬ 
redner bereitgestellt hat, welche, in hervorragendem 
Maße geschult und vorbereitet und mit besonderem An¬ 
schauungsmaterial ausgestattet, auf Ersuchen Vorträge 
halten, die allerdings gewisse Mehrausgaben erfordern, 
welche sich jedoch nicht allzu hoch belaufen dürften, 
wenn für eine Serie von Orten die Vorträge vorher ver¬ 
einbart werden und die Kosten zwischen örtlicher Or¬ 
ganisation des Roten Kreuzes einerseits und der Aerzte- 
schaft andererseits geteilt werden. So dürften beispiels¬ 
weise sich diese Auslagen nach Mitteilung der Geschäfts¬ 
stelle für jeden einzelnen Vortrag auf 51 M., für einen 
der beiden Teile auf 27 M. belaufen, wenn fortlaufend 
sich zirka 20 Orte daran*beteiligen. Nicht unerwähnt las¬ 
sen möchte ich, daß auch Wanderrednerinnen von der 
bayerischen Arbeitsgemeinschaft in Gestalt von Fürsorge¬ 
schwestern gegen geringes Entgelt zu Vorträgen bereit 
sind, die in sehr anerkennenswerter Weise die an sie ge¬ 
stellten Aufgaben zu lösen verstehen, im allgemeinen aber 
doch wohl in erster Linie in Betracht kommen für spezi¬ 
fisch weibliche Arbeitsgebiete, wie Säuglings- und 'Wöch¬ 
nerinnenpflege, für Kochkurse u. dgl. Mit besonderem 
Nachdruck möchte ich im übrigen von vornherein her¬ 
vorheben, daß, wenn irgendwie die unerläßlich notwen¬ 
dige Sympathie und Unterstützung der Aerztcschaft ge¬ 
wonnen werden soll, die ganze Veranstaltung, wie ins¬ 
besondere die Bestellung von Rednern, grundsätzlich sei¬ 
tens des Roten Kreuzes nur im Einvernehmen nicht nur 
mit dem Amtsarzt, sondern auch mit der zuständigen Or¬ 
ganisation der Aerzte durchgeführt werden soll. 
Die Vorträge erfordern gut vorbereitete Redner, die ge¬ 
wissermaßen als die selbstverständliche Voraussetzung 
des Unternehmens anzusehen sein dürften, und zur 
Unterstützung ihrer Wirkung auch entsprechendes An¬ 
schauungsmaterial, das in F’orm von Plakaten, 
Wandtafeln, graphischen Darstellungen und Lichtbildern 
von der bereits oben erwähnten „Bayerischen Arbeits¬ 
gemeinschaft zur Förderung der Volksgesundheit“, Mün¬ 
chen, Ludwigslraße 14, ohne Entgelt bezogen werden 
kann. Daneben kommen natürlich auch Filme in Be¬ 
tracht, doch erfordern sie gewisse Auslagen und Um¬ 
ständlichkeiten, ohne damit eigcntlicli sehr viel mehr zu 
bieten als die anderen Hilfsmittel. Um die Vorteile des 
Lichtbildes auch da ausnützen zu können, wo ein größe¬ 
rer Projektionsapparat oder ein geeigneter Anschluß fehlt 
oder wo der Transport Schwierigkeiten macht, werden 
neuerdings, in größerem Umfang zuerst vom Evangeli¬ 
schen Filmdienst, für hygienische Zwecke besonders vom 
Deutschen Hygienemuseum, Lichtbildreihen auf gewöhn¬ 
liche Filmstreifen aufgenommen, die mit kleinen, un¬ 
gemein handlichen Bildwerfern unter Benützung eines 
einfachen Steckkontaktes vorgeführt werden können. Für 
die Belehrungsarbeit auf dem Lande sind diese billigen, 
leicht zu befördernden und zu bedienenden Hilfsmittel 
von großem Wert, allerdings reichen sie nur für einen 
kleinen Zuschauerkreis aus. (Schluß folgt.) 

Zweite Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen vom 5. Juni 1931. 

Auch die zweite Notverordnung geht nicht spurlos 
an uns Aerzten vorüber. Im Fünften Teil ..Sozialversiche¬ 
rung und öffentliche Fürsorge“, Kapitel IV „Kranken¬ 
versicherung“ lautet § 2: 

„Der § 370 Abs. 1 Salz 2 der Reichsversicherungs¬ 
ordnung ist in folgender Fassung anzuwenden: 

An die Stelle der Worte ,daß bei der Kasse die 
Ausgaben für die ärztliche Behandlung und die Ver¬ 
ordnung voni treten die Worte .daß bei der Kasse die 
Ausgaben für die ärztliche Behandlung oder die Ver¬ 
ordnung von'.“ 
Dies bedeutet eine Verschärfung der Maßnahmen 

gegenüber den Kassenärzten. Die durch die Notverordnung 
vom 26. Juli 1930 geschaffene Bestimmung (§ 370) über 
die Voraussetzungen, unter denen das kassenärztliche 
Dienstverhältnis gelöst werden kann, wird dahin ver¬ 
schärft, daß sie schon gegeben sind, wenn ein Uebermaß 
an Ausgaben für ärztliche Behandlung oder Verordnun¬ 
gen und Heilmitteln — bisher mußte beides zusammen¬ 
fallen festgestellt ist. 

Kein Berufsstand in Deutschland wird von der Ge¬ 
setzgebung so schlecht behandelt wie der ärztliche. Auch 
ein Zeichen der Zeit! 

Zur Reform der Sozialversicherung. 

Zur Reform der Sozialversicherung hat sich der 
Reichsarbeitsminister Dr. Stegerwald in einer Bespre¬ 
chung mit dem Berliner Vertreter der „Kölnischen Volks¬ 
zeitung“, einem Blatte, das dem Herrn Minister, soviel 
wir wissen, politisch nahestehl, nach Meldungen der 
Tagespresse u. a. wie folgt geäußert: 

„Sämtliche sozialen Versicherungszweige, also die 
Kranken-, Invaliden-, Unfall-, Knappschafts-, Angestell¬ 
ten- und Arbeitslosenversicherung (ohne die Krisen- und 
Wohlfahr tserwerbslosenuntersl ützung, die allgemeine 
Volkssache sind und mit der Sozialpolitik im enge¬ 
ren Sinne nichts £u lim haben) kosten im Jahre 1931 an 
5i/i Milliarden Mark. Davon bringen die Arbeitnehmer gut 
die Hälfte selbst auf, so daß die übrige Volkswirtschaft 
mit etwa 21/2 Milliarden Mark für die gesetzliche Sozial¬ 
versicherung belastet ist. 

Man verlangt gegenwärtig stürmisch eine grund¬ 
legende Reform der Sozialversicherung; dar¬ 
über braucht man sich nicht die Köpfe heiß zu reden, sic 
kommt von selbst. Im Jahre 1931 tritt nämlich für 
die gesamte Sozialversicherung dieselbe Einnahmedürre 
ein, die bei Reich, Ländern und Gemeinden zu beobachten 
ist. Bei dem gleichen prozentualen Beitragssatz wie im 
Jahre 1929 dürfte die gesetzliche Sozialversicherung ein¬ 
schließlich der Arbeitslosenversicherung in 1931 um 1 
bis D/i Milliarden Mark weniger Einnahmen aufzuweisen 
haben als im vergangenen Jahre. 

Gegenwärtig leisten Arbeitgeber und Arbeiter alles 
in allem rund 18 Proz. des Lohnes in Beiträgen zur 
Sozialversicherung. Wenn die gegenwärtigen gesetzlichen 
Leistungen in allen Versicherungszweigen beibehalten 
werden sollten, dann müßten die Beiträge insgesamt 
um 5—6 Proz. erhöht werden. Das ist sowohl für die Ar¬ 
beitnehmer wie für die Wirtschaft eine bare Unmöglich¬ 
keit. Vor dem Krieg war die gesetzliche Sozialversiche¬ 
rung ein Stück Emanzipationskampf der Arbeiterschaft 
gegen den Staat und die besitzenden Schichten; heule 
richtet sich jede Erhöhung der Beiträge zur Sozialver¬ 
sicherung in der Hauptsache gegen die Existenz und die 
Löhne der in Arbeit stehenden Arbeitnehmer. Bei der 
heutigen Kapital Verknappung vermehrt in Deutschland 
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jede wesentlich produktionsbelastende Erhöhung der So- 
zialheiträge die Arbeitslosigkeit.“ 

(„Deutsche Krankenkasse“ 1931, Nr. 23.) 

Die Belastung der Wirtschaft durch die Arztkosten 

der Krankenversicherung. 

DKGS. Zweifellos nicht ohne Berechtigung klagen 
die deutschen Unternehmer über die Höhe der Sozial¬ 
lasten. Sie finden insbesondere die Summen überaus 
drückend, die für Arbeitslosen- und Krankenversiche¬ 
rung aufgebracht werden müssen. Bei der Krankenver¬ 
sicherung erscheint ihnen namentlich das Steigen der 
Arztkosten als besonderer Dorn im Auge. In der Tat sind 
in der reichsgesetzlichen Krankenversicherung ohne 
Reichsknappschaft die Kosten für die ärztliche Versor¬ 
gung der Kassenmitglieder und ihrer Familienangehöri¬ 
gen einschließlich Sachleistungen und Wegegebühren 
fortlaufend gestiegen, nämlich von 269 Millionen Reichs¬ 
mark im Jahre 1926 auf 411 Millionen Reichsmark im 
Jahre 1929. Die amtliche Zahl für 1930 liegt noch nicht 
vor. Man wird indessen nach den bisher bekannten Unter¬ 
lagen den Aufwand unter keinen Umständen höher als 
1929, wahrscheinlich sogar nur auf 380—390 Millionen 
Reichsmark schätzen müssen. 

Trotz alledem bedeutet aber das absolute Ansteigen 
der Arzlkosten nicht gleichzeitig eine Erhöhung der all¬ 
gemeinen Wirtschaftsbelastung. Die Wirtschaftsbelastung 
ist vielmehr in erster Linie durch die Lohnerhöhungen 
verstärkt worden. Der durchschnittliche Jahresgrund¬ 
lohn, von dem die Krankerikassenbeiträge als Hundert- 
leile berechnet werden, stieg nämlich von 1160 Reichs¬ 
mark im Jahre 1926 auf 1177 Reichsmark im Jahre 1929. 
Als Hunderlleile des Grundlohns ergeben dann die Arzt¬ 
kosten eine Wirtschaftsbelastung von 1,21 für 1926, von 
1,33 für 1927, von 1,29 für 1928 und von 1,32 für 1929. In 
das richtige Licht wird dieser Gang der Wirtschafts- 
helastung durch die Arztkosten erst gesetzt, wenn man 
ihr den Beitragsfuß gegenüberstellt, also die Hundertteile 
des Grundlohns, die als Versicherungsbeitrag erhoben 
werden. Der Beitragsfuß stieg von 6,15 im Jahre 1926 auf 
6.19 für 1927, dann 6.28 für 1928 und schließlich 6,43 für 
1929. Während also der Beitragsfuß stetig wächst, ist da¬ 
gegen die Wirtschaftsbelastung durch die Arztkostcri min¬ 
destens seil 1929 nicht erheblich geändert. Wenn trotzdem 
der absolute Betrag der Arzlkosten höher geworden ist, 
so liegt das in erster Linie daran, daß eben die Grundi- 
löhne, nach denen der Verhältniswort berechnet wird, 
gestiegen sind. Die etwaige Aufbesserung der Gesamt¬ 
bezüge der Aerzteschaft hält sich demnach noch nicht 
einmal in den Grenzen der Gesamtaufbesserung der 
Löhne der Versicherten. Warum übrigens gerade die 
Aerzte gegebenenfalls nicht auch an einer allgemeinen 
Kinkommensaufbesserung teilnehmen dürften, ist nicht 
ci;nzusehen. 

Tatsächlich aber liegt eine solche Aufbesserung noch 
nicht einmal vor. Man muß nämlich den Gesamtkranken- 
stand in Rechnung ziehen, der in den verschiedenen Jah¬ 
ren zu versorgen war. Das Jahr 1926 war ein leidliches 
Normaljahr. Anfang 1927 brachte eine Grippewelle eine 
unerwartet hohe Krankenstandsspitze, 1928 war der Ge- 
samlkrankensland erheblich befriedigender und vor 
allem gleichmäßiger. Im Jahre 1929 aber machte sich eine 
Grippewelle von bisher überhaupt noch nicht dagewese¬ 
ner Höhe geltend. Damit ist das Ansteigen der Arztkosten 
von 1926 auf 1927, das leichte Absinken 1928 und das er¬ 
neute Ansteigen 1929 durchaus erklärt. Im Jahre 1930 er¬ 
gingen nun die Notverordnungen, die die unnötige oder 
übermäßige Inanspruchnahme der Krankenversiche¬ 
rung eindämmen sollen. Abschließende Berichte über ihre 
Wirkungen liegen natürlich noch nicht vor. Aber schon 

die eingangs erwähnte, auf amtlicher Grundlage be¬ 
ruhende Schätzung, nach der die Arzlkosten 1930 hei wei¬ 
tem nicht den absoluten Betrag von 1929 erreichen kön¬ 
nen, läßt darauf schließen, daß die Aerzte mit einem weit 
erheblicheren Rückgang der Einnahmen zu rechnen 
haben, als den Beamten und anderen Berufsgruppen 
durch die etwa 6 I’roz. betragende Einkommensminde¬ 
rung auferlegt worden ist. Wenn also trotzdem auch 1930 
und 1931 weiter über die unerträgliche Wirtschafts¬ 
belastung durch die Krankenversicherung geklagt wird, 
so sind die Arzlkosten sicherlich nicht daran schuld. 

Rieh hien für die Nachprüfung der kassenärztlichen 

Bescheinigungen und Verordnungen. 

Die Spitzenverbände der Aerzte und der Kranken¬ 
kassen haben den nachstehenden Entwurf von Richt¬ 
linien gemeinsam dem Reichsausschuß für Aerzte und 
Krankenkassen unterbreitet mit dem Anträge, diesem 
Entwurf zuzustimmen. Da der Zusammentritt des 
Reichsausschusses sich noch einige Zeit verzögern kann, 
andererseits aber die Angelegenheit für die Krankenkas¬ 
sen und Aerzte drängt, empfehlen die Spitzenverbände 
ihren Mitgliedern, vorläufig nach diesen Richtlinien zu 
handeln. 

Richtlinien 
für die Nachprüfung der kassenärzllichen Bescheinigun¬ 
gen und Verordnungen nach § 368 Abs. 2 Nr. 2 Unterabs. 2 

RVO. • 

Auf Grund des § 368 Abs. 2 Unterabs. 4 der RVO. 
stelll der Reichsausschuß für Aerzte und Krankenkassen 
die nachfolgenden Richtlinien auf: 

Die Nachprüfung erstreckt sich 
A. auf die Bescheinigung des behandelnden Arztes 

über die Arbeitsunfähigkeit, 
B. auf die Verordnungen des behandelnden Arztes, 

insbesondere soweit sie ärztliche Sachleistungen be¬ 
treffen. 

A. 

Die Nachprüfung der Bescheinigungen über die Ar¬ 
beitsunfähigkeit erfolgt durch Prüfung der Unterlagen 
oder durch Untersuchung des Erkrankten (insbesondere 
Nachprüfung der Diagnose oder des Befundes). 

Eine Nachprüfung ist besonders erforderlich in fol¬ 
genden Fällen: 

a) Verdacht auf Vortäuschung oder Uebertreibung 
von Krankheiten oder Beschwerden, 

b) wenn das Verhallen des Kranken mit der Krank¬ 
heitsbezeichnung des behandelnden Arztes nicht 
im Einklang steht, 

c) Uebertretung der Krankenordnung, 
d) plötzlich ansteigender oder auffallend hoher Kran¬ 

kenstand, 
c) aus sonstigen Gründen, z. B. auf Wunsch des be¬ 

handelnden Arztes, der kassenärztlichen Organi¬ 
sation, sofern sie Vertragspartei ist, des Ver¬ 
trauensarztes, auf Verlangen des Kranken. 
Ferner: 

f) bei auffallend langer Krankheitsdauer überhaupt 
oder längerer Krankheitsdauer bei leichteren 
Krankheitserscheinungen, ungenaue oder unklare 
Krankheitsbezeichnung, z. B. Kopfschmerzen, 
Augen-, Ohren-, Magen-, Nerven-, Unterleibsleiden, 
-krankheiten, -beschwerden, 

g) bei Angabe folgender Krankheitsbezeichnungen 
ohne nähere Angaben, die das Vorliegen von Ar¬ 
beitsunfähigkeit erkennen lassen: 
Grippe, Influenza, Erkältung, 
L ungenspi tzenkatarrh, 
Rheuma, 
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Bluldrucksteigerurig, 
Arteriosklerose, 
Herzschwäche, 
Nervenschwäche, Neurasthenie, 
Blasenkalarrh, 
Magenkatarrh, Darmkatarrh, 
Rekonvaleszenz, Erschöpfungszustand nach schwe¬ 

ren Erkrankungen oder sonstigen Krankheiten, 
die eine Verschickung hzw. ein sonstiges beson¬ 
deres Heilverfahren erforderlich machen könn¬ 
ten. 

Vor der Nachuntersuchung soll dem behandelnden 
Arzt nach Möglichkeit Gelegenheit zur Aeußerung ge¬ 
geben werden, wenn dies ohne Verzögerung der Nach¬ 
untersuchung geschehen kann. In der Regel soll sich der 
Kranke nach Empfang der Vorladung seinem behandeln¬ 
den ArzL zur Untersuchung verstellen. Hält der behan¬ 
delnde Arzt den Kranken noch für länger als drei Tage 
arbeitsunfähig, so soll er einen Bericht erstatten. Dieser 
muß die Krankheitsbezeichnung, nötigenfalls eine kurze 
Angabe des Befundes und die voraussichtliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit enthalten. Soll der Kranke in seiner 
Wohnung nachunlersucht werden, so ist deivbehandelnde 
Kassenarzt von der Krankenkasse vorher zu benachrich¬ 
tigen. 

Das Ergebnis der Nachuntersuchung ist dem behan¬ 
delnden Arzt mitzuteilen, wenn es in wesentlichen Punk¬ 
ten von der Ansicht des behandelnden Arztes abweicht. 
Die Anrufung von Obergutachtern soll in dem Kassen¬ 
arztvertrage vorgesehen werden. Das Ohergulachten kann 
auch durch ein Krankenhaus erstattet werden. 

Das Ergebnis der Nachuntersuchung oder das Ober¬ 
gutachten ist verbindlich. 

B. 

Die Nachprüfung der Verordnungen des behandeln¬ 
den Arztes erstreckt sich darauf, ob die Heilmaßnahmen, 
insbesondere die Sachleistungen, die Arznei, die Heil- und 
Stärkungsmittel nach Maßgabe der hierfür aufgestellten 
Richtlinien nach Art und Umfang wirtschaftlich verord¬ 
net worden sind. 

C. 

Bei Meinungsverschiedenheiten soll der Vertrauens¬ 
arzt eine Verständigung mit dem behandelnden Arzt 
suchen. 

D. 

Diese Richtlinien gelten entsprechend für die nach 
§ 368 Abs. 2 Nr. 2 Unterabs. 2 RVO, bestellten Prüfungs- 
lausschiisse. / 

Normjing des Krankenscheins, des Krankengeldscheins 
und der Krankenkarte. 

Die Unterzeichneten Spitzenverbände vereinbaren fol¬ 
gende Bestimmungen über die Normung des Kranken¬ 
scheins, des Krankengeldscheins und der Krankenkarte. 
Sie empfehlen dringend, diese Grundsätze zu beachten, 
damit die notwendige Vereinheitlichung erreicht wird: 

A. Krankenschein. 

I. Bezeichnung. 

Für die Inanspruchnahme der ärztlichen Behandlung 
und für den Anspruch auf Krankengeld werden von den 
Kassen getrennte Ausweise geführt. Der Ausweis, auf 
Grund dessen ärztliche Behandlung gewährt wird, soll 
entsprechend dem Sprachgebrauch des Gesetzes (§ 187 h 
RVO.) Krankenschein genannt werden, ohne Unterschied, 
ob es sich um die Behandlung von Kassenmifgliedern 
oder von berechtigten Familienangehörigen handelt. Der 
Ausweis, auf den hin Krankengeld beansprucht wird, 

heißt Krankengeldschein. Wenn in einem Krankbeilsfalle 
mehrere Krankenscheine nötig werden, so sind diese 
durch laufende Nummern zu bezeichnen. 

II. Farbe. 

Für die Mitglieder werden Krankenscheine von an¬ 
derer Farbe (z. B.weiß) ausgegeben wie für die Familien¬ 
angehörigen (z. B. rosa). Falls in einem Krankheitsfälle 
mehrere Krankenscheine ausgestellt werden, so sollen für 
die weiteren Krankenscheine der Mitglieder andere Far¬ 
ben (z. B. grün), ebenso für die weiteren Krankenscheine 
der Familienangehörigen (z. B. gelb) gewählt werden. 

III. Einteilung des Krankenschein s. 

Es ist nötig, einen zweiteiligen Krankenschein zu füh¬ 
ren oder zwei Scheine hintereinander anzuordnen nach 
dem Durchschreibeverfahren. Einen Abschnitt des Kran¬ 
kenscheins behäll der Arzt als Rechnungsbeleg. Bei Ar¬ 
beitsunfähigen erhält die Kasse den zweiten Abschnitt 
unverzüglich. Die Zeitabschnitte, in denen die Kasse die 
Scheine für Arbeitsfähige und Familienangchöiüge erhält, 
werden örtlich vereinbart. Wie die Scheine der Kasse 
übermittelt werden, ist gleichfalls örtlich zu vereinbaren. 
Wo es erforderlich erscheint und ohne Mehrbelastung 
des Arztes durchführbar ist, kann ein dritter Abschnitt 
als Ausweis für den Erkrankten vorgesehen werden. 

Der Inhalt auf der Vorderseite des Krankenscheines 
wird in folgendem näher bestimmt. Die Rückseite kann 
durch Hinweise der Krankenkasse, mit dem Kassenärzle- 
verzeichnis, durch besondere Bestimmungen der Kassen¬ 
satzung und der Krankenordnung ausgefülll werden. Ins¬ 
besondere kann die Rückseite des beim Arzte verbleiben¬ 
den Abschnitts als Vordruck für die Rechnung des Arztes 
ausgestaltet werden. 

IV. Inhalt des Krankenscheines für 
Mitgliede r. 

(Vorderseite.) 

A. Der Abschnitt des Krankenscheines, der beim 
Arzte als Beleg für die Rechnung verbleibt, soll minde¬ 
stens folgende Angaben enthalten: 

E Name der Kasse 
2. Gültig bis .... 

. 3. Bezeichnung: Krankenschein für Mitglieder (Be¬ 
leg für den Arzt) 

4. Vermerk: Unfälle sind der Kasse sofort zu melden 
5. Name des Kranken 
6. Geburtsdatum 
7. Wohnung 
8. Arbeitgeber 
9. Vermerk: Gekündigt am .... 

Entlassen am .... 
10. Ort und Datum der Ausstellung 
11. Unterschrift des Ausstellers. 
B. Der zweite Abschnitt des Krankenscheins soll in 

einem Teile dieselben Angaben enthalten wie der erste 
Abschnitt des Krankenscheines mit Ausnahme der An- 

• gäbe unter A. Nr. 2, 3, 4, 10 und 11. 
Der andere Teil des zweiten Abschnittes soll minde¬ 

stens folgende Angaben enthalten: 
1. Dieser Abschnitt ist bei Arbeitsunfähigkeit der 

Krankenkasse unverzüglich zuzustellcn 
2. Beginn der Behandlung am .... 
3. Krankheitsbezeichnung (deutsch), falls noch nicht 

möglich, Befund oder Beschwerden 
4. Versorgungsleiden? Ja — nein 
5. Betriebsunfall*) oder Unfall*)? Ja - nein 
6. Unfallversicherle Berufskrankheit? Ja nein 

*) Nichtzutreffendes durchsfreichen. 
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7. Folgen eines früheren Unfalls? Ja — nein 
8. Unfall tag 
9. Ursache des Unfalls j Vom Aussteller 

10. Bei welcher Tätigkeit ereignete | auszufüllen, 
sich der Unfall? 

11. Arbeitsunfähig seil .... 
12. Wird die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich län¬ 

ger als eine Woche dauern? Ja — nein 
13. Ist Krankenhauspflege erforderlich? Ja — nein 
1 1. Ist Bettruhe angeordnet? Ja — nein 
15. Ausgehzeit 
16. Bemerkungen 
17. Ort und Datum 
18. Unterschrift des Arztes 
19. Raum für den Wertstempel oder die Wertmarke 

(Krankenscheingebühr). 
Der zweite Abschnitt kann als Krankenkarte verwen¬ 

det werden für die Krankheitsfälle, die nicht mit Arbeits¬ 
unfähigkeit verbunden sind (§ 368 Abs. 2 Nr. 2 RVO.). 

C. Falls ein dritter Abschnitt als Ausweis für den Er¬ 
krankten vorgesehen wird, müßte dieser enthalten: 

1. Dieser Abschnitt ist dem Kranken auszuhändigen 
2. Name der Kasse 
3. Gültig bis .... 
4. Bezeichnung: Behandlungsausweis für das Mit¬ 

glied 
5. Unfälle sind der Kasse sofort zu melden 
6. Name des Kränken 
7. Geburtsdatum 
8. Beginn der Behandlung am .... 
9. Arbeitsunfähig seit .... 

10. Ist Bettruhe angeordnet? Ja — nein 
11. Ausgehzeit 
12. Ort und Datum 
13. Unterschrift des Arztes. 

V. Inhalt des Krankenscheines für 
F a m i 1 i e n a n g e h ö r i g e. 

(Vorderseite.) 

A. Der Abschnitt des Krankenscheines, der beim 
Arzte als Beleg für die Rechnung verbleibt, soll minde¬ 
stens folgende Angaben enthalten: 

1. Name der Kasse 
2. Gültig bis ... . 
3. Bezeichnung: Krankenschein für Familien¬ 

angehörige (Beleg für den Arzl) 
4. Name des Kassenmitglieds 
5. Geburtsdatum 
6. Wohnung 
7. Arbeitgeber 
8. Name des Familienangehörigen 
9. Geburtsdatum des Familienangehörigen 

10. Ort und Datum der Ausstellung 
11. Unterschrift des Ausstellers. 
B. Der zweite Abschnitt des Krankenscheines soll in 

einem Teil dieselben Angaben enthalten wie der erste Ab¬ 
schnitt des Krankenscheins mit Ausnahme der Angaben 
unter A. 2, 3, 10 und 11. 

Der andere Teil des zweiten Abschnitts soll minde¬ 
stens folgende Angaben enthalten: 

1. Beginn der Behandlung am .... 
2. Krankheitsbezeichnung (deutsch), falls noch nicht 

möglich, Befund oder Beschwerden 
3. Ist Krankenhauspflege erforderlich? Ja — nein 
4. Unfall? Ja — nein 
5. Bemerkungen 
6. Ort und Datum 
7. Unterschrift des Arztes 
8. Raum für den Wertstempel oder die Wertmarke 

(Krankenscheingebühr). 

Der zweite Abschnitt kann als Krankenkarle verwen¬ 
det werden (§ 368 Abs. 2 Nr. 2 RYO.). 

C. Falls ein dritter Abschnitt als Ausweis für den 
Erkrankten vorgesehen wird, müßte dieser enthalten: 

1. Dieser Abschnitt ist dem Kranken auszuhändigen 
2. Name der Kasse 
3. Gütig bis .... 
1. Bezeichnung: Behandlungsausweis für Familien¬ 

angehörige 
5. Name des Kassenmitglieds 
6. Geburtsdatum 
7. Name des Familienangehörigen 
8. Beginn der Behandlung am .... 

B. Krankengeldschein. 

I. Bezeichnung. 
Der Krankengeldschein ist der Ausweis des Kranken 

für den Anspruch auf Kranken-, Haus- und Taschengeld. 

II. Einteilung des Krankengeldscheines. 

Entsprechend der bisherigen Verwaltungsübung der 
Krankenkassen wird entweder für jede Krankengeldzah¬ 
lung ein besonderer Krankengeldschein (wöchentlicher 
Kränkengeldschein) oder für die ganze Dauer des Ver¬ 
sicherungsfalles ein Krankengeldschein (Dauerkranken¬ 
geldschein) verwendet. 

III. Inhalt des Krankengeldscheines. 
Die Krankengeldscheine sollen mindestens folgende 

Angaben enthalten: 

A. Wöchentlicher Krankengeldschein. 
1. Abschnitt. 

1. Name der Kasse 
2. Bezeichnung: Krankengeldschein 
3. Nummer des Leistungsbuches der Kasse 
4. Name des Kranken 
5. Geburtsdatum 
6. Zuletzt vorgestellt oder besucht am .... 
7. Arbeitsunfähig vom .... bis .... 
8. Schlußdiagnose (deutsche Krankheilsbezeich¬ 

nung) 
9. Ort und Datum der Ausstellung 

10. Unterschrift des Arztes. 
2. Abschnitt (von der Kasse auszufüllen). 

1. Höhe des Grundlohnes . . . RM. — Lohnslufe — 
Mitgliederklasse 

2. Betrag des täglichen Krankengeldes — Hausgel¬ 
des — Taschengeldes 

3. Berechnung des Krankengeldes 
4. Quittung des Empfängers. 

B. Dauerkrankenschein. 

1. Abschnitt (von der Kasse auszufüllen). 
1. Name der Kasse 
2. Bezeichnung: Krankengeldschein 
3. Nummer des Leistungsbuches 
4. Name des Kranken 
5. Geburtsdatum 
6. Anspruch auf Barleistungen ah ... . 
7. Höhe des Grundlohnes 
8. Höhe des täglichen Krankengeldes — Hausgeldes 

— Taschengeldes 
2. Abschnitt 

1. Ausgehzeit vom .... ab 
vormittags von . . . bis . . . Uhr 
nachmittags von . . . bis . . . Uhr 

2. Zuletzt vorgesteilt oder besucht am .... 
3. Arbeitsunfähig vom .... bis ... . 
4. Datum und Unterschrift des Arztes 
5. Schlußdiagnose (deutsche Krankheitsbezeichnung) 
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C. Sonstige Vermerke (von der Kasse auszufülleii). 

1. Krankenliauspflege: 
a) Name des Krankenhauses 
b) Pflegedauer vom .... bis ... . 
c) Kurerfolg 

2. Krankenbesuche 
Vermerke über erfolgte Krankenbesuche: Tag, 
Tageszeit, Namenszug des Krankcnhesuchers 

3. Bescheinigung über gezahltes Krankengeld: Zahl¬ 
tag, gezahlter Betrag. 

C. Krankenkarte. 

I. Bezeichnung. 

Die Krankenkarte ist das Formblatt, das die Kran¬ 
kenkassen nach § 368 Abs. 2 Nr. 2 Unterabs. 1 RVO. für 
jeden Erkrankten führen müssen. 

II. Einteilung. 

Falls die Krankenkarte das Leistungsbuch ersetzt, 
empfiehlt es sich, eine besondere Krankenkarte zu füh¬ 
ren. Wo ein Leistungsbuch und ein Milgliederverzeich¬ 
nis geführt werden, empfiehlt es sich, die Krankenkarte 
mit der Mitgliedskarte zu verbinden (Mitglieds- und Kran¬ 
kenkarle). 

Die Krankenkarte oder die Mitglieds- und Kranken¬ 
karte enthält die Angaben für das Mitglied und für die 
F am dienangehörigen. 

Für arbeitsfähig erkrankte Mitglieder und für die 
Familienangehörigen gilt der zweite Abschnitt des Kran¬ 
kenscheines als Krankenkarte. 

III. A. Inhalt der Krankenkarte. 

1. Name 
2. Geburtsdatum 
3. Wohnung 
4. Familienstand 
5. Art der Beschäftigung 
6. Grundlohn 
7. Austritt aus der Kasse 
8. Krankenschein für Mitglieder entnommen am . . . 
9. Nummer des Leislungsbuches 

10. Name des Arztes 
11. Krankheilsbezeichnung 
12. Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit 
13. Betriebsunfall am .... 
14. Berufskrankheit 
15. Versorgungsleiden 
16. Krankenhausbehandlung vom .... bis .... 

im Krankenhaus .... 
17. Besondere Leistungen (Genesendenfürsorge, Kur¬ 

heimpflege, Landaufenthalt, Hauspflege) 
18. Betrag der Barleistungen (Krankengeld, Hausgeld, 

Taschengeld, Sterbegeld) 
19. Besondere Verordnungen (Heil- und Hilfsmittel 

usw.) nach Datum, Art und Betrag 
20. Angaben über Krankenkonirolle 
21. Nachuntersuchungen mit Datum und Ergebnis 
22. Besondere Gründe für die Nachuntersuchung 
23. Angaben über Wochen- und Familienwochenhilfe 

24. Krankenschein für Familienangehörige entnom¬ 
men am .... 

25. Krankenhausbehandlung der Familienangehöri¬ 
gen unter Angabe des Angehörigen Verhältnisses 

26. Besondere Leistungen für Familienangehörige 
(Genesendenfürsorge, Kurheimpflege, Landauf¬ 
enthalt, Hauspflege) 

27. Besondere Verordnungen (Heil- und Hilfsmittel 
usw.) für Familienangehörige nach Dalum, Art 
und Betrag 

28. Todestag des Mitglieds und der Familienangehö¬ 
rigen. 

B. Inhalt der Mitglieds- und Kranken karte. 

1. Die nach der Verordnung über Rechnungsfüh¬ 
rung in der Krankenversicherung für das Mitglie¬ 
derverzeichnis vorgeschriebenen Angaben 

2. Wohnung 
3. Familienstand 
4. Krankenschein für Mitglieder entnommen am . . . 
5. Nummer des Leistungsbuches 
6. Name des Arztes 
7. Krankheilsbezefchnung 
8. Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit 
9. Betriebsunfall am .... 

10. Berufskrankheit 
11. Versorgungsleiden 
12. Krankenhausbehandlung vom .... bis .... im 

Krankenhaus .... 
13. Besondere Leistungen (Genesendenfürsorge, Kur¬ 

heimpflege, Landaufenthalt, Hauspflege) 
14. Betrag der Barleistungen (Krankengeld, Hausgeld, 

Taschengeld, Sterbegeld) 
15. Besondere Verordnungen (Heil- und Hilfsmittel 

usw.) nach Dalum, Art und Betrag 
16. Angaben über Krankenkontrolle 
17. Nachuntersuchungen mit Datum und Ergebnis 
18. Besondere Gründe für die Nachuntersuchung 
19. Angaben über Wochen- und Familienwochenhilfe 
20. Krankenschein für Familienangehörige — mit An¬ 

gabe des Angehörigenverhältnisses — entnom¬ 
men am .... 

21. Krankenhausbehandlung der Familienangehöri¬ 
gen unter Angabe des Angehörigenverhällnisses 

22. Besondere Leistungen für Familienangehörige 
(Genesendenfürsorge, Kurheimpflege, Landauf¬ 
enthalt, Hauspflege) 

23. Besondere Verordnungen (Heil- und Hilfsmittel 
usw.) für Familienangehörige nach Dalum, Art 
und Betrag 

24. Todestag des Mitgliedes und der Familienangehö¬ 
rigen. 

D. Form ate. 

Die vom Normenausschuß der deutschen Industrie 
herausgegebenen Papierformate (Dinorm 476) sind maß¬ 
gebend. 

E. Technische Ausgestaltung. 

Die technische Ausgestaltung bleibt den Kassen über¬ 
lassen. Es wird empfohlen, örtlich oder bezirklich eine 

D. R. Pat. 384587 Prof. Dr. Kühn's 
Bei Arteriosklerose, Coronarsklerose, 

Hypertonie, Kreislaufstörungen 

Kassenüblich 1 

Dr. E. Uhlhorn & Co., Biebrich 

Verbilligte Preise: Najosil sir. = Mk. 2.— 
„ tabl. = „ 1.85 

1.85 

Naiosil 
inject. = 
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Vereinheitlichung bei den einzelnen Kassenarten herbei- 
zuführen. Sofern bisherige Muster die notwendigen An¬ 
gaben enthalten, können sic aufgebrauebt werden. 

Berlin, den 19. April 1931. 

Verband der Aerzte Deutschlands, Leipzig. 
Deutscher Aerztevereinsbund, Potsdam. 
Hauptverband deutscher Krankenkassen e. V., Berlin. 
Gesamlverband der Krankenkassen Deutschlands, e. V., 

Berlin. 
Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Be- 

triebskrankenkassen, Essen. 
Reichsverband der deutschen Landkrankenkassen, Perle- 

berg. 
Hauptverband deutscher Innungskrankenkassen e. V., 

Hannover. 

Arbeit geht vor Rundfunk. 

In Heidelberg waren zwei Schreinermeister verklagt, 
weil sie angeblich in der Zeit von 7 bis 19 Uhr, also wäh¬ 
rend der Hauptarbeitszeit, mit ihren Elektromotoren 
Rundfunkstörungen verursachten. Das Amtsgericht Hei¬ 
delberg hat in einem Urteil vom 29. Mai 1931 die Klage 
abgewiesen. In einer Geschäftsgegend seien während der 
üblichen Arbeitszeit derartige Einwirkungen durch Mo- 
tore gewerblicher Betriebe ortsüblich und könnten des¬ 
halb niclit verboten werden. Der Gewerbebetrieb der Be¬ 
klagten, der schon jahrzehntelang mit elektrischer Kraft 
arbeitet, habe jedenfalls mehr Anspruch auf Berücksich¬ 
tigung als die Unterhaltung des Klägers durch den Rund¬ 
funk. Man könne auch den Beklagten, die dem Klein¬ 
gewerbe angehören, bei der heutigen außerordentlich ge¬ 
drückten Lage nicht zumuten, auf ihre Kosten Schutz¬ 
vorkehrungen an ihren Motoren anzubringen. 

Anmerkung der Schriftleitung': Auch in der ärzt¬ 
lichen Praxis sind elektrische Apparate nötig. 

Vereinsnachrichten. 
(Originalbericht der Bayerischen Aerztezeitung.) 

Aerztlicher Bezirksverein und Aerztlich-wirtschaftlicher 
Verein Fürth. 

(Sitzung vom 4. Juni im Berolzheimerianum.) 

Anwesend 10 Mitglieder. Vorsitzender: Herr Frank. — 
Aufgenommen wird als praktischer Arzt Herr Eugen 
Gastreich. 

Ucber die Verrechnung des von den OKK. Fürth und 
Nürnberg und vom Wohlfahrtsamt bezahlten Pauschals 
wird beschlossen, für das IV. Quartal 1930 die von der 
Rechnungsprüfungskommission durchgeführte vorläufige 
Verrechnung bestehen zu lassen. Für das 1. Quartal 1931 
ist Genaueres abzuwarten und evtl, neue Vorschläge der 
Kommission entgegenzunehmen. Die Tagesordnung zum 
Deutschen Aerztelag und Hartmannbund wird kurz be¬ 
sprochen. Herr Frank erstattete sodann über den Neubau 
des Stadt. Krankenhauses an Hand zahlreicher Skizzen 
und Pläne einen ausführlichen Bericht und lädt schließ¬ 
lich zur Besichtigung des neuen Krankenhauses ein. 

Dr. G. W o 11 n e r. 

Warnt vor dem Medizinstudium! 

Flugblätter erhält jeder Arzt in beliebiger Anzahl auf 
Anfordern kostenlos von der Statistischen Abteilung des 
Verbandes der Aerzte Deutschlands (Hartmannbuad), 
Leipzig, Plagwitzer Straße 15. 

Amtliche Nachrichten. 

Dienstesnachrichten. 
t/ 

Die Bezirksarztstelle Illertissen (BesGr. Alls) ist er¬ 
ledigt. Bewerbungen (Versetzungsgesuche) sind beim 
Slaatsministerium des Innern bis 25. Juni 1931 einzu¬ 
reichen. 

Dem am 1. Juli 1931 wegen Erreichung der Alters¬ 
grenze in den dauernden Ruhestand tretenden, mit dem 
Titel und Rang eines Obermedizinalrats ausgestatteten 
Bezirksarzt für den Verwaltungsbezirk Regensburg-Be¬ 
zirksamt, Dr. Albert Ker scheust einer in Regens¬ 
burg, wurde die Anerkennung seiner Dienstleistung aus¬ 
gesprochen. 

Vom 1. Juli 1931 an wird der Bezirksarzt Dr. Karl 
Glenk in Feuchtwangen zum Bezirksarzte der Bes.- 
Gruppe A2d für den Verwaltungsbezirk Fürth (Stadt 
und Bezirksamt) in etatmäßiger Weise befördert. 

Lehrgang über die Krankheitsanfänge bei chronischen 
Leiden vom 1.—3. August 1931 in Speyerershof ^ 

Heidelberg (Vorstand: Prof. Dr. A. Fraenkel). 

Samstag, 1. August, nachm. 15 Uhr. 

Fraenkel: Zur Einführung. 
Gottstein (Berlin): Uebcr die Untersuchung Gesunder. 
Doll (Karlsruhe) (zur Diskussion aufgefordert): Nach¬ 

untersuchung Lebensversicherter auf Grund der Er¬ 
fahrung deutsch. Lebensversicherungsgesetlschaften. 

Siebeck (Heidelberg): Ueber den Beginn chronischer 
Nierenerkrankung. 

Becher (Frankfurt a. M.): Ueber die Anfänge der akuten 
Niereninsuffizienz. 

Sonntag, 2: August, vorm. 9.30 Uhr. 

0 e h m e (Heidelberg): Ueber den Beginn hormonaler Pir¬ 
krankungen, besonders der Schilddrüse. 

Herzog (Speyerershof): Ueber die ersten Anfänge des 
Diabetes. 

Kroetz (Frankfurt a. M.): Ueber den Beginn der Herz¬ 
insuffizienz. 

Fraenkel: Ueber die akute Digitaliswirkung zur Fest¬ 
stellung beginnender Herzschwäche. 

Gr aßm ann (Speyerershof): Kreislaufdynamische Unter¬ 
suchungen am Herzinsiiffizienten. 

Sonntag, 2. August, nachm. 15 Uhr. 

Wilmanns (Heidelberg): Ueber die ersten charaktero- 
logischen Veränderungen der Schizophrenie. 

Mayer-Groß (Heidelberg): Ueber die Trinksitlen als 
Anfänge des chronischen Alkoholismus. 

Steiner (Heidelberg): Ueber den Beginn der Paralyse 
und Tabes und ihre Behandlung. 

Montag, 3. August, vorm. 9.30 Uhr. 

Fraenkel: Ueber die Krankheitsanfänge bei Lungen¬ 
tuberkulose Erwachsener. 

Staub (Basel): Ueber beginnende Leberinsuffizienz. 
Weicker (Speyerershof): Ueber Leberfunktionsprü¬ 

fungsmethoden. 

Teilnahme inkl. Mittagessen und Autobeförderung an 
zwei bzw. drei Tagen 20 M. Programm und Auskunft 
über Unterbringung durch die Aerztliche Abteilung 
Speyerershof, wohin auch Anmeldungen bis 20. Juli zu 
richten sind. 

Deutsche, kauft deutsche Waren! 
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Vereinsmitteilungen, 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 

1. Der Ortsausschuß München des YKB. 
macht darauf aufmerksam, daß in einer Reihe von Fällen 
die Krankenscheine im 4. Vierteljahr 1930 wie im 1. Vier¬ 
teljahr 1931 gefehlt haben. Verschiedentlich wird von den 
Aerzten vermerkt, daß cs nicht gelungen sei, den Kran¬ 
kenschein zu erhalten. Die Kasse bittet, hier rücksichtslos 
nach § 6 Ziff. 6 des Vertrags (Forderung von Barzahlung 
bzw. private Rechnungsstellung) zu verfahren. Die Kasse 
ihrerseits wird mit allen Mitteln für die ordnungsgemäße 
Beibringung des Scheines durch ihre Mitglieder sorgen. 

Fs/fst auch wiederholt vorgekommen, daß Aerzte die 
Vepiangerungsscheine von sich aus ausgestellt und 
der Abrechnung beige]egt haben, ohne den Kassenstempel 
auf dem Verlängerungsschein erholen zu lassen. Bei Beginn 
einer Behandlung hat das Mitglied dem Arzt einen Kran¬ 
kenschein beizubringen, den es sich von der Kasse ge¬ 
bührenpflichtig oder gebührenfrei erholt hat. Verlänge¬ 
rungsscheine in einem Krankheitsfall kommen nur dann 
zur Verwendung, wenn dieser Krankheitsfall über das 
Ende des Abrechnungsvierteljahres hinaus ins neue Vier¬ 
teljahr hinübergeht. An Stelle des Krankenscheines tritt 
im zweiten Vierteljahr der Verlängerungsschein. Ver¬ 
längerungen innerhalb eines Vierteljahres gibt es nicht, 
da es sich entweder um den gleichen Versicherungsfall 
handelt, für den ein Krankenschein bereits vorliegt, oder 
um einen neuen Krankheitsfall, wofür von dem Mitglied 
ein neuer Schein bei der Kasse gelöst werden muß. Ver¬ 
täu ge rpngssch eine haben bei d e r A b r e c h n u n g 
nur dann Gültigkeit, wenn sie von der Kasse 
bestätigt sind. 

2. Die Herren Kollegen werden darauf aufmerksam 
gemacht, daß eine Patientin, welche sich als Lonny 
Abel, Majorsgattin, oder ähnlich vorstellt, unter 
allen möglichen Vorwänden versucht, Morphiuminjektio¬ 
nen zu erhalten. Ihre Angaben, daß ihr behandelnder Arzt 
nicht erreichbar sei, sind, wie die übrigen, nicht richtig. 

3. Richtlinien der R ön t g e n ko in m i s s i o n 
gehen den röntgenologisch tätigen Herren durch die 
Post zu. 

4. Als a u ß e r o r d e n 11 i c h e s M i Lg 1 i e d wurde auf¬ 
genommen ab 15. Juni 1931: 
Dr. Alexander Wallnöfer, Facharzt für Röntgenologie, 

Prinzenstraße 56/0; Praxis: Sonnenstraße 5/1. Sprech¬ 
zeit 9—12, 3—5. Kallenberger. 

Bücherschau. 
Die Anionen-Behandlung. Ein Ersatz der radioaktiven Bäder 

und der Hochfrequenzbehandlung nebst Untersuchungen über 
Witterungswechsel und Radioaktivität. Von San.-Rat Dr. P. 
Steffens, Magdeburg. 46 Seiten Groß-Oktäv. Verlag der 

Aerztlichen Rundschau Otto Gmelin, München 1931. Brosch. 
RM. 2.—, geh. RM. 3.—. 

Verl, hat schon im Jahre 1910, ausgehend von der Tatsache, 
daß Rheumatiker, Gichtleidende und manche Nervöse durch 
Steigerung ihrer Beschwerden einen Wechsel des Wetters vor¬ 
ausempfinden, nachgewiesen, daß nicht der Luftdruck, die Tem¬ 
peratur. die Feuchtigkeit der Luft das Wesentliche ist, sondern 
der größere oder geringere Gehalt an negativen Ionen. Bei Sin¬ 
ken der lonenzahl, vor allem hei Mangel von negativen Ionen, 
werden die Beschwerden größer und umgekehrt. 

Durch am negativen Pol eines gut gebauten Indüktoriums 
entnommene negative Ionen = Anionen suchte Verf. diese Ver¬ 
hältnisse für die Behandlung zu verwerten. In den seitdem ver¬ 
gangenen 21 Jahren wurden die Erfahrungen des Verf. auch von 
anderer Seite bestätigt und im allgemeinen festgestellt, daß das 
Indikationsgebiet für Anionenbehandlung dem ilcr radioaktiven 
Bäder und der Hochfrequenzhehandlung entspricht. 

Ueher die therapeutischen Erfolge wird berichtet, die lin¬ 
den Besitzer eines Induktoriums sein- einfache Technik wird 
bekanntgegeben. 

Auch der Frage wird nachgegangen, in welcher Weise sich 
die Wirkung der Anionenbehandlung auf den Körper erklären 
läßt. Nach Meinung des Verf. geht die Wirkung über die Vaso¬ 
motoren. Auch die von Dessauer im Jahre 1920 gemachten Be¬ 
obachtungen über die verschiedenartige Wirkung der posi¬ 
tiven und negativen Ionen werden herangezogen. Verf. wehrt 
sich gegen die Unterstellung, daß bei seiner Anionenbehandlung 
das suggestive Moment die entscheidende Rolle spielt. Es sind 
eine Reihe von nachprüfbaren objektiven Anzeichen vorhan¬ 
den — Herabsetzung des gesteigerten Blutdruckes, Vermehrung 
der Harnsäureausscheidung, Beseitigung von Schwellungen und 
Schmerzen beim akuten Gichtanfall, Abtölung virulenter Typbus¬ 
bazillen, unangenehme Zustände bei versehentlich eingetretenein 
Polwechsel — welche für eine aktive Einwirkung sprechen. 
Im Gegensatz zur Hochfrequenztherapie fallen hier die suggestiv 
wirkenden Licht- und Feuererscheinungen ganz weg. 

Neger, München. 

Wegweiser durch die Krankenversicherung. Neueste Auflage. 
39 S. Verlagsgesellschaft deutscher Krankenkassen m. b. 11., 
Berlin-Charlottenburg, Berliner Straße 137. Einzelpreis 30 Pf., 
bei Mehrbezug Ermäßigungen. 

Weit über die Hälfte der deutschen Bevölkerung wird von 
der gesetzlichen Krankenversicherung betreut. Trotzdem bestehen 
in weiten Kreisen noch viel Unklarheiten über die Rechte und 
Pflichten, die dem einzelnen Versicherten zustehen. Daraus er¬ 
geben sich mancherlei falsche Vorstellungen und Unzuträglich¬ 
keiten. Deshalb hat die Verlagsgesellschaft deutscher Kranken¬ 
kassen es unternommen, einen Wegweiser durch die verschie¬ 
denen Gebiete der Krankenversicherung herauszugeben. Darin 
sind in leichtverständlicher Form und für den Laien gebrauchs¬ 
fertig die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen dargestellt. Da 
das preiswerte Heftchen nach den Besprechungen der ersten 
Auflage „über alle Dinge der Krankenversicherung einfach und 
mustergültig unterrichtet“, ist es für jeden Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer unentbehrlich. 

Marcuse-Woerner-Erlewein: Die fleischlose Küche. Ein 
praktisches Kochbuch. Fünfte umgearbeitete Auflage (29. bis 
30. Tausend). Mit einem Anhang: Die Verwendung der Roh¬ 
kost in der fleischlosen Küche. 338 S. Verlag von Ernst Rein¬ 
hardt in München. In Leinen gebd. RM. 5.50. 

Das 30. Tausend, das soeben erschienen ist — ein Zeichen, 
welch großer Beliebtheit sich dieses ausgezeichnete Kochbuch 
der fleischlosen Küche erfreut —, ist um einen Anhang ver¬ 
mehrt worden, der zeigt, wie man die Rohkost auf praktische 

-Tuberkulose 
auch bei Grippe, I Appetit- I 
grippösem Husten, I anreeend! 1 
Bronchitis 

Zugelassen 

beim Hauptverband deutscher Krankenkassen und 
vielen anderen Kassen! 

Mutosan-Gebrauch bei Bedürftigen unterliegt nicht 
der Zuzahlungspflicht bei den Krankenkassen (§ 182 b 3 

Notverordnung) 

Kostenlose Ärztemuster! 

Wochenquantum = 1 Fl. = RM. 2.75 

In Apotheken Dr. E. Uhlhorn & Co., Wiesbaden>Biebrich a. Rh. 
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und ansprechende Weise mit der fleischlosen Ernährung ver¬ 
binden kann. Das wohlbekannte und reichhaltige Kochbuch 
entspricht damit allen Ansprüchen, die an ein Kochbuch für 
neuzeitliche Ernährungsweise gestellt werden, und ist allen 
Hausfrauen, die mit der modernen Ernährungslehre Schritt 
halten wollen, aufs beste zu empfehlen. 

Dieses klassische Buch für die fleischlose Küche wurde 
seinerzeit von dem Münchener Sanatoriumsarzte Dr. Julian Mar- 
cuse herausgegeben, um der Hausfrau ein Hilfsmittel au die 
Hand zu geben in der Umstellung der Ernährung ihrer Familie 
von der übermäßigen Fleischkost auf eine fleischarme Ernäh¬ 
rung, ja teilweise auf eine vitaminreiche Rohkost, wie sie die 
wissenschaftliche Forschung mehr und mehr verlangt. Es ist 
wie kein anderes geeignet, für eine rationelle fleischlose Ernäh¬ 
rungsweise zu begeistern, da es für jeden Gesthmack mit einer 
Fülle ausgezeichneter Genüsse aufwartet und dabei doch in allen 
Gerichten die zum Aufbau des Körpers erforderlichen Mittel 
berücksichtigt. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr mit Betäu¬ 
bungsmitteln. Verlag Julius Springer, Berlin. 

Das Heftchen ist eine übersichtliche Zusammenstellung über 
die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen in vorliegender Frage. 
Da es aber, seinem Zweck entsprechend, die Bestimmungen 
nicht nur für die Aerzte, sondern auch für die Zahnärzte und 
Tierärzte bringt, ist es für den täglichen Gebrauch des prak¬ 
tischen Arztes nicht übersichtlich genug. 

K u s t erm a n n. 

Scriba’s Tabelle zu den Vorschriften betr. die Abgabe stark¬ 
wirkender Arzneimittel. 12. völlig neu bearbeitete Auflage. 

Bearbeitet und herausgegeben vom Deutschen Apotheker¬ 
verein, Berlin NW 87. 

Wenn die sehr übersichtliche Aufstellung in erster Linie 
für den. Apotheker bestimmt ist, so ist sie doch auch für den 
praktischen Arzt, besonders für den, der sich pharmakologisch 
betätigt, zum Nachschlagen sehr wertvoll. 

K u s t e r m a n n. 

Die Neuregelung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln. Von 
Urban. Verlag Julius Springer, Berlin. RM. 1.80. 

Das von dem Redakteur der „Pharmazeutischen Zeitung“ 
herausgegebene Heftchen, das seinen Vortrag vom 13. Februar 
1931 in der Dienstversammlung der Medizinalbeamten und Apo¬ 
thekenrevisoren Groß-Berlins wiedergibt, ist eine ganz ausge¬ 
zeichnete Darstellung der jetzt geltenden Bestimmungen über 
den Verkehr mit Betäubungsmitteln. Es zeigt so recht die 
Schwierigkeiten und zum Teil auch noch Unklarheiten des Ge¬ 
setzes, schade nur, daß es für den täglichen Gebrauch des Arztes 
etwas zu kompliziert ist. Kustermann. 
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„Soziale Medizin“, Wissenschaftliche Monatsschrift für Sozial- 
versicherungsmedizin. 

Die Mai-Nummer dieser Zeitschrift enthält folgende inter¬ 
essante Aufsätze: Dr. Louis I. Dublin, Neuyork: „Können wir 
das Leben des Menschen verlängern?“ — Staatsrat Dr. J. Brock, 
Rostock: „Die Bedeutung der Familienforschung für die Heil¬ 
kunde.“ — Dr. R. Menzel. Linz: „Eheberatungsprobleme.“ — 
Dr. Max Hirsch, Berlin: „Das Gasthaus.“ — Dr. Erich Detto, 
Magdeburg: „Die Bedeutung der geschlossenen Zuführung zur 
schulzahnärztlichen Behandlung für den Sanierungseffekt.“ — 
Dr. Sassen, Mainz: „Ueber Ausbildung und Fortbildung von 
Vertrauensärzten.“ — Dr. Alkan, Berlin: „Anatomische Organ- 
krankheiten aus seelischer Ursache.“ — Geheimrat Dr. Solbrig, 
Berlin: „Die Medizinalgesetzgebung.“ — Buchbesprechungen. — 
Diese neue Nummer der Zeitschrift ist besonders empfehlenswert. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 

Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 
„Eigener Herd ist Goldes Wert.“ So viele sind es, die ein 

eigenes Heim erstreben, mancher stellt sich den Erwerb eines 
solchen viel schwerer vor, als es tatsächlich ist. Der Bauverein 
e. G. m. b. H. Landshut in Bayern, Steckengasse 2901/2, zeigt 
jedem Interessenten, wie er durch Neubau, Anbau, Umbau, Kauf 
oder Abstoßung von Hypotheken zu einem eigenen Heim kom¬ 
men kann. Wir empfehlen allen, die dieses Ziel erstreben, sich 
an diese Adresse zu wenden. — Aelteste bayerische Bauspar¬ 
kasse. 

Beschwerden 
über unpünktliche Zustellung der „Bayerischen Aerztezeitung“ 
sind stets bei dem zuständigen Postamt oder beim Briefträger 

anzubringen. 

Zur gefil. Beachtung ! 
Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der 

Firma C. H. Boehringer Sohn Akt. - Ges., Hamburg 5, über 
»Sympatol«, und ein Prospekt der Firma Pharmacosma G.m.b.H., 
Berlin-Johannisthal, über »Camphopin« bei. 

Wir empfehlen diese Beilagen der besonderen Beachtung unserer 
Leser. 

Warum nicht mehr 
mit Wasser 
heilen? 

■Ui 
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DleErkenntnlsvonderHellwlrkung 
der5 natürlichen Mineralbrunnen: 

Ueberkinger Sprudel 
Teinacher Hirschquelle und Sprudel 
lura-Spiudel und Sauerbrunn 
Imnauer fipolio-Sprudel 
Remstal-Sprudel Beinstein 

ist uralt und tausende von Aerzten 
benützen heute die erdgeborene 
Heilkraftdieser5Quellen In ihrem 
Dienst an der leidenden Mensch¬ 
heit. — Ausgedehnte, praktische 
Versuche führender Aerzte und 
Krankenhäuser haben frappieren¬ 
de Resultate gebracht. Es lohnt 
sich, wenn Sie sich darüber ge¬ 
nauer unterrichten und wir haben 
deshalb auch für Sie interessante 
Druckschriften bereitgestellt, bitte 
schreiben Sie gleich um kosten¬ 
lose Zusendung, hier die Adresse: 

Mineralbrunnen O. G.. Bad Ueberkingen/Württ. 

Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 
Generalvertretungen in München: 

E. Kühles, Minerahvasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92 2 00, 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Donnersbergerstraße 60- 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 

An allen Plätzen Niederlagen. 
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M 26 München, 27. Juni 1931, XXXIV. Jahrgang. 
Intmlt; Eröffnungsrede zum 50. Deutschen Aerztetag in Köln. — Kundgebung der deutschen Aerzteschaft zu den gesund- 

v1 gCn d£v Inbutlasten- — Zur Reform der Krankenversicherung. — Das Rote Kreuz im Dienste der hygienischen 
Volksbelehrung. — Zeitungsanzeigen der Aerzte. - Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht für das Jahr 1930/31 zur 8 ordent¬ 
lichen Mitgliederversammlung der Aerztlichen Verrechnungsstelle e. V. Gauting - Landesverkehrsamt für Tirol - Vereins¬ 
nachrichten: München-Stadt.— Zulassungsausschuss des Städt.Versicherungsamtes München.—Dienstesnachrichten — Vereins- 
mitteilungen: Sterbekasse Qberbayern Land. — Aerzteverein für freie Arztwahl. — Bezirksverein Nürnberg — Bücherschau 

Der Verlag behält sich das Recht des alleinigen A bdrucks aller Original¬ 
beiträge vor, ebenso das Recht jeden Nachdrucks von Sonderabzägen. 

Eröffnungsrede zum 50. Deutschen Aerztetag in Köln 

am 18. und 19. Juni 1931. 

Gehallen von Geh. San.-Rat Dr. med. et Dr. rer. pol. h. c. 
A. Staude r, Nürnberg. 

Der 50. Deutsche Aerztetag fällt nicht mit dem 50. Jahr 
des Bestehens des Deutschen Aerztevereinsbundes zu- 
zusammen, der am 17. September 1873 in Wiesbaden ge¬ 
gründet wurde. Die Aufforderung zur Gründung unseres 
Bundes erging bereits im Juli 1872 an die Aerzlevereine 
Deutschlands. Dieser Aufforderung folgte im Monat dar- 
aul anläßlich der Deutschen Naturforscherversammlung 
in Leipzig eine Zusammenkunft von Vertretern ärztlicher 
■\ ereine, die einen siebengliedrigen einstweiligen Ge- 
schäftsausschuß wählten zur Vorbereitung der dann im 
Jahre 1873 folgenden Gründungsversammlung. 

59 Jahre sind also bereits seit der Gründung des 
Aerztevereinsbundes vergangen. Seit dieser Zeit ist aus 
ihm die große Organisation der gesamten deutschen 
Aerzteschaft entstanden, in der sich die Einheit des ärzt¬ 
lichen Berufs im besten Sinne des Wortes verkörpert. 
Durch freiwilligen Zusammenschluß geschaffen, stellt der 
Aerztevereinsbund die Vereinigung aller Aerzlegruppen 
einschließlich unserer Kollegen an den Hochschulen, in 
den Medizinal- und Gesundheitsämtern des Reichs, der 
Länder und Gemeinden und in den Fürsorgestellen, ein¬ 
schließlich auch unserer Kollegen im Krankenhaus- 
dienste dar, die Schulter an Schulter mit der frei tätigen 
Aerzteschaft und den in ihr vereinten Gruppen der prak¬ 
tischen Aerzte und der Fachärzte stehen. 

Diese Tatsache allein, daß sich durch freien Ent¬ 
schluß und durch Opferwilligkeit erheblicher Art die 
vereinte deutsche Aerzteschaft in den Aerztetagen ein 
Organ der Zusammengehörigkeit, ein Mittel zu einheit¬ 
licher Willensbildung zum Schutze ihrer Belange und zur 
Stellungnahme zu den vielen großen gesundheitlichen 

und sozialen Fragen unseres Staatslehens zu bilden ver¬ 
mochte. ist beweisend für den Wert und die Bedeutung 
dieser Organisation, die dem ärztlichen Berufsstande 
erfolgreich die Möglichkeit einer dauernden, lebendigen 
Fühlungnahme mit allen Faktoren des öffentlichen Le¬ 
bens gewährleistete und ihn zum Dienste für die Volks¬ 
gesundheit erzog. 

Dieser Tatsache wollen wir eingangs des 50. Deut¬ 
schen Aerztetages gedenken und all den Männern und 
lieben Kollegen danken, die uns dieses Organ der Ver¬ 
einheitlichung des Standes schufen, erhielten und aus- 
bauten und es so möglich machten, daß trotz aller Ver¬ 
schiedenheit der ärztlichen Berufsgruppen dem deut¬ 
schen Arzte das Gefühl erhalten blieb von der Einheit 
unserer Berufsidee, der Gesamtheit unserer Berufsideale 
und Ziele und der Notwendigkeit, dem deutschen Volke 
durch einheitliches Schaffen und durch die Pflege bester 
Berufssitte einen wissenschaftlich und sittlich hoch¬ 
stehenden deutschen Aerztestand zu erhalten für alle 
Zeiten. 

Wir wollen es der geschichtlichen Forschung über¬ 
lassen, im einzelnen den Nachweis zu erbringen, was die 
organisierte deutsche Aerzteschaft an 50 Aerztetagen 
wollte, anregte und erreichte. Es erscheint nicht unsere 
Aufgabe, ruhmredig zu sein. Der Geschäftsausschuß unse¬ 
res Bundes hat schon im Vorjahre dem Professor für 
Geschichte der Medizin an der Universität Berlin, Herrn 
Kollegen Dr. Diepgen, den Auftrag erteilt, aus dem Archiv 
des Aerztevereinsbundes und dem vorhandenen Tat¬ 
sachenmaterial aller in der Vergangenheit geleisteten Ar¬ 
beiten unseres Standes eine Geschichte des Deutschen 
Aerztevereinsbundes zu schreiben, die wir am 51. Deut¬ 
schen Aerztetag der Oeffentlichkeit übergeben zu können 
hoffen. In ihr sollen von einem objektiven Geschichtsfor¬ 
scher von Rang die Tatsachen unserer Arbeiten gewür¬ 
digt und beurteilt werden. 

Es ist nicht unsere Absicht, den 50. Deutschen Aerzte- 
tag zu einem Erinnerungsfest auszubauen. Im ständigen 
I hisse des Geschehens, in schwerster Notzeit des ganzen 
\ olkes ist der beste Dank, den wir der Vergangenheit 
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zollen können, der Wille zu ehrlicher Arbeit an der Fülle 
von Aufgaben, die zu lösen wir verpflichtet sind. So soll 
der Aerztetag eine Arbeitswoche am deutschen Rhein 
sein. Wir kommen in die rheinische Metropole, in die 
alle, fromme Stadt Köln, um hier der Bevölkerung und 
den Aerzten Rheinlands unseren Dank und unsere Freude 
auszusprechen, daß die schweren Leidensjahre der Be¬ 
setzung der Rheinlande durch fremde Herren ihr Ende 
gefunden haben und die deutschen Brüder am Rhein die 
Kraft zum Widerstand und Beharren besaßen, durch die 
das Rheinland ein deutsches Land geblieben ist! Wir wol¬ 
len danken und aus den Kräften dieser echt deutschen 
Landschaft für uns selbst und unsere Pflicht Antrieb zur 
Beharrlichkeit und Geduld, ohne die als lebenswichtig 
erkannte Ziele nicht verteidigt oder erreicht werden kön¬ 
nen, gewinnen. Dabei erinnern wir uns dankbarst des 
im Jahre 1903 gleichfalls in Köln veranstalteten 31. ordent¬ 
lichen Deutschen Aerztetages, der im Leben unseres Stan¬ 
des seine historische Bedeutung für alle Zeilen besitzen 
wird durch den damals gelungenen und seitdem bewähr¬ 
ten Zusammenschluß unserer beiden Spitzen verbände, 
des Aerztevereinsbundcs und des Hartmannbundes, des 
damals neu gegründeten wirtschaftlichen Verbandes der 
Aerzte Deutschlands. Möge der damals lebende Geist der 
Entschlossenheit und der einigenden Kraft, der eine Gene¬ 
ration deutscher Aerzte befähigte, in Kampf und Not aus- 
zuharren und dem Stande Opfer und Erfolge zu bringen, 
auch die Arbeiten unserer heutigen Tagung beseelen. 

Es ist eine Gepflogenheit der Eröffnungsrede, einen 
allgemeinen Ueberblick über die derzeitige Lage des ärzt¬ 
lichen Standes und die auf dem Aerztetage vordringlich 
zu bearbeitenden Aufgaben zu geben. In Anbetracht der 
Tatsache, daß es mir obliegt, in einer größeren Bericht¬ 
erstattung über unsere Arbeiten an der Gestaltung einer 
Deutschen Reichsärzteordnung die Gesamt fragen des 
ärztlichen Berufes und seiner Ziele darzustellen, kann 
ich mich in dieser Stunde kürzer fassen. 

Der Berufsstand der Aerzte als Zusammenfassung all 
seiner Angehörigen will die Güter und Werte wahren 
Arzttums pflegen und fördern, zugleich auch die Gesund¬ 
heitspolitik des Staates unterstützen und durch Beteili¬ 
gung an den Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege 
und der bestmöglichen Versorgung des Volkes mit ärzt¬ 
licher Hilfe die Aerzteschaft zum Dienste an der Volks¬ 
gesundheit erziehen. Im Lauf und Wandel der Zeiten 
haben sich auch im ärztlichen Berufe große Wandlungen 
vollzogen, bedingt vor allem durch die Umschichtung 
unseres Volkes, durch die allmähliche Entwicklung 
Deutschlands aus einem Agrarstaat zu einem Industrie¬ 
land, das der stets wachsenden und im Raum beengten 
Bevölkerungsmasse Arbeit und Brot zu schaffen ver¬ 
suchen mußte, durch die stets größer werdende Verschie¬ 
denheit der Erwerbsgruppen, endlich durch die wirt¬ 
schaftlichen Mächte von Kapital und Arbeit. In diesen 
gesellschaftlichen Umstellungen und Kämpfen, die sich 
aus dem Ringen der arbeitenden Bevölkerungsmassen, 
aus Hörigkeit zur Gleichberechtigung und zur Führung 
im Volksganzen zu gelangen, ergaben, war eine Quelle 
von Reibungen zwischen der die öffentliche Macht dar¬ 
stellenden Staatsgewalt nnd dem in neue Lebens- und 
Wirtschaftsbedingungen gedrängten ärztlichen Stand ge¬ 
geben. Die Organisation der Aerzte, geboren ans der 
wachsenden Notwendigkeit gemeinsamer Interessenver¬ 
tretung. hatte in ihrer Berufspolilik das Ziel, die Be¬ 
dingungen. unter denen die Aerzteschaft durch die Um¬ 
stellung zu leben genötigt war, in Einklang zu bringen mit 
den für den Stand notwendigen Lebensgrundsätzen und 
Lebensrechten. 

Zwangsläufig ist so der Berufsstand der Aerzle in die 
Politik des Staates und der Parteien, sowohl der politi¬ 
schen als auch der sozialen, hineingezogen worden. Die 
stärkste Belastungsprobe für die uns durch solche äußere 

Entwicklung aufgezwungene Standespolitik bildete die 
Sozialpolitik des Staates, deren Ergebnisse uns in dem 
großen Werk der deutschen Sozialgesetzgebung vorliegen. 

Auch von ärztlicher Seite erkannte man erst allmäh¬ 
lich den Konstruktionsfehler in der sozialen Gesetz¬ 
gebung, die nicht von vornherein die Aerzteschaft als un¬ 
entbehrlichen Faktor für das Gedeihen dieses Versiche¬ 
rungswerkes gleichberechtigt mit den Trägern der Ver¬ 
sicherungszweige zur Arbeit rief, sondern sie in einem 
Verhältnis der Abhängigkeit und des Angestelltentums 
von den Verwaltungsstellen dem Werke einfügte, ohne 
daran zu denken, den Aerzten ihre Rechte und Pflichten 
von vornherein abzugrenzen und durch Uebertragung 
eines Teiles der Verantwortlichkeit die im Aerztestand 
schlummernden guten Kräfte zum Gedeihen des Ganzen 
freizumachen. 

Es lag im Wesen des allen Verwaltungssystems des 
Reichs, dem ärztlichen Stande trotz jahrelang wiederhol¬ 
ter Darstellung und Begründung der Notwendigkeit, 
neben der öffentlichen Organisation der Sozialversiche¬ 
rung eine gleichberechtigte Organisation der Aerzte zur 
Mitarbeit zu berufen, diese zu verweigern, den Arzt ande¬ 
ren Faktoren zu unterstellen und durch Verwaltungs- und 
Gesetzesmaßnahmen allmählich aus der Freiheit der Be¬ 
rufsbetätigung in ein immer engmaschiger werdendes 
Verwaltungssystem einzuzwängen, das ihn beengt, seine 
Kräfte zu lähmen droht und die in ihm liegenden inneren 
Ueberzeugungen und Werte zu erschüttern geeignet ist. 

Man muß rein historisch festsiellcn, daß auch nach 
der Umbildung des alten Obrigkeitsstaates in den freien 
Volksstaat unserer heutigen Verfassung sich an den Ab¬ 
sichten des Gesetzgebers nichts geändert hat. Noch immer 
will man den ärztlichen Stand verwalten durch äußere 
Umgrenzung und Beschneidung seiner Rechte und kann 
sich nicht (larein finden, was doch im Rahmen eines 
Volksstaates selbstverständlich ist und unter die Grund¬ 
rechte des Volkes gehört: den Aerztestand zur Mitbestim¬ 
mung und Mitarbeit zu berufen. Ja, der Konstruktions¬ 
fehler am Sozialversicherungswerk erscheint uns durch 
die Entwicklung der letzten Jahre und namentlich des 
vergangenen Jahres noch offensichtlicher und drücken- 
djer denn zuvor. 

So erklären sich alle Kämpfe der Aerzteschafl um 
ihre Rechte und Freiheit. Unter dem Druck der einseiti¬ 
gen Begünstigung der Träger der Sozialversicherung, 
denen man allein Vollmacht und Rechte zur Durchfüh¬ 
rung der Versicherungsaufgaben übertrug, erstarkte die 
freie Organisation der Aerzte. Ihr Kampf um die Erhal¬ 
tung der Berufsfreiheit wurde auch weiterhin von den 
gesetzgebenden Mächten und den politischen Parteien, 
in denen der Einfluß der Wirtschaft einerseits, der Ge¬ 
werkschaften andererseits immer mächtiger wurde, als 
Störung empfunden. Erneute Eingriffe des Gesetzgebers 
in das Kräfteverhältnis erfolgten zuungunsten der Aerzte. 
Stall Licht und Schatten, Rechte und Pflichten unter 
beide für das Gedeihen der Sozialversicherung unentbehr¬ 
liche Parteien gleichmäßig zu verteilen, folgten die Not¬ 
verordnungen 1923 und 1930, die in zwei Etappen den 
Aerzten Fesselungen brachten, eine Zwangsregelung des 
Arbeitsrechtes, den Entzug des Rechts auf Kündigung der 
Arbeitsbereitschaft und endlich im Vorjahr eine Ueber- 
wachung der individuellen Ausübung der ärztlichen Tätig¬ 
keit im sozialen Dienste von unerträglicher Härte, eine 
keinem anderen Beruf auferlegte Schmälerung vertrag¬ 
licher Rechte, eine Ausschaltung der ärztlichen Jugend 
großen Umfanges. 

Es ist nicht meine Aufgabe, hier ins einzelne zu 
gehen; dazu wird an anderer Stelle des Aerztetages Zeit 
sein. Nur die Folgen dieser Entwicklung will ich aufzeich¬ 
nen. Eine ungeheure Erregung und Beunruhigung hat 
sich der Aerzteschaft bemächtigt, und eine Radikalisie¬ 
rung der in ihren Lebenserwartungen bedrohten Aerzte 
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ist eiiigetrelen. Die zunehmende Verbitterung über die 
immer weiter gehende Einengung der Verhältnisse eines 
treien Berufes, über diese Maßnahmen gegen die Erfor¬ 
dernisse des auf Selbstveranlwortlichkeit begründeten 
Arzttums hat zu einer Neugründung geführt, die die der¬ 
zeitige Sozialversicherung von ('.rund auf als verfehlt er¬ 
achte! und anl eine völlige neue Orientierung hinarbeitet. 
Der Kampf bund für soziale Erneuerung hat auch in unse¬ 
rem Stande wort- und schriftgewandle Anhänger in nicht 
unbeträchtlicher Zahl gefunden. Der Ruf auf völlige Um¬ 
gestaltung der Sozialversicherung und damit auch des 
gesamten Verhältnisses der in der Sozialversicherung 
tätigen Aerzte zu deren Trägern ist erfolgt und scheint 
auch von einzelnen politischen Parteien übernommen zu 
werden. 

Die Führung des ärztlichen Standes und die Wah¬ 
rung des höchsten Gutes, der Einigkeit, ist dadurch sehr 
ei schwei 1. Ein Zerfall der ärztlichen Einigkeit bedeutet 
aber Einilußlosigkeit des Standes hei Lösung all der gro¬ 
ßen Fragen der Gesundheitspflege, bedeutet mit dürren 
Worten \ erwaltung der ärztlichen Belange durch büro¬ 
kratische Einrichtungen der Regierung oder der öffent¬ 
lichen Körperschaften. Zudem ist die Ueberzeugung der 
ärztlichen Standesführer auf vielen Aerztetagcn betont 
worden, daß ein Ersatz der derzeitigen Sozialpolitik trotz 
ihrer \iclen Entwicklungsfehler im Interesse unserer 
arbeitenden Bevölkerung und der Sicherstellung dersel¬ 
ben gegen alle l nfälle des Lebens, die der einzelne nicht 
zu meistern in der Lage ist, nur dann möglich und denk¬ 
bar wäre, wenn etwas wirklich Besseres an ihre Stelle 
gesetzt werden könnte. Bisher ist ein solches Rezept noch 
nicht gefunden. Alle Anregungen und Vorschläge, die zur 
öffentlichen Aussprache stehen, sind nicht reif und nicht 
fähig, dieses für das gesamte Wohl unseres Volkes aus¬ 
schlaggebende und den Frieden im Staate beeinflussende 
Problem einer wirklichen Lösung entgegenzuführen. 

Eine Sozialversicherung des arbeitenden Volkes wird 
t s nach .menschlicher Voraussicht immer gehen müssen. 
Der Arzt wird sich der Arbeit in ihr und mit ihr nicht ent¬ 
ziehen dürfen, da hier Güter der Humanität zu betreuen 
sind. I fiel ist die Mitarbeit des ärztlichen Berufes unent- 
behi lieh. Der Streit sollte nur gehen über Grenzen und 
Formen der Sozialversicherung, und die Entwicklung 
derselben darf sich nach der Ueberzeugung des ärztlichen 
Standes nicht zu einer Vernichtung der ärztlichen Frei¬ 
heit gestalten, da die Selbstverantwortung des Arztes und 
das Vertrauensverhältnis des hilfesuchenden Kranken 
zum Aizte seiner Wahl unersetzlich und daher unzerstör¬ 
bare Voraussetzungen bester ärztlicher Heilkunst sind 
und bleiben. 

Den Arzt in ein Untergebenen- oder ein Angestell¬ 
ten- oder Beamten Verhältnis überführen, bedeutet aber 
noch größere Abhängigkeit, noch weitere Beschränkung 
der Selbständigkeit und Verantwortung. Aerztliches Ham 
dein ist aber im Einzelfall oft genug ausschließlich von 
dem Grade der Verantwortungsfähigkeit und der Freudig¬ 
keit zu einem solch schweren Dienste abhängig. 

Eine weitere Zersetzungsgefahr droht der Aerzte- 
schait \ on seilen der Parteipolitik. Während bis vor weni¬ 
gen Jahren die Aerzte unbeschadet ihrer Parteizugehörig¬ 
keil und allgemeiner Weltanschauung daran festhielten, 
daß eine wirksame Vertretung ihrer berechtigten Berufs- 
interessen und Lebensforderungen ebenso wie eine ge- 
i echte, den Erfordernissen des Volksganzen entspre¬ 
chende Gestaltung der Gesundheitspflege im weitesten 
Sinne dieses Begriffes nur durch eine einheitliche Berufs¬ 
organisation verbürgt wird, sehen wir jetzt politische 
Parteigruppen innerhalb der Aerzteschaft entstehen. Hier 
handelt es sich mitunter nicht um Förderung der Berufs¬ 
ziele durch eine entsprechende aufklärende Einwirkung 
aul die politischen Parteien, sondern um die Gefahr die 
gemeinsame Front der Aerzte zu verlassen, und um den 

\ ersuch, die Ziele des ärztlichen Berufes den Grundsätzen 
und Programmen der einzelnen politischen Parteien 
unlcrzuordnen. 

Gesundheitspflege, Fürsorge für Kranke und Ililfs- 
bedürflige, Versicherung des werktätigen Volkes gegen 
Krankheiten und Wechsellälle des Lebens scheinen nicht 
mehr gemeinsame Güter höchsten Wertes des ganzen Vol¬ 
kes zu sein, die die besten Männer in gemeinsamer Hin¬ 
gabe hüten und hegen, sie sind zum Streitobjekt der ein¬ 
zelnen Parteien geworden, sind dadurch den ewig gültigen 
Gesetzen des Zusammenhangs mit der Wohlfahrt des gan¬ 
zen Volkes entzogen und damit sachverständiger Beein¬ 
flussung, soweit nicht hinter dieser politische Macht steht, 
entrissen. 

V enn nun einzelne Aerzlegruppen die Berufszielc des 
Standes nicht mehr im Ausgleich mit der gesamten Ärzte¬ 
schaft, sondern lediglich durch die Macht ihrer Partei und 
durch den Kampf derselben um die Macht im Staate und 
nach den Grundsätzen politisch entwickelter Parteipro¬ 
gramme betreiben, dann müßte ein weiteres Fortschrci- 
len auf diesem Wege zur Kähmung der organisatorischen 
Kraft der Aerzteschaft führen. Das Wohl und Wehe der¬ 
selben würde vollends zu einem Spielball der politischen 
Kiäfte. Die Aerzte, die als Kinder ihres Volkes in solcher 
Weise mitgerissen werden in den unseligen Hader der 
Parteien, werden wohl früher oder später erkennen, daß 
sie sich zum 1 olengrabcr der Kraft und Einigkeit unseres 
Standes machen. 

So stehen wir in einem Jahr, das der derzeitige 
Reichsarbeitsminister das größte Krisenjahr unseres 
Jahrhunderts genannt hat, das vielleicht eine ernste. 
Schicksalswende unseres ganzen Volkes bildet und so¬ 
mit zu einem Wendepunkt in unserer Standespolitik, also 
zu einer Schicksalszeit für den ganzen Aerzlestand wer¬ 
den kann. Schon treten an uns als Gesamtorganisation 
Versuchungen und Verlockungen heran, uns als Ganzes, 
da wir politisch bei unserer Minderzahl einflußlos scicm 
einer numerisch starken Gewerkschaft oder Partei anzu¬ 
schließen. Der ärztliche Stand einer Gewerkschaft cin- 
geordnet, in der er nur einen Bruchteil des Ganzen dar¬ 
stellt, untergeordnet der Entscheidung von Führern, die 
nicht Aerzte sind, oder gar als Parteigänger einer be¬ 
stimmten politischen Richtung, ist eine Utopie. Er soll 
und darf nicht Spielball der Politik sein, er soll und muß 
aul sich gestellt, seiner Kraft vertrauend, einig bleiben. 

Da scheint es denn.an der Zeit, den an der gemein¬ 
samen Kraft des Standes irre Gewordenen zuzurufen: Sind 
wir denn wirklich so einflußlos als Kulturfaktor, der aus 
dem Leben eines Volkes nicht weggedacht werden kann, 
als Träger geistiger Kräfte, als Bannerträger wahrhaften, 
uneigennützigen Gesundheitsdienstes? Ist die ärztliche 
Tätigkeit für Volk und Vaterland nicht eine völlig unent¬ 
behrliche? Ist es nötig und richtig, in Krisenjahren und 
Notzeiten des \ olkes alles bisher als richtig Erkannte und 
im inneren Herzen Erkorene, mit den Kräften des Ver¬ 
standes und mit heißer Bestrebung, das Beste zu finden 
lür Volk und Stand, als notwendig seil Jahren Beschlos¬ 
sene über Bord zu werfen, weil wir durch schwere Zei¬ 
ten wandern und das Schiff des Aerztestandes auf der 
lobenden Sec einer ungeheuren Volksnot zur Zeit das ret¬ 
tende Ufer nicht findet? 

Wir müssen auch jetzt unser Wollen und Wirken auf 
die eigene Ueberzeugung und die eigene Kraft stellen und 
dürfen nicht untreu werden dem als richtig Befundenen. 
Ich wiederhole, hier das im Jahre 1921) am Aerztetag in 
Eisenach Gesagte: 

„Man kann uns zwar durch höhere Gewalt entrechten 
und darint die Arztidee in ihres Wesens edelstem Kern 
\einichlen. Venn dann im Gegensatz zu allen übrigen 
Kulturvölkern statt einer immer vollkommeneren und 
edleren eine immer unvollkommenere und minderwertige 
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Auffassung vom wahren Arztsein auftritt und damit die 
Qualität der ärztlichen Leistung sinkt, so wollen wir die 
Verantwortung denen überlassen, die solch herostratj- 
sches Beginnen nicht scheuen.“ 

Noch steht in Kraft und Geschlossenheit der große 
Block der deutschen Aerzteschaft. Wir wollen für uns 
Recht und Freiheit. Wir wollen es laut bekennen, daß es 
einen besseren Weg gibt, dem deutschen Volk einen wahr¬ 
haft guten und freudigen Aerztestand zu erhalten, als es 
der bisher beschrittene ist. Darum hallen wir fest an der 
alten Forderung unseres ärztlichen Standes, deren Klä¬ 
rung und Gestaltung unsere Tagesordnung dient. Darum 
erheben wir heule aufs neue die Forderung nach einer 
deutschen Aerzteordnung als Träger öffentlicher Rechte 
und Pflichten. Ihrer Gestaltung soll die Arbeit des heuti¬ 
gen Tages gewidmet sein. Darum halten wir lest an unse¬ 
rer Forderung der Mitarbeit in der Gesundheitsfürsorge. 
Unter Wahrung unserer freien Mitbetätigung wollen wir 
redliche Arbeit leisten in der Bekämpfung der großen 
Volkskrankheiten. Tuberkulose, Alkoholismus, Krebs, 
Geschlechtskrankheiten und vieles andere sind nicht zu 
meistern, wenn die dienende und freudige Mithilfe des 
einzelnen Arztes fehlt. Der Arzt ist hier nach Bildungs¬ 
gang und Wissen der berufene Hüter und Diener. 

Darum gilt es eine fortschreitende geistige Frtüchti-- 
gung des gesamten Aerztestandes durch systematische 
Ausbildung und Fortbildung. Im Vorjahre haben wir über 
die notwendigen Aenderungen im Bildungsgang des Medi¬ 
zinstudierenden beraten. Wohl jeder von uns bedauert, 
daß bis heute die Reichsregierung sich nicht entschlossen 
hat, die notwendige, angesichts eines katastrophalen Zu¬ 
stroms von Medizinstudierenden doppelt wichtige Neu¬ 
ordnung des ärztlichen Prüfungswesens vorzunehmen. 

Heute gilt es, die beste Art der Fortbildung des in 
der Praxis stehenden Arztes zu beraten. Das ist der 
Hauptpunkt unserer Tagesordnung am morgigen Tage. 
Alle noch so gute Fortbildung der Aerzteschaft wird aber 
bis zu einem erheblichen Grade nutzlos, wenn man auf 
dem Wege der Verwaltung der Fürsorgeaufgaben bei¬ 
spielsweise in der Unfallfürsorge fortfährt, den dazu be¬ 
fähigten Arzt von der Mitarbeit auszuschließen, oder 
wenn man es gar als richtige Verwaltungsmaxime hin¬ 
stellt, die Zald der in der Sozialversicherung tätigen 
Aerzte abzubauen und damit die Wurzeln eines sich stets 
erneuernden Lebens und einer gesteigerten Kraft im ärzt¬ 
lichen Stande abzuschneiden, dagegen aber, wenn man 
keine gesetzlichen Maßnahmen ergreift, um den Heil¬ 
kundigen ohne Bildungsgang und ohne Können die Be¬ 
handlung der an diesen Volkskrankheiten Leidenden zu 
entziehen. Bekämpfung der Seuchen ohne Verbot der 
Kurierfreiheit ist lückenhaft, die Zulassung der Heil¬ 
behandler zur Behandlung der großen Volksseuchen (Tu¬ 
berkulose, Krebs usw.) ist Sünde am Kulturgut und der 
Gesundheit der Nation. 

Wir wollen uns in einem weiteren Abschnitt unserer 
Tagesordnung beschäftigen mit der Ueberfüllung der 
akademischen Berufe und aus dem Munde eines berufe¬ 
nen Schulmannes die traurige Gesamtlage auf diesem Ge¬ 
biet kennenlernen, um die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf diese wichtige Frage zu lenken, die für uns Aerzte 
eine drohende Schicksalsfrage, ist und doch, gemessen an 
der ungeheuren Arbeitslosigkeit des ganzen Volkes, nur 
ein Teilgebiet der allgemeinen Volksnot darstellt. Gerade 
aber die Ueberfüllung des ärztlichen Standes zeigt uns 
dieselben Gefahren und Folgen, die wir an den Arbeits¬ 
losen unseres Volkes mit ernster Sorge beobachten. Hier 
ist eine Frage, die jeden Deutschen in gleicher Stärke 
bedrängen muß. Hier ist ein Aufgabengebiet größten LTm- 
fangs auch für uns Aerzte, die wir nicht nur berufen sind, 
Leiden zu mildern und Bedrückte und Verzweifelte wie¬ 
der aufzurichten, sondern auch auf die offensichtliche 
ernste Gefährdung der seelischen und körperlichen 

Kräfte eines ganzen Volkes durch die Arbeitslosigkeit 
stets aufs neue und eindringlichst hinzuweisen. 

Gerade in einer Zeit der zunehmenden wissenschaft¬ 
lichen Erkenntnis von der Bedeutung des Seelischen im 
Heilberuf, der Einheit des ganzen Menschen und der Aus¬ 
wirkung seelischen Leidens auf den Körper und die Le¬ 
benskraft des einzelnen, seine Nachkommen und die 
ganze Nation, erscheint uns das Problem der Arbeits¬ 
losigkeit auch der jungen Aerzte nur durch Arbeits¬ 
beschaffung um jeden Preis, nicht durch bürokratische 
Maßnahmen des Ausschlusses aus der Arbeit zu lösen 
möglich. Darum ist es wohl angebracht, bei diesem ern¬ 
sten Ausblick in die Zukunft unseres Volkes und seines 
Aerztestandes der Gesetzgebung zuzurufen: 

Ein Volk in Not; ein Volk in Unruhe! Ein Stand ;in 
Not; ein Stand in Unruhe! Es darf dereinst nicht heißen: 
Ein Volk in Verzweiflung; der ärztliche Stand in Ver¬ 
zweiflung! 

Eine weitere Frage von Bedeutung für unser Y olk 
und zugleich für den ärztlichen Beruf, die zur Zeit in 
einem Teil der politischen und in der ganzen Standes¬ 
presse. behandelt wird, gilt es an dieser Stelle zu erörtern. 
Angesichts der in der politischen Presse geübten irre¬ 
führenden Kritik an der Auffassung der ärztlichen Spit¬ 
zenverbände zur Frage des § 218, durch die die Stellung¬ 
nahme des Aerztetages von Leipzig 1925 zur Frage der 
Schwangerschaftsunterbrechung als rückständig, über¬ 
holt und unhaltbar bezeichnet wird, erscheint es nötig, 
folgendes zu betonen: 

Die Stellungnahme der ärztlichen Spitzenverbände 
zur Frage der Schwangerschaftsunterbrechung ist aus¬ 
schließlich bedingt durch ärztliche Gesichtspunkte. Politi¬ 
sche Anschauungen können bei der Verschiedenheit der 
politischen Meinungen innerhalb des Aerztestandes bei 
der Stellungnahme desselben keine Rolle spielen. Für den 
Arzt ist nur der Grundsatz entscheidend: Dient der ärzt¬ 
liche Eingriff einer Schwangerschaftsunterbrechung dem 
Zwecke, bei einer bestehenden Erkrankung einer schwan¬ 
geren Frau eine weitere lebensbedrohende Verschlimme¬ 
rung zu verhüten? Dann ist der Arzt zum Eingriff be¬ 
rechtigt. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine bestehende 
Erkrankung voraussichtlich durch die Schwangerschaft 
eine lebensbedrohende Entwicklung nehmen wird, ist cs 
selbstverständlich ärztliche Pflicht, auch die wirtschaft¬ 
lichen Verhältnisse der Schwangeren und ihren Einfluß 
auf den Krankheitsverlauf zu prüfen. Diese Auffassung 
stimmt vollkommen mit den Beschlüssen des Leipziger 
Aerztetags überein. 

Auf ganz anderem Gebiete liegt die Fragestellung für 
die künftige Strafrechtsreform, ob durch Aenderung des 
§ 218 der Arzt straflos bei einer gesunden Frau die Unter¬ 
brechung der Schwangerschaft auf Grund wirtschaft¬ 
licher Notlage oder sozialer Bedrängnis lediglich auf 
Wunsch der Frau vornehmen darf. Hier müssen für den 
ärztlichen Standpunkt die Grundgebote maßgebend sein: 
Leben und Gesundheit erhalten! Durch die ärztliche 
Tätigkeit nicht schaden! 

Der zur Vernichtung keimenden Lebens erforderliche 
Eingriff kann selbst bei größter Vorsicht Gefahren für 
Gesundheit und Leben auch der gesunden Frau im Ge¬ 
folge haben. Es widerstrebt aber der ärztlichen Berufs¬ 
auffassung, eine Operation ohne ärztliche Beweggründe 
vorzunehmen, nur um wirtschaftliche Not zu verhüten. 
Darum kann die ärztliche Standesverlrelung die gefor¬ 
derte Freigabe der sozialen Indikation für eine Schwan¬ 
gerschaftsunterbrechung nicht gutheißen. 

Nach wie vor indessen setzt sicli die Aerzteschaft 
wie im Jahre 1925 für eine weitgehende Strafmilderung, 
ja völligen Straferlaß in solchen Fällen ein, in denen eine 
Schwangere aus Verzweiflung in schwerster Notlage 
einen Eingriff an sich vornahm oder vornehmen ließ. 
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In den Notzeiten wie der heutigen muß es ferner zu 
den vorbeugenden Aufgaben des Arztes gerechnet wer¬ 
den, gegebenenfalls durch seine Ratschläge Schwanger¬ 
schaften verhüten zu helfen. Ob und wann dies zu ge¬ 
schehen hat, muß dem Arzte und seiner pflichtgemäßen 
Würdigung des einzelnen Falles überlassen bleiben. 

Mit besonderem Nachdruck aber muß sich meines 
Erachtens die Aerzteschaft dafür einsetzen, daß eine ge¬ 
werbsmäßige Abtreibung aus Gründen des Geldgewinnes, 
sei es durch Laien, sei es durch Aerzte, unter schwere 
Strafe gestellt wird. 

Und nun, meine sehr verehrten Kollegen, die Fahnen 
des Glaubens an uns seitist und unsere vereinte Kraft 
und unser Berufensein zu hohem Dienste an des Volkes 
Wohl hochan! Lassen Sic uns unentwegt festhallen an 
den erprobten organisatorischen Formen und unseren 
folgerichtigen berufspolitischen Bestrebungen. Steter 
Tropfen höhlt auch den Granit der Gesetzgebung. Einig¬ 
keit und Beharrung und heißer Wille muß das Gelingen 
bringen, muß auch Volk und Aerztestand aus Not und 
schwerster Sorgenzeit wieder in bessere Zeiten des gegen¬ 
seitigen Vertrauens hinüberführen, in denen ein verant- 
wortungserfüllter, durch Selbstdisziplin geleiteter und 
einiger Stand der Aerzte als unentbehrlicher Bestandteil 
der Wohlfahrt des Volkes und als Diener seiner Gesund¬ 
heit die ihm gebührende Stellung im Staate zur Lösung 
wichtigster Aufgaben einnehmen wird. 

Ich schließe mit dem Rufe: Die Hände ans Werk, 
dennoch vorwärts! 

Kundgebung der deutschen Aerzteschaft 
zu den gesundheitlichen Folgen der Tributlasten 

auf dem 50. Deutschen Aerztetage in Köln. 

Sanitätsrat Scholl führte aus: 
Die Ausführungen des Reichsministers Dr. Wirth 

über die materielle und seelische Not des Volkes bei der 
Eröffnung des Aerzlelages haben lebhafte Zustimmung 
gefunden. Sie werden aus unseren Reihen ein Echo fin¬ 
den. Als „Hüter der Vo 1 ksgesundheitCi haben wir Aerzte 
die Pflicht, in dieser Stunde auf die großen gesundheit¬ 
lichen Gefahren aufmerksam zu machen, die durch die 
große Arbeitslosigkeit und die drückenden Tributlasten 
drohen. Wir Aerzte beobachten täglich, daß wir immer 
mehr ähnlichen Zuständen zutreiben, die während der 
Hungerblockade herrschten. Ueber unsere Tagung hin¬ 
weg sehen wir das deutsche Volk in größter Not. Ich 
glaube: Die deutsche Oeffentlichkeit erwartet von 
uns, daß wir unsere warnende Stimme vor aller 
Welt erheben! — Der Geschäftsausschuß des AeVB. 
schlägt folgende Kundgebung vor: 

Die deutsche Aerzteschaft stellt mit ernster Sorge vor 
der ganzen Welt fest, daß der Gesundheitszustand des 
deutschen Volkes durch die Wirtschaftskrise, die Arbeits¬ 
losigkeit und die drückenden Tributlasten immer mehr 
bedroht ist. 

Viele Millionen der werktätigen Bevölkerung, ihrer 
Frauen und ihrer Kinder sind durch die Unmöglichkeit, 
Arbeit zu finden, auf ein Mindestmaß von Lebensmöglich¬ 
keiten herabgedrückt, durch das die Ernährung, Klei¬ 
dung, Wohnung und Hygiene leiden müssen. Der seeli¬ 
sche Notstand der arbeitslosen Massen und die fortschrei¬ 
tende Herabdrückung der allgemeinen Lebenshaltung 
müssen zu schweren Erschütterungen der Lebenskraft 
des deutschen Volkes führen. 

Es droht eine Notzeit, die große Gefahren für Leben 
und Gesundheit der gesamten Bevölkerung mit sich brin¬ 
gen muß, besonders wenn etwa einbrechende Epidemien 
dieses erschöpfte Volk befallen, die auch an den Landes¬ 
grenzen nicht haltmachen würden. 

Die deutsche Aerzteschaft erhebt ihre warnende 
Stimme dagegen, daß das deutsche Volk wiederum dem 
Hunger und seinen entsetzlichen Folgen ausgeliefert 
wird. 

Es muß eine Solidarität der Menschheit gegenüber 
Hunger und Krankheit geben. An diese wollen wir in die¬ 
ser Stunde glauben und hoffen, daß durch Erleichterung 
der Tributlasten das deutsche Volk wieder Lebensmög¬ 
lichkeiten erhält, damit es nicht der Verzweifung in die 
Arme getrieben wird. 

Entschliessung des Aerztetages zur Reform der 
Krankenversicherung. 

Nach Ablauf der internen Beratungen des Harlmann- 
bundes gibt der 50. Deutsche Aerztetag seiner Genug¬ 
tuung darüber Ausdruck, daß die Aufstellung wichtiger 
Grundsätze und die Formulierung praktischer Vorschläge 
für eine Reform der Krankenversicherung in größter Ein¬ 
mütigkeit gelungen ist. 

Die ganze deutsche Aerzteschaft erwartet, insbeson¬ 
dere nach den Worten der gestern unter ihr weilenden 
Herren Minister, von der Reichsregierung, daß den ärzt¬ 
lichen Spitzenverbänden rechtzeitig Gelegenheit gegeben 
wird, den maßgebenden Stellen vor den für den Herbst 
in Aussicht genommenen Reformen auf dem Gebiet der 
Sozialversicherungen ihren sachverständigen Rat und 
ihre Vorschläge zu unterbreiten. 

Auch die jetzige Krise, die über die Sozialversiche¬ 
rungen hereingebrochen ist, wird, wie in früheren Not¬ 
zeiten, die deutschen Aerzte bereit finden, sich den Mög¬ 
lichkeiten anzupassen, die für die Weiterführung der 
Sozialpolitik gegeben sind. Um so freudiger jedoch 
könnten die Aerzte sich zur Verfügung halten, wenn sich 
endlich die maßgebenden Stellen des Staates von der 
Unhaltbarkeit der Behauptung überzeugten, daß nur bei 
einer weitgehenden Einschränkung der beruflichen Frei¬ 
heit des Kassenarztes und unter Ausschaltung des Nach¬ 
wuchses die Durchführung einer zweckmäßigen Kran¬ 
kenversicherung möglich sei. 

Das Rote Kreuz im Dienste der hygienischen 
Volksbelehrung. 

Von Sanilätsrat Dr. med. Oskar Wille, 
Krankenhausoberarzt und Kolonnenarzt, Kaufbeuren. 

Vortrag, gehalten auf der Landesversammlung der 
bayer. Sanilätskolonnen in Kaiserslautern am 21. Aug. 1930, 
erschienen in den „Blättern des Bayer. Landesvereins 

vom Roten Kreuz“ vom 25. Oktober 1930. 

(Schluß.) 

Als weiteres Unterstützungsmittel kommen auch 
förmliche Ausstellungen von Anschauungsmaterial im 
großen Stile in Frage, wie sie als Wanderausstellun¬ 
gen in Bayern durch die oben genannte Arbeitsgemein¬ 
schaft mit geringen Auslagen vermittelt werden. Nach 
Umfang und Bedeutung bilden sie bereits eine Veranstal¬ 
tung für sich und können deshalb nicht mehr gut als ein 
Teil eines solchen Vortragszyklus, sondern zweckmäßi¬ 
gerweise mehr als eine Ergänzung am Abschluß dersel¬ 
ben Verwendung finden, um so mehr als sie höchstens 
eine Woche am Platze behalten werden sollen. Sie wer¬ 
den am besten von der zuständigen Verwaltungsbehörde 
im Einvernehmen mit der Aerzteschaft und der Rotkreuz¬ 
organisation in Szene gesetzt. Aerzte haben dabei täg¬ 
lich über irgendein Kapitel der Ausstellung zusammen¬ 
hängende Vorträge zu halten, Schwestern der Arbeits- 
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genieinschafl haben täglich eine Reihe von h iihrangen 
zu unternehmen, für übrige Dienstleistung bei Errich¬ 
tung, Durchführung und Abbau der Ausstellung sorgen 
die Zweigvereine; die Kosten, soweit solche nicht durch 
eine bescheidene Eintrillsgebühr von 20 -30 Pf. gedeckt 
werden, Irägl die zuständige Verwaltungsbehörde, unter¬ 
stützt durch Zuschüsse von Krankenkassen und anderen 
Körperschaften der öffentlichen Wohlfahrt. Von beson¬ 
derer Wichtigkeit bei der Propaganda für die Vorträge 
wie bei deren Ausnützung für die Geffentlichkeit war die 
Unterstützung der lokalen Presse. Dieselbe brachte 
außer den offiziellen Bekanntmachungen im Annoncenteil 
mindestens zwei vorausgehende redaktionelle Hinweise 
und außerdem ausführliche Berichte, welche am besten 
in Form von gut zusammengefaßten Autoreferäten von 
den Rednern selbst sofort zur Verfügung gestellt werden. 
Der Aufgabcnanleil, der den einzelnen Organisationen des 
Boten Kreuzes bei den Veranstaltungen unseres Vortrags¬ 
zyklus zufiel, war ein verschiedener. Die Sanitätskolonne 
stellte einzelne Mannschaften zur Äufrechterhaltung der 
Ordnung zum Zwecke der Demonstration von Verrich¬ 
tungen bei erster Nothilfe, Krankenpflege u. dgl. und 
außerdem ihr gesamtes Anschauungsmaterial zur Ver¬ 
fügung, das auch noch seitens der Schulen ergänzt wurde. 
Die Jugendgruppe des Männerzweigvereins besorgte die 
technische Vorführung des Anschauungsmaterials, die 
Ankündigungen in der Presse u. dgl., der Männerzweig¬ 
verein ließ durch seinen Vorsitzenden den Bürgermeister 
durch eindrucksvolle Ansprachen die Vortragsreihe er¬ 
öffnen und schließen, bestellte und bezahlte das Lokal, 
der Erauenzweigvercin beteiligte sich in hohem Maße 
durch persönliches Erscheinen und persönliche Werbung 
seiner Mitglieder und dürfte weiterhin je nach Art der 
Vertragsgegenstände Gelegenheit zu besonderer aktiver 
Mitarbeit bei Belehrung bzw. Kursen von Säuglings-, 
Wöchnerinnen- und Krankenpflege, in Ernährungsfragen, 
Reformküchen u. dgl. finden. Im übrigen möchte ich den 
Hauptwert dieser Mitarbeit in der moralischen Unter¬ 
stützung sowie darin erblicken, daß es auf diese Weise 
möglich war, weiteste Volkskreise für die Sache zu inter¬ 
essieren. 

Und nun nach diesen Ausführungen über die tech¬ 
nische Seite der Veranstaltung der Vorträge noch einige 
kurze Bemerkungen über ihre Kosten, ihren Besuch 
und damit zusammenhängend auch über die Bedeutung 
und den beleb reu den W er l ihres Inhalts. Die Kosten¬ 
frage gestaltete sich unter den oben beschriebenen Ver¬ 
hältnissen sehr einfach; der Aufwand betrug lediglich 
8 M. für Saalmiete und Beheizung, die, wie oben erwähnt, 
vom Männerzweigverein getragen wurden. Auch dieser 
Betrag hätte eingesparl werden können durch eine Ein- 
trittsgebühr; es hätten sich in diesem Fall sogar noch 
Ueberschüsse ergeben, denn der Besuch der Vorträge war 
ein so guter, daß aus diesem Grunde das Lokal wieder¬ 
holt gewechselt werden mußte. Um das Interesse und 
den Besuch zu steigern oder auch die Wirkung des The¬ 
mas nach einer bestimmten Richtung besonders zu kon¬ 
zentrieren, erweist sich vielleicht noch als zweckdienlich, 
je nach Auswahl des Themas besondere Körperschaften,- 
wie die Frauenvereine, die Jugend- und Arbeiterorganisa¬ 
tionen besonders einzuladen, je nachdem auch die Ge¬ 
schlechter getrennt. Die Beteiligung der Mittelschüler 
konnte bei den meisten Vorträgen ohne Schwierigkeiten 
erreicht werden. Die Vorträge interessierten deshalb so 
allgemein, weil neben den ärztlich-medizinischen Ge¬ 
sichtspunkten vor allem auch volkswirtschaftliche be- 
rücksichligt wurden; daneben war es eine dankbare Auf¬ 
gabe, ethische, soziale und sozial ausgleichende, vor allem 
auch vaterländische Momente heranzuziehen. Auch die 
Wirkung der Vorträge in Hinsicht auf das Verhältnis des 
Publikums zur lokalen Aerzteschaft wie zum gesamten 
Stande konnte nur als eine güns ti ge bezeichnet werden. 

Die Masse des Volkes hat diese Erörterungen von ärzt¬ 
licher Seite, die auch heule immer noch von der Oeffenl- 
lichkeil als die autoritative angesehen wird, dankbar be¬ 
grüßt; denn das Interesse für all diese Fragen ist unter 
dem Druck der außerordentlichen Verhältnisse ein we¬ 
sentlich gesteigertes und allgemeines. Es wäre im höch¬ 
sten Maße bedauerlich, und hier möchte ich mich an die 
anwesenden Kollegen wenden, sowohl für das gesundheit¬ 
liche Wohl des Volkes wie für das Ansehen des ärztlichen 
Standes, wenn die Aerzteschaft, die zur Führung in 
dieser Sache unter allen Umständen und an erster Stelle 
berufen ist, sich diese entgleiten ließe. Leider ist ja das 
bewährte, alte System des Hausarztes, in welchem der 
Arzt oft ein Leben lang der gesundheitliche Berater und 
Erzieher einer Familie, ihrer Kinder und Kindeskinder 
war, durch das Ueberwuchern des Spezialistentums wie 
durch die Einsichts- und Disziplinlosigkeit des Publikums 
verschwunden. Dem altbewährten System des Hausarztes 
gegenüber erscheint mit Recht die allgemeine Belehrung 
in öffentlicher Form als ein schwacher Ersatz; sie liegt 
außerdem ganz und gar nicht dem vornehm denkenden, 
reell arbeitenden Arzt, der in seiner Berufsausübung 
jeden Schein von Reklame vermeiden möchte. Aber der¬ 
artige Erwägungen dürfen angesichts der Dringlichkeiten 
und Werte, um die es sich hier handelt, kein Hindernis 
mehr bilden, wenn die neue Methode in wohlgeregelter, 
standesethisch einwandfreier Weise unter den Fittichen 
der Standesinstanzen und im Rahmen der Standesord¬ 
nung sich vollzieht, zumal nicht etwa eine Entfremdung, 
sondern eine Annäherung an den Arzt die unausbleibliche 
Folge sein dürfte. Denn gerade durch den Hinweis aid' 
die gesundheitlichen Gefahren wird das Publikum zur 
rechtzeitigen Inanspruchnahme ärztlichen Rates und 
ärztlicher Hilfe angeleitet; außerdem aber sind diese Vor¬ 
träge erwünschte Gelegenheit, um alle, möglichen Irr- 
t ü m e r und Vorurteile gegen den ärztlichen Stand 
aufzuklären, wie sie von ärztefeindlicher Seile tagtäglich 
und systematisch ausgestreut werden, wenn beispiels¬ 
weise gelegentlich der Einführung in die Grundlagen 
ärztlichen Denkens und Handelns dem Publikum klar- 
gemacht wird, daß ärztliche Kunst nicht etwa als eine 
Zauberei anzusehen ist, die jeder hergelaufene Charletan 
auszuüben vermag, sondern eine reelle Wissenschaft, die 
mühsam zu erlernen ist, oder wenn beispielsweise bei der 
Besprechung von physikalischen Heilverfahren darauf 
aufmerksam gemacht werden kann, daß die ärztliche Wis¬ 
senschaft schon seit jeher einen ungemein reichen Schatz 
von Wasserheilanwendungen besitzt, und daß die Metho¬ 
den jener Laienbehandler, die sich so sehr damit brüsten, 
nichts anderes sind als entliehenes Gut, oder wenn man 
den Impfgegnern erklären kann, welch ungeheures Ver¬ 
dienst sich die ärztliche Wissenschaft um die ganze 
Menschheit erworben hat durch die siegreiche Bekämp¬ 
fung nicht nur der schwarzen Blattern, sondern der Pest 
und Cholera und jener anderen furchtbaren Seuchen, 
denen die Welt bislang machtlos gegenüberstand. Freilich 
müssen diese. Vorträge, und dies dürfte nicht immer so 
leicht sein, nach Inhalt und Ausdrucksweise dem Laien¬ 
horizont angepaßt sein und an dieser Linie ihre Grenze 
finden, damit nicht durch Halbverstehen und Halbwissen 
Verwirrung und Pfuschertum dabei gefördert werden. 

Was nun den Inhalt und die belehrende Bedeutung 
der Vorträge anlangt, so gestatten Sie mir zum Schlüsse 
noch einige kurze Bemerkungen. Aus der Fülle des Stof¬ 
fes sei dabei nur auf einige besonders aktuelle Themen 
hingewiesen, beispielsweise das Kapitel der Volks¬ 
ernährung. Die Ernährungsmethoden unserer städti¬ 
schen Bevölkerung sind im allgemeinen ebenso ungesund 
wie kostspielig. Der Fleischgenuß ist in diesen Kreisen 
ein viel zu reichlicher und bedeutet in Hinsicht auf die 
Preise dieses Lebensmittels als Volksnahrung eine ganz 
außerordentliche Verschwendung. Der vorwiegend vege- 
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labilischen Kost ist vom ärztlichen Stanclpunkl aus unter 
allen Umständen der Vorzug zu geben; nur fehlt es an 
den nöligen Kochkenntnissen. Die Unkenntnisse auf die¬ 
sem Gebiete gehen so weit, daß in vielen Haushaltungen 
die Zubereitung der Gernüse zu einer völligen KntwerIung 
ihrer Nährstoffe führt. 

Mil dem I hema der Ernährung slelil eng im Zusam¬ 
menhang das Kapitel über die Unsille des im deutschen 
Volke so sehr verbreiteten Alkoholismus. Der Kon¬ 
sum von Alkohol ha! trotz des steigenden Preises fort¬ 
laufend zugenommen, der Bierverbrauch allein im Jahre 
1923 auf 1921 von 342000 hl auf 518000. Wir wissen, daß 
etwa 50 Prozent aller Verbrechen, ein Drittel bis ein 
A i er bei der Geisteskrankheiten, etwa 60 Prozent der Ge¬ 
schlechtskrankheiten und 12 Prozent der Selbstmorde auf 
Konto des Alkohols zu setzen sind. Zu seiner Herstellung 
ist der Bedarf an heldfrüchten so groß, daß nach dem 
Ausspruch eines Reichsministers schon aus diesem 
Grunde das deulsche Volk sich niemals von der eigenen 
Scholle ernähren kann. Der Alkohol wirkt schon von 
mäßigen Mengen ab gesundheitlich schädlich und kommt 
lediglich als Genußmittel in Frage; er erfordert nach 
seinem jetzigen Gebrauch eine Jahresausgabe von 4 Mil¬ 
liarden. Achnlich steht es mit dem Tabak, der leider 
seil dem Kriege auch in der ländlichen Bevölkerung und 
beim weiblichen Geschlecht Verbreitung gefunden hat. 
Sein Verbrauch erfordert im Jahre gut über 1 Milliarden. 
Auch andere Genußmittel, wie Bohnenkaffee und Tee, 
sind in ihrer schädigenden Wirkung nicht zu unterschät¬ 
zen! Man braucht kein Fanatiker zu sein, aber angesichts 
solcher Tatsachen und Ziffern erhebt sich für jeden ver¬ 
antwortungsbewußten Staatsbürger die Frage: Darf dies 
weiterhin die Lebensweise eines Volkes sein, das heute 
nicht mehr weiß, wovon es morgen leben soll? Und wer 
anders erscheint berufen, wenn Regierung und Parlament 
nicht durchzudringen vermögen, hier den Prediger in der 
Wüste zu machen, als die Aerzteschaft und die Körper¬ 
schaften der allgemeinen Wohlfahrtspflege. Als weitere 
Vertragsgegenstände schließen sich an die Hygiene der 
Körperpflege, der Zahn- und Mundpflege, des Spor¬ 
les, der Kleidung, der Wohnung, die Arbeits- und 
Gewerbehygiene, der Unfallverhütung, der ersten Not¬ 
hille, der Sozial- und Kulturhygiene, dann vor allem 
der R a s s e n h y g i e n e, die für sich allein schon, 
wie viele der genannten Themen, einen ganzen Vor¬ 
tragszyklus beanspruchen würde. Rassenhygiene und 
Eheberatung bezwecken den Schutz der Familie, des 
Staates und der Allgemeinheit vor minderwertiger Nach¬ 
kommenschaft, welche auf Kosten des Volksvermögens 
Irren- und Blödenanstalten, Krankenhäuser, Siechen- 
anstalten und Gefängnisse füllt. Einem um seine Existenz 
ringenden \ olke ist nur mit qualitativ hochstehendem 
Nachwuchs gedient, und ein Wohlfahrtsstaat wie wir, in 
welchem jeder Staatsbürger ohne weiteres den Anspruch 
auf öffentliche Versorgung hat, wenn er sich selbst nicht 
versorgen kann, muß seinerseits das Recht besitzen, die 
Gesundheit als staatsbürgerliche Pflicht namentlich bei 
der Eheschließung von jedem einzelnen zu fordern und 
Gesundheitszwang da einzuführen, wo cs im öffentlichen 
Interesse geboten erscheint. Weitere aktuelle Kapitel für 
die Oeffentlichkeit ist der Schutz vor Gescblechts- 
k r a n k h e i t e n und vor Infektions k r a n k h e i l e n 
überhaupt, deren erfolgreiche Bekämpfung durch die 
1 nkennlnis des Publikums oft so sehr erschwert wird. 

Tan weiteres Kapitel von hervorragendster Bedeutung 
lür Volksgesundheit und Volks vermögen ist endlich das 
Kurpfuschertum. Es ist viel zu wenig bekannt, daß 
im Deutschen Reiche neben 10000 Aerztcn eine Zahl weit 
über 50000 Kurpfuscher und Laienbehandlcr auf dem Ge¬ 
biete der Heilkunde tätig sind, die sieb zu einem nicht 
geringen Prozentsatz aus kriminell mehr oder weniger 
stark belasteten Elementen zusammenselzen. Diese 

l eberschwemm ung mit Kurpfuschern in einem Volke, 
das den auch im Ausland dafür eingeschälzlen ersten und 
besten Aex’zlestand der Welt sein eigen nennen darf, isl 
nur dadurch erklärlich, daß Deutschland neben einigen 
südamerikanischen Republiken zu den wenigen zivilisier¬ 
ten Staaten gehört, welche bis heule noch kein Schulz¬ 
gesetz gegen Kurpfuscherei besitzen, so daß es jedem 
deutschen Staatsbürger möglich ist. von heule auf mor¬ 
gen als Heilkünstler aufzulrelen. vorausgesetzt, daß er die 
hierfür vorgeschriebenen Steuern entrichtet. 5000 Todes¬ 
fälle treffen jährlich auf das Konto kurpfuscherischer 
Behandlung, der materielle Schaden isl bei dem Ausbeu- 
lungssyslem dieser Kreise gar nicht abzuschälzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn ich mir erlaubt habe, heule Ihnen über diesen 

Gegenstand vorzutragen, so geschah es nicht etwa in der 
Meinung, Ihnen damit etwas Neues oder Besonderes zu 
bieten; es sollte lediglich eine Anregung an die verschie¬ 
denen interessierten Kreise sein, auf schon betretenem 
Wege weiter fortzuschreiten. Im übrigen betrafen meine 
Ausführungen nur einen beschränkten 'Teil der hier in 
Frage kommenden Methoden. Immerhin dürflen die 
Nulzwirkungcn auch dieses beschränkten Teiles nicht zu 
unterschätzen sein, und jedenfalls dürfte sich dieses 
System in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit zwischen 
Aerzteschaft und Rotem Kreuz überall durchführen las¬ 
sen und vor allem für die Provinz geeignet erscheinen, 
in welcher diesen Bedürfnissen noch am wenigsten Rech¬ 
nung getragen ist. Selbstverständlich ließen sich diese 
Maßnahmen im Bereiche der Landesorganisalion erheb¬ 
lich erweitern durch diesbezügliche regelmäßige Beleh¬ 
rungen in der Rotkreuz-Presse, bei Tagungen, Sitzungen 
und Veranstaltungen auch im kleinen Kreise, Berücksich- 
tigung der Gesundheitsichre auch beim Kolonnenunter¬ 
richt unter Zuziehung der passiven Mitglieder, durch be¬ 
sondere Heranziehung der Jugendorganisationen für 
diese Aufgaben, durch eine reichere Durchsetzung der 
Vorstandschaflen und Ausschüsse mit Aerzten. Um wie¬ 
viel mehr wäre aber wohl zu erreichen, wenn diese, Ein¬ 
richtung verallgemeinert und ausgebaut würde nach dem 
Muster hygienischer Volksbildungs- und Werbearbeit, 
wie sie, von hervorragenden Fachleuten ausgearbeitet 
und da und dort im Reiche, vor allem aber auch im Aus¬ 
lande verwirklicht ist und in dieser Vollkommenheit sich 
entwickeln könnte zu einem Instrument nicht nur der 
V o 1 k s b e 1 e h r u n g, sondern auch der Volks- 
erziehung, und zwar nicht nur auf dem Gebiete der 
Gesundheitspflege, sondern einer förmlichen Le¬ 
bensreform unseres ganzen Volkes auf allen Gebieten. 
Hier öffnet sich eine Perspektive von unübersehbarer 
Weite. Mil Recht schätzen die Sanilätskolonnen den 
gesundheitlichen und volkswirtschäftlichen Wert ihrer 
Arbeitsleistung nicht gering. Aber ungleich reicher und 
bedeutungsvoller wäre das, was sich auf dem Gebiete der 
hygienischen Volksbelehrung erreichen lassen könnte. 
4,75 Milliarden verschlangen im Jahre 1929 die Unler- 
slülzungen für reichsversicherte Kranke und Invalide. 
(ielange cs, durch gesundheitliche Aufklärung nur ein 
einziges Prozent von dieser Riesensumme einzusparen, 
so wäre dies allein schon, als Geldbetrag eingeschälzt, ein 
Geschenk von ganz gewaltigem Werte. Der Dringlichkeit 
der vorliegenden Aufgaben wird sich weder die von Amts 
wegen berufene Aerzteschaft entziehen können noch das 
Rote Kreuz, das durch seine überparteiliche Stellung da¬ 
zu geschaffen ist, auf diesem Gebiete Führer und Lehr¬ 
meister eines ganzen Volkes zu werden und vielleicht da¬ 
mit manche Lücken, die sich in seinem Aufgabenkreise 
unter den veränderten Verhältnissen eingestellt haben, 
auszuiüllen. Die Bereitschaft der Bevölkerung zur Be¬ 
lehrung isl da, lassen wir die Stunde nicht verstreichen 
und andere den Vorsprung uns abgewinnen. Schon inter¬ 
essieren sich, wie ich von Berlin aus weiß, neben anderen 
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mehr oder weniger berufenen Kreisen auch die Sama¬ 
riterverbände aui das lebhafteste lür die Sache. An 
der Unterstützung dieser Aufgaben seitens der ärztlichen 
Standesvertretung wie seitens der Bayerischen Arbeits¬ 
gemeinschaft zur Förderung der Volksgesundheit dürfte 
es nicht fehlen und wäre cs durchaus naheliegend, daß 
durch zentrale Vereinbarungen zwischen bayerischem 
Roten Kreuz und Bayer. L an d e s ä r z le k a m m e r 
eine gemeinsame, systematische Regelung und Bearbei¬ 
tung dieses Aufgabenkreises angebahnt würde. Ich per¬ 
sönlich stelle als langjähriges Mitglied des Kammervor- 
standes meine kleinen Dienste für diesen Zweck jeden¬ 
falls gerne zur Verfügung. 

Unsere heurige Landestagung steht noch frisch unter 
dem Eindruck und Nachklange der großen vaterländi¬ 
schen Ereignisse und Feste, die die Erlösung dieses 
schönen Stückes deutschen und bayerischen Landes, auf 
dem wir heute stehen, aus fremder Knechtschaft feierten. 
Ich habe das Gefühl, daß sich diese unsere Tagung durch¬ 
aus harmonisch und würdig in diesen Rahmen einfügt; 
dient doch das ganze Arbeilsprogramm der Sanitäts¬ 
kolonnen wie nicht leicht ein anderes dem Dienst am 
Vaterlande, und in diesem Sinne möchte ich wünschen, 
daß auch meine Ausführungen Sic davon überzeugt haben 
möchten, daß es sich auch bei den von mir heute hier 
vertretenen Arbeitszielen um nichts anderes handelt als 
um ein Stück vaterländischer Arbeit im besten Sinne des 
Wortes, nämlich um den Sanitätsdienst am kran- 
k e n d e n K ö r p e r des deutschen Volkes. 

Zeitungsanzeigen der Aerzte. 

DKGS. In der Frage, ob Aerzte ihre Dienste durch 
Zeitungsanzeigen in der Oeffentlichkeit anbieten dürfen, 
hat jüngst das Schöffengericht Berlin-Mitte entschieden, 
daß solche Anzeigen eine strafbare Handlung nicht dar¬ 
stellen. Aus diesem Schöffengerichfsurteil wird nun viel¬ 
fach gefolgert, daß die von den ärztlichen Ehrengerichten 
in ständiger Spruchpraxis vertretene Anschauung, ein 
solches Anbieten ärztlicher Dienste widerspräche der 
ärztlichen Standesauffassung, jetzt nicht mehr aufrecht¬ 
erhalten werden könne. Diese Folgerung ist jedoch un¬ 
zutreffend, denn sie verkennt das Wesen und die Auf¬ 
gabe der ärztlichen Ehreiigerichte. Diese sollen gerade 
dafür sorgen, daß die Standesanschauungen nicht verlas¬ 
sen werden, und, wo sie mißachtet oder umgangen wer¬ 
den. trotzdem zur Geltung gebracht werden. Es handelt 
sich um den Begriff der Standesverantwortlichkeit, und 
diese]- Begriff ist wesentlich enger als der Begriff der 
allgemeinen strafrechtlichen Verantwortlichkeit. F.s kann 
demnach eine Handlung oder Unterlassung nach dem all¬ 
gemeinen Strafrecht durchaus straffrei sein und trotzdem 
der ärztlichen Slandesauffassung widersprechen. Das 
ordentliche Gericht aber kann nur die allgemeinen Straf¬ 
gesetze anwenden. Es hat keine gesetzliche Möglichkeit, 
die engere Auffassung eines Berufsstandes seiner Ent¬ 
scheidung zugrunde zu legen, auch wenn diese engere 
Auffassung unverkennbar lediglich dem Schutze der All- 
gemeinheit vor Unzuträglichkeiten dient. In der Anzeigen- 
fragc ist die ärztliche Slandesauffassung erneut durch den 
Beschluß des Kolberger Aerztetages 1930, also durch die 
höchste Standesvertretung der deutschen Aerzte, erst wie¬ 
der bestätigt und bekräftigt worden. In diesem Beschluß 
heißt es: 

,.Dcr Aerztetag erklärt ausdrücklich, daß an der 
Standesäuffassung, die jede offene oder versteckte Re¬ 
klame von Aerzten in in- oder ausländischen Zeitungen 
oder öffentlichen Anpreisungen in anderer Form ver¬ 
wirft. unverbrüchlich festgehalten wird, und zwar nicht 
nur im ärztlichen Interesse, sondern mit Rücksicht 
auf die Allgemeinheit, für welche ein Be¬ 

dürfnis nach ärztlicher Reklame, die meisI 
n u r irreführend wirkt,sicher lieh nicht vor¬ 
liegt.“ 

Das Berliner Schöffengerichtsurteil ändert also nichts 
an der allgemeinen Rechtslage. Auch ein von dem ordent¬ 
lichen Gericht freigesprochener Arzt bleibt der Standes¬ 
gerichtsbarkeil nach wie vor unterworfen, und diese kann 
zu einer wesentlich schärferen Auffassung seines Verhal¬ 
tens kommen als die allgemeine Strafgerichtsbarkeit. 

Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht für dasJahr1930/31 
zur 8. ordentlichen Mitgliederversammlung 

der Aerztlichen Verrechnungsstelle e. V. Gauting. 

Gehalten am 7. Juni 1931 in München, Hotel Union, 
von Dr. Graf, Gauting. 

Meine sehr verehrten Herren Kollegen! 

Wenn ich bei der Mitgliederversammlung 1930 das 
Vercinsjahr 1929/30 das der ruhigen, aber stetigen Fort¬ 
entwicklung genannt habe, so kann ich heuer das wieder 
tun. Auch 1930/31 ist erfreulicherweise nur Günstiges 
zu berichten. 

Der Mitgliederzugang blieb mit 253 Beitritten nur 
um einen gegen die 254 des Vorjahres zurück. Aus¬ 
getreten sind dagegen um 1 weniger. Durch den Tod 
verloren wir 8 Mitglieder; es sind das die Herren Dr. 
Pislor (Oeslau), Dr. Mutschler (Kempten), Dr. Frey¬ 
schlag (Oberstein), Dr. Magg (Starnberg), Dr. Hompesch 
(Düren), Dr. Stückrath (Erlangen), Dr. Lührs (Karls¬ 
huld), Öbermed.-Rat Dr. Goetz (Aichach). 

Mit Dr. Magg (Starnberg) verloren wir schon unser 
zweites Gründungsmitglied. Wir haben an seinem Grabe 
im Namen unseres Vereins einen Kranz niedergelegt. 
Ich bi Ile Sie, meine Herren, zum ehrenden Andenken 
für alle Verstorbene sich von Ihren Sitzen erheben zu 
wollen. 

Wenn wir voriges Jahr zum erstenmal bezüglich der 
ein gegangenen Aufträge die 100 OOOer-Grenze überschrit¬ 
ten haben, so kamen wir heuer sogar auf 120011 Einzel¬ 
aufträge, also auf 19 831 mehr. 

Spezifiziert mußte nahezu wieder die Hälfte werden, 
58909, ein Beweis dafür, daß die Blütezeit der Miltei¬ 
slandsversicherungen noch keineswegs vorbei ist, wie 
man das öfters anzunehmen scheint. 

Das Büro hat 51014 Briefe erhalten und 52 981 
selbst geschrieben. Dazu kommen 13257 Drucksachen. 

Im ganzen verließen mit den Rechnungen und Mah¬ 
nungen 280144 Postsendungen unser Büro, pro Arbeits¬ 
tag also nahezu 1000. 

Dem entspricht der Portoverbrauch von 41316.93 M., 
der den manches kleineren Postamtes wohl beträchtlich 
überlrifft. 

Während von 1928 auf 1929 die Postsendungen nur 
um 26000 Stück anwuchsen und der Portoverbrauch nur 
um 4489 M. stieg, war heuer ein Anstieg um 86000 Stück 
und beim Porto um 7900 M. zu konstatieren. 

Unsere juristische Abteilung erließ 8443 Zahlungs¬ 
befehle. Diese Zahl ist wie im Vorjahre wieder nicht 
in direkte Relation zu bringen mit den 120011 Auf¬ 
trägen. Das gäbe auch heuer wieder ein falsches Bild, 
da wir auch in diesem Falle für diejenigen Mitglieder, 
die uns kaum oder nicht beschäftigt hatten, aus Ent¬ 
gegenkommen die Forderungen bearbeiteten, die zu ver¬ 
jähren drohten. Wir forderten in einem Rundschreiben, 
das im Monat September hinausging, dazu auf. 

Die dabei gemachte Erfahrung veranlaßt uns aber, 
heuer von diesem Modus abzugehen. Der Erfolg unseres 
Rundschreibens war nämlich der, daß wir eine große 
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Anzahl von solchen Aufträgen bekamen. Die meisten 
gingen aber erst im Dezember und auch da wieder in 
der letzten Hälfte, ja in den letzten Tagen ein, so daß 
die juristische Abteilung in diesem Monat nur mit der 
Erledigung dieser Aufträge beschäftigt war und zur 
laufenden Arbeit überhaupt nicht mehr kam. Es mußten 
also unsere „ordentlichen" Mitglieder unter der Mehr¬ 
arbeit für unsere „unordentlichen“ leiden. 

Diesem Mißstand wollen wir heuer dadurch begeg¬ 
nen, daß wir in einem Rundschreiben, das dreimal 
während des Jahres hinausgeht, zum letztenmal im 
September, zur Einsendung von verjährenden Angelegen¬ 
heiten auffordern und ah 15. Oktober prinzipiell keine 
mehr zur Bearbeitung annehmen. Eine Ausnahme wird 
lediglich für nach diesem Tage Neubeitretende gemacht. 

Eigentlich sollte ja ein Mitglied überhaupt keine 
Forderungen mehr zu Hause liegen haben, die zu ver¬ 
jähren drohen. 

Die Tätigkeit unserer juristischen Abteilung brachte 
192514 M. an Arztbeträgen herein, um 15 011 M. mehr 
als im Vorjahre. 

Im ganzen nahmen wir für unsere Mitglieder 
3 058 236.84 M. ein, um fast eine halbe Million mehr als 
1929/30. 

An Pensionsbeiträgen nahmen wir 176713 M. ein. 
Davon gingen für unsere bayerischen Mitglieder an die 
Bayerische Versicherungskammer, Abteilung Aerztever- 
sorgung, 103 905 M. ah. Dieser Betrag könnte wohl'min¬ 
destens um die Hälfte größer sein, wenn nicht immerhin 
noch reichlich 10 Proz. unserer Mitglieder die Abfüh¬ 
rung dieser Prozente nicht wünschte und alle Mitglie¬ 
der alle Forderungen aus der Privatpraxis durch uns 
bearbeiten ließen. Die Wichtigkeit unseres Vereins in 
dieser Beziehung scheint trotz der Anerkennung, die 
ihm auf dem Regensburger Bayerischen Aerztetag dafür 
von den Herren Referenten gezollt wurde, noch nicht 
allseits erkannt worden zu sein. Ich verstehe das schließ¬ 
lich, begreife aber nicht, daß man nicht allein schon von 
dem Gesichtspunkt der Arbeitsentlastung aus die Be¬ 
rechnung und Abführung durch uns besorgen läßt. 

Wenn man das heurige Geschäftsjahr nicht, wie ich 
es eingangs tat, das der ruhigen, aber stetigen Fortent¬ 
wicklung nennen, sondern ihm eine eigene Benotung 
geben will, könnte man es wohl treffend als das Jahr 
der Ratenzahlungen bezeichnen. Die wirtschaftliche De¬ 
pression, die wie über der ganzen Welt besonders über 
Deutschland lagert, bewirkte, daß die Rechnungsemp¬ 
fänger selbst anscheinend geringe Beträge nicht im 
ganzen begleichen konnten, sondern um die Möglichkeit 
ersuchten, sie. in Raten bezahlen zu dürfen. Es blieb 
gar nichts anderes übrig, als darauf einzugehen. Schließ¬ 

lich ist doch die Hauptsache, daß man das Geld herein¬ 
bringt. 

Auf das Tempo kommt es ja gerade bei uns nicht so 
sehr an, da wir doch die Bevorschussung der Rechnun¬ 
gen eingeführt haben. 

Selbstverständlich hängt aber die Möglichkeil, Vor¬ 
schüsse zu geben, wieder wesentlich vom Geldeingang 
ab. Wir geben ja — ich möchte das, um Mißverständ¬ 
nissen vorzubeugen, hier ausdrücklich konstatieren 
die Vorschüsse nur aus Vereinsmitteln und nehmen da¬ 
zu nicht etwa Gelder her, die anderen, nicht bevor¬ 
schußten Mitgliedern gehören. 

Es war, offen gestanden, im vergangenen Jahr nicht 
immer einfach, allen Wünschen auf Bevorschussung 
gerecht zu werden. 

Um das fertigzubringen, mußten wir darauf dringen, 
daß die Vorschußempfänger so lange die bei ihnen di¬ 
rekt bezahlten Beträge uns überwiesen, bis ihr Konto 
wieder ausgeglichen war. § 21 unserer Satzung schreibl 
das längst vor; nur wollen es unsere. Mitglieder immer 
noch nicht begreifen. Mancher glaubt, daß es auf die 
paar tausend Mark, die er uns andauernd schuldet, und 
auf die paar hundert Mark, die er trotz erhaltenen Vor¬ 
schusses direkt einnimml und uns nicht überweist, nicht 
ankomme. Man braucht sich aber diese Zahlen nur je 
mit 100 zu multiplizieren, dann kommen Beträge her¬ 
aus, die nicht mehr als klein und unbedeutend bezeich¬ 
net werden können. 

Wir gewährten trotz der eben geschilderten Um¬ 
stände an 950 Aerzte Vorschüsse in Höhe von 529 869 M. 
Daneben hatten 20 Aerzte Darlehen von uns im Gesamt¬ 
betrag von 50312 M. Die Vorschüsse wurden zinslos ge¬ 
geben; für die Darlehen mußten 8 Proz. Zinsen bezahlt 
werden. 

Die Geschäftsstelle hatte ein Einkommen von 
220000 M., das entspricht 6,8 Proz. vom Gesamtumsatz 
auf dem Aerztekonto. 

Es ergibt sicli somit gegenüber dem Vorjahre eine 
Steigerung um 0,8 Proz. Da der Unkostensatz der Ver¬ 
rechnungsstelle unverändert geblieben ist, erklärt sich 
diese Steigerung nur daraus, daß die Zahl der einge¬ 
sandten Rechnungen über 100 M. gegenüber denen unter 
100 M. zurückgegangen ist. 

Die Bearbeitung einer größeren Zahl kleinerer Rech¬ 
nungen bedingt natürlich auch erheblich mehr Spesen 
als die einer kleineren Zahl höherer Rechnungen. Es 
mußte sich dieser Umstand — zusammen mit dem, was 
ich vorher über die Häufigkeit der Ratenzahlungen aus¬ 
führte — ungünstig auf das Endresultat auswirken. 

So sehen wir, daß trotz Erhöhung der Mitgliederzahl 
und einer Steigerung des Umsatzes um rund 500 000 M. 

Gegen Fluor Zur Heilung genügen meist 

1—2 Flaschen, daher kassenüblich. 

das immer bewährte, glänzend begutachtete Spülmittel. 

jeden Aetiologie 

14 Tagequantum 

M. 3.— in Apotheken. 

Bei vielen Kassen 

zugeiassen. 

Dr. E. Uhlhorn & Co., 
Wiesbaden-Biebrich. 

iQ oegutaentete spulmittel. 

Contrafluol 
Konzentrierte Lösung pflanzlicher Saponine. 
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der Ueberschuß des abgelaul'enen Wirtschaftsjahres mit 
rund 21700 M. um nahezu 10000 M. hinter dem Ueber¬ 
schuß des Vorjahres mit rund 31300 M. zurückblieb. 

Die Verwaltungs’koslcn sind gegenüber der Summe 
des Vorjahres mit 155000 um 5X000 auf 203000 M., also 
um 37,5 Proz. angewachsen, während der Umsatz nur 
um 18,1 Proz. gegenüber dem Vorjahr gesteigert er¬ 
scheint. 

Im Vorjahr betrugen die Ycrwallungskosten, bezogen 
auf den Gesamtumsatz auf den Aerztekonten, 5,7 Proz., 
im Wirtschaftsjahr 1930/31 dagegen 6,3 Proz. 

Während die Ausgaben für die Geschäftsräume, Be¬ 
heizung, Beleuchtung, Büromalerial nur um 17,5 Proz., 
die Ausgaben für Personalkosten — Gehälter, soziale 
Versicherungen und Angestelltenstcuem — um 22 Proz. 
gestiegen sind und diese Steigerung sich in mäßigen Gren¬ 
zen hält, sind die Ausgaben für Porti und Gerichtskosten 

entsprechend dem derzeitigen Zustand unserer wirt- 
schafllichen Verhältnisse um 07 Proz. gegenüber dem 
Vorjahr hinaufgeschnellt. 

Das Sleuerkpnto endlich erweist sich als mit 
22000 .M. um über 100 Proz. gegenüber dem Vorjahr er¬ 
höht. Allerdings ist diese Erhöhung wenigstens in die¬ 
sem Ausmaß - nur scheinbar, weil in der Summe von 
22000 M. bereits die Vorauszahlungen für 1. und 3. Vier¬ 
teljahr 1930/31 enthalten sind. Entsprechend dem geringe¬ 
ren Ueberschuß des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 
gegenüber dem Vorjahr werden sich die tatsächlich an¬ 
gefallenen Steuern bei der Veranlagung als beträchtlich 
niedriger ergeben. 

Der Verein hat heule inklusive dem Ueberschuß des 
Jahres 1929/30 in Höhe von 21709.90 M. ein Vermögen 
von 1682-14.24 M. Nur dieser Betrag wird, wie schon ge¬ 
sagt, zur Bevorschussung verwendet. Wir gehen dabei 
zeitenweise an die äußerste Grenze des Möglichen. 

Die Propaganda wurde fleißig weiter betrieben. Vom 
Büro selbst gingen Drucksachen in großer Anzahl hinaus. 
Daneben bearbeitete ein eigener Angestellter die Städte 
München und Nürnberg; ein zweiter Angestellter be¬ 
suchte mit Kraftwagen Aerzte auf dem Lande. 

Gleichzeitig bauten wir unseren „Kundendienst“ Wei¬ 
ler aus. Er bestand in Besuchen bei Kollegen, die bereits 
beigetreten waren, deren eingesandte Rechnungslisten 
aber bewiesen, daß sic unsere Formblätter nicht als aus¬ 
schließliche Buchführung benützten oder sonst noch 
nicht alles richtig verstanden hatten. 

Ich selbst hielt Propagandavorträge in Utting am 
Ammersee, vor den Mitgliedern des Aerztlichen Bezirks¬ 
vereins Landsberg a. Lech, desgleichen in Traunstein, 
Saarbrücken, Kempten, Lindau, Bayreuth, in Dorfen vor 
den Mitgliedern des Aerztlich-wirtschaftlichen Vereins 
Erding und einen Diskussionsabend mit Mitgliedern in 
München. Letzterer fand so großen Anklang, daß wir uns 
mit dem Gedanken einer öfteren Wiederholung tragen. 

Erfreulicherweise wurden wir heuer in unserer Pro- 
pagandalätigkeit auch durch unsere Mitglieder besser als 
früher unterstützt. Wir bekamen des öfteren Mitteilungen 
darüber, welche Kollegen sich für unsere Einrichtung 
interessieren und gingen jeder Anregung von uns aus 
nach, indem wir unsere Aufklärungsschrift versandten 
oder einen Herrn zur persönlichen Werbung in die be¬ 
treffende Gegend schickten. In den meisten Fällen hatten 
wir auch einen Erfolg zu verzeichnen. 

An Angestellten beschäftigten wir am Schluß dieses 
Jahres 16 gegenüber 39 des Vorjahres. Dabei ist inter¬ 
essant, daß die Ueherweisungsabteilung, deren Arbeit fast 
nur mit Maschinen bewältigt wird, auch heuer noch keine 
Erhöhung des Personalslandes nötig hatte. 

Ich glaube, meine Herren, daß ich meinen Bericht, 
ohne der Vorstandschaft und den Angestellten zu großes 
Lob seihst auszusprechen, damit schließen kann, daß ich 
sage: Wir sind auf dem besten Weg und brauchen inur 

weiter so wie bisher unsere Pflicht zu tun zum Wohle 
der einzelnen Mitglieder und zum Segen für unseren gan¬ 
zen Stand. 

Landesverkehrsamt für Tirol. 

Die Innsbrucker Herbstmesse 1931 findet in der Zeit 
vom 27. September bis 4. Oktober statt. Schlußtermin 
der begünstigten Anmeldungen für Aussteller ist der 
1. August. 

Die Milleistandskuren im Solbad Hall in Tirol, die 
sich bereits eines regen Zuspruchs erfreuen, werden auch 
über die Sommermonate geführt. Eine Mitlelstandskur 
umfaßt einen dreiwöchigen Aufenthalt mit Unterkunft, 
Verpflegung, Bedienung, Solbäder, zweimaliges Aerzte- 
honorar usw. und kostet 250 S (150 M.). Nähere Aus¬ 
künfte crleilt die Kurdircktion des Solbades Hall in Tirol. 

Postkraflwagenverkehr in Tirol, Soinmerdienst 1931 
belilelt sich der soeben erschienene, 48 Seiten starke 
Taschenfahrplan. Das Büchlein beinhaltet die Eahrpläne 
sämtlicher Postkraflwagenlinien in Tirol und eine Ueber- 
sichtskarte. Der Taschenfahrplan ist in allen größeren 
Reisebüros erhältlich. 

Vereinsnachrichten. 
(Originalbericht der Bayerischen Aerztezeitung.) 

Aerztlicher Bezirksverein München-Stadt. 

Die Vorstandschaft des Aerzlliclien Rezirksvereins 
München-Stadt hat in ihrer Sitzung am 8. Juni beschlos¬ 
sen, von einer Neuwahl des I. Vorsitzenden bis zum Ende 
der Wahlperiode Abstand zu nehmen. Mit der Führung 
der Geschäfte wurde der II. Vorsitzende, Herr Ober- 
medizinalrat Dr. Seiderer, betraut. 

Bekanntmachung. 

Der Zulassungsausschuß für den Bezirk des Städt. 
Versicherungsamtes München hat in seiner Sitzung vom 
3. Juni 1931 beschlossen, außer den in der Bekannt¬ 
machung in Nr. 24 der „Bayerischen Aerztezeitung“ vom 
13. Juni 1931 aufgeführten Aerzten noch den prakt. Arzt 
Heinrich Li es er, Melusinenslraße 2/1, der in der Groß- 
siedelung Neu-Ramersdorf der Gemeinnützigen Woh¬ 
nungsfürsorge A.-G. eine Wohnuung gemietet hatte, zur 
Kassenpraxis zuzulassen, da für diese Siedelung ein drin¬ 
gendes Bedürfnis nach Zulassung eines weiteren Kassen¬ 
arztes anerkannt wurde. Nachdem Heinrich Lieser die 
Wohnung nunmehr bezogen hat, wird dieser Beschluß 
gemäß § 37 Abs. 1 der Zulassungsordnung vom 24. April 
1929 (StAnz. Nr. 114) bekanntgemacht. 

Gegen diesen Beschluß steht den beteiligten Kranken¬ 
kassen und jedem als Bewerber in Frage kommenden 
nichlzugelassenen Arzt gemäß § 37 Abs. 1 der Zulassungs¬ 
ordnung und § 368 m Abs. 2 RVO. das Recht der Be¬ 
rufung zum Schiedsaml hei dem Bayer. Oberversiche¬ 
rungsamt München zu. Die Berufung eines nichlzugelas¬ 
senen Arztes kann sich jedoch nur darauf stützen, daß 
nach Ansicht des Berufungsklägers bei der Auswahl des 
zuzulassenden Arztes seine Person zu Unrecht übergan¬ 
gen worden ist (vgl. Entscheidung des Reichsscliiedsamts 
Nr. 35 vom 10. Februar 1927 in AN. des RVA. S. 276). 
Aufschiebende Wirkung kommt der Berufung nur dann 
zu, wenn auch seitens der beteiligten Krankenkassen Be¬ 
rufung zum Schiedsamt eingelegt wird (vgl. Entscheidun¬ 
gen des Reichsscliiedsamts Nr. 27 vom 19. November 1926 
und Nr. 35 vom 10. Februar 1927 in AN. des RVA. 
1926, S. 501, und 1927, S. 276) sowie Entscheidung des 
Bayerischen Landesschiedsamts Nr. H/26 vom 17. Fe¬ 
bruar 1927 in Mitteil, des LVA. 1927, S. 34). 
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Eine etwaige Berufung ist gemäß § 368 m Abs. 2 Satz 2 
RVO. innerhalb einer \\ oche beim Schicdsamt beim 
Bayer. Oberversicherungsamt München. Ludwigstr. 14/1, 
einzureichen. Die Berufungsfrist beginnt gemäß § 37 
Abs. 1 Salz 3 der Zulassungsordnung eine Woche nach 
Ausgabe der diese Bekanntmachung enthaltenden Num¬ 
mer der „Bayer. Aerztezeitung“. 

München, den 23. Juni 1931. 
Slädl. Versicherungsamt München. 

Der Vorsitzende: I. V.: Dr. H. Jäger. 

Amtliche Nachrichten. 

Dienstesnachrichten. 
Y om 1. Juli 1931 an wird der Assistenzarzt an der 

Bremischen Heil- und Pflegeanstalt, Rudolf Köhler, als 
Assistenzarzt bei der Kreis-Heil- und Pflegeanstalt Gaber- 
see in nichtetatmäßiger Eigenschaft angestellt. 

Vom 1. August 1931 an werden an ihrem derzeitigen 
Dienstort zu Regierungschemieräten in etatmäßiger 
Eigenschaft ernannt die Chemieassessoren an der Unter¬ 
suchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmillel in Er¬ 
langen, Dr. Albert Di ein und Dr. Bruno Paschke. 

Vereinsmitteilungen. 

Sterbekasse des Aerztl. Kreisverbandes Oberbayern-Land. 
(68. Sterbefall.) 

Mitteilungen des MünchenerAerztevereinsfürfreieArztwahl. 

1. Die Monatskarten für Juni sind am Mitt¬ 
woch, dem 1. Juli, bis spätestens nachmit¬ 
tags 5 l hr auf der Geschäftsstelle abzugeben. 

Die Auszahlung des Honorars findet ab Samstag, 
den 11. Juli, auf der Bayer. Hypotheken- und Wechsel¬ 
bank statt. 

2. Die Krankenlisten für das II. Vierteljahr 
1931 sind bis spätestens Freitag, den 10. Juli, 
aul der Geschäftsstelle einzuliefern. Es wird gebeten, die 
Beigabe der Krankenscheine nicht zu vergessen. 

3. Am Montag, dem 29. Juni, nachmittags 
4.15 Uhr, findet auf der Geschäftsstelle eine Instruk¬ 
tionsstunde zur Einführung in die kassenärztliche 
Tätigkeit statt; hierzu sind alle neu zugelassenen Milglie- 
dei des Y creins, insbesondere die zur Kassenpraxis bei 
den reichsgeselzlichen Krankenkassen neu zugelassenen 
Aerzte, höflichst eingeladen. 

1. Es wird dringend gewarnt vor einem Rauschgift¬ 
süchtigen, der sich Berger Anton nennt, geboren am 
16. Januar 1891, und angibt, Techniker beim Bayernwerk 
zu sein. Er ist ein etwa 30 Jahre alter, schlecht gekleide¬ 
ter, hagerer, hohlwangiger Mann, zirka 1,65—1,70 m groß. 
Unter Berufung auf seine Mitgliedschaft bei der Barmer 
Ersatzkasse (Mitgl.-Nr. 82648) sucht er sich Opium oder 
Morphium zu verschallen. — Seine Angaben stimmen 
nicht. Kal len bergen 

gestor- Herr Dr. Ludw. Hudler in Mittelstetten ist 
ben. Das Sterbegeld wurde umgehend angewiesen. Ich 
bitte die Herren Kassiere der Vereine in Oberbavern- 
Land, M. 5. pro Kopf ihrer Mitglieder einzusenden an 
die Adresse: Gemeindesparkasse Gauting, Postscheck¬ 
konto: München 218 27, unter der Mitteilung: Auf Konto 
Sterbekasse M. 5.— pro x Mitglieder. 

Außerdem werden die Herren Kassiere gebeten, ein 
neues Mitgliederverzeichnis einzusenden an die Adresse: 
Aeizlliches Kreissekretariat Oberbayern-Land in Gautina 

ö' 

Mitteilungen des Aerztlichen Bezirksvereins Nürnberg 

und des Kassenärztlichen Vereins Nürnberg E. V. 

Die Beratungsstelle der Landesversicherungs- 
an- 

Tesl- 
in folge der 

1. 

anstalt Mitlelfranken teilt mit, daß sie 
geordneten Sparmaßnahmen Untersuchungeil’ zur 
Stellung der Krankheitsart (Wassermann, Go.-Abstriche) 
nicht mehr aul Kosten der Landesversicherungsanstalt 
oder Reichsyersicherungsanstalt übernehmen kann; daß 
ferner Anträge auf Kostenübernahme für Behandlung 

täCHÜi& 

Analyse 
(Feste Hauptbestandteile in 1 kg Wasser auf Salze berechnet.) 

Natriumhydrokarbonat (NaHCOj) 2,425 g 

Calciumhydrokarbonat Ca(HCOs) 0,5602 

Magnesiumhydrokarbonat (Mg[HCO«]a) 0,4299 

Natriumchlorid (NaCl) o 2949 

Ferrohydrokarbonat (Fe[HCOa]!) 0,01055 „ 

Lithiumhydrokarbonat (LiHCOs) 0,01002 „ 

StärnuaIlrliCJlewMin«aIbLUnnen ’’Staatl- Fach‘ngen“ findet seit Jahrzehnten mit hervorragendem Erfolg Verwendung bei 
°rUnSZ?Z (Magenkatarrh’ ^ns(*me-n und MageLeschwerden8 sowie DarmÜmng, habitue.ie Stuhlver- 

C''r0n- Nephritis, Harnsäuresteine in Nieten Binse, Biasenerittanhnngen, 

.. 

p i 0 

Chemisch- Pharmazeutische Jtötiengesellschdfi: 
Sad fiomburg 

Bei Hyperfonief sowie 
Früh verbrauchten, Beseitigung der 

Beschwerden, wie Schwindel, 
»fr Ohrensausen,Kopfschmer- 

zen, weitgehende Prophy- 0 

Mettiylxanthinthiocyanammonium 
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durch die Landesversicherungsanstalt und die Reichsver¬ 
sicherungsanstalt nur weiter vermittelt werden, wenn die 
Art der Krankheit festgestellt ist. Die Beratungsstelle er¬ 
innert ferner daran, daß sie infolge der Notverordnung 
bei geschlechtskranken Kassenangehörigen im Bedürflig- 
keitsfalle einen sogenannten B edür f t igkei t saus weis 
ausstellt. 

2. Wir bitten, Sparsamkeit bei Behandlung nicht nur 
bei den reichsgesetzlichen und kaufmännischen Kranken¬ 
kassen, sondern auch bei den Mitgliedern des Sanitäts¬ 
vereins wallen zu lassen. 

3. Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß 
vertrauensärzlliche Anfragen des YKB. über Kassenmit¬ 
glieder auch den Mitgliedern gegenüber vertraulich be¬ 
handelt werden müssen. 

1. Fräulein Dr. Meta Nauck, prakt. Aerztin, hat sich 
zur Aufnahme, in den Kassenärztlichen Verein gemeldet. 
Nach § 3 Ziff. 5 der Satzungen hat jedes Mitglied das 
Recht, nach Empfang dieser Mitteilung innerhalb von 
zwei Wochen gegen die Aufnahme schriftlich Einspruch 
zu erheben. S t e i n h e i m e r. 

Bücherschau. 
Kurze Anleitung zur Untersuchung von Blut, Serum, Harn, 

Mageninhalt und Fäzes, zusammengestelll für Apotheker, Me¬ 
diziner und Studierende. Von Prof. Dr. C. A. Rojahn, Halle. 
47 S. Verlag des Deutschen Apothekervereins, Berlin 1931. 
Gebd. RM. 3.—. 

Die Entwicklung der chemischen Industrie mit ihren hand¬ 
lichen und manchmal auch billigeren Fertigpackungen hat die 
Arbeit des Apothekers von Grund aus geändert und die frühere 
Haupttätigkeit des Apothekers, die Zubereitung fein abgestimmter 
Rezepte, völlig in den Hintergrund treten lassen. Die gründliche 
chemische und auf genauestes Arbeiten eingestellte Vorbildung 
des Apothekers hat dadurch viel von ihrem Betätigungsfeld ver¬ 
loren. 'Ein solches Feld würde sich aber eröffnen, wenn die 
Apotheken sich mehr als bisher der für die ärztliche Diagnose 
so außerordentlich wichtigen Untersuchung von Körperflüssig¬ 
keiten zuwenden würden. Arzt und Apotheker wäre in gleichem 
Maße geholfen, zumal die Untersuchungen sich, entsprechend 
den Einrichtungen der Apotheken, auch auf schwierige und um¬ 
ständliche Arbeiten erstrecken könnten. Offenbar mit aus diesem 
Grunde hat Verf. es unternommen, hier eine Lücke auszufüllen, 
und die bisher noch mangelnde billige und handliche Vor¬ 
schriftensammlung unter Fühlungnahme mit der Brugsehen 
Klinik zusammengestellt. Sie enthält eine kritisch gesichtete 
Auswahl solcher Methoden, die sich bewährt haben und die 
auch ohne kostspielige Apparaturen durchgeführt werden können. 

Neger, München. 

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. H. Scholl, München. 
Für die Inserate: Hans Engerer, München. 

Allgemeines. 
Ueber Erfahrungen mit der 20proz. Luminallösung. Von 

K. H. Stau der, Psych. u. Nerv.-Klin. d. Univ. München. 
(M. m. W. 1930, Nr. 39.) Stauder hat die neue_ Luminallösung 
bisher bei 104 erregten Kranken in insgesamt '280 Injektionen 
angewandt. Oertliche Reizerscheinungen traten an der Injektions¬ 
steile nicht auf; auch sonstige Nebenwirkungen konnten nicht 
festgestellt werden, selbst nicht bei Verabreichung von 0,7 ! g 
Luminal pro Injektion. Die Wirkung trat nach 25 bis 30 Minuten 
ein. Kranke, die auf Pantopon-Hyoszin schlecht ansprachen, 
ließen sich durch Luminal leicht beruhigen. In vielen Fällen 
wird man Luminal mit Scopolamin kombinieren müssen. Das 
Optimum der Wirkung scheint bei der Kombination 0,3 Luminal 
-j- 0,002 g (Hyoszin zu liegen. Natürlich kann man diese Kombi¬ 
nation auch variieren. So hat Stauder gute Effekte auch bei 
größeren Luminal- und kleineren Scopolamindosen beobachtet, 
t ur schwer Erregte kommt Pantopon-Hyoszin in Frage. Die 
20proz. Luminallösung ließ keinen Wirkungsunterschied je nach 
Art der Psychose erkennen. Bei katatonen, manischen und 
sonstigen Erregungszuständen war die Wirkung ziemlich gleich¬ 
artig. Bei Kranken, bei denen weniger eine Erregung als eine 
das Einschlafen störende Unruhe besteht, so vor allem bei 
unruhigen Paralytikern, vielleicht auch bei Senilen, wirkt Lumi¬ 
nal besonders günstig. Auch bei Kranken, die sich an Pantopon- 
Hyoszin gewöhnt haben, wirkten Luminaleinspritzungen wieder 
stark beruhigend und hypnotisch. Bei chronisch Erregten emp¬ 
fiehlt sich überhaupt ein ständiger Wechsel zwischen Luminal 

und Pantopon, jeweils in Kombination mit Hyoszin. Stauder 
wechselt alle drei Tage oder hei Kranken, die mehrmals am 
Tage Injektionen bekommen, von einer Injektion zur anderen, 
mit dein Medikament. Der Hyoszin-Pantoponschlaf kann durch 
Luminal verlängert werden. Das ist besonders wichtig, weil die 
Wiederholung einer Pantopon-Hyoszin-Injektion in allzu kurzen 
Abständen bei manchen Kranken kontraindiziert ist. 

Ueber eine neuartige Behandlung der Angina pectoris mit 
Muskelextrakten. Von' Dr. K. Fahrenkamp, Stuttgart. 
(Aerztliche Rundschau 1931, Nr. 1. S. 7.) Bei mehr als 150 
Angina-pectoris-Kranken bewährte sich die perorale Anwendungs¬ 
weise des Lacarnol als vollkommen ausreichend und genügend 
sicher. Es erwies sich als zweckmäßig, mit einer Dosis von 
3mal 20 Tropfen Lacarnol zu beginnen, diese einige Wochen zu 
geben und dann allmählich die Dosis auf 3mal 15 und dann auf 
3mal 10 Tropfen zu verringern. Die Patienten können Lacarnol 
ohne jede Nebenwirkung wochen- und monatelang nehmen. Sie 
finden gewöhnlich die Dosis, bei der sie sich beschwerdefrei und 
wohl fühlen, selbst heraus und greifen immer wieder zu Lacar¬ 
nol, weil sie beim Aussetzen des Mittels ein Nachlassen ihres 
Wohlbefindens und ihrer Spannkraft feststellen. Die klinischen 
Beobachtungen sprechen dafür, daß mit Lacarnol eine echte 
Substitutionstherapie getrieben wird, das macht es verständlich, 
weshalb schwere Krankheitszustände mit ausgeprägter Koronar¬ 
sklerose bis zur Thrombosierung der Koronargefäße weit weniger 
gut beeinflußt werden können als lediglich angiospastische Zu¬ 
stände. Zwischen Digitalis-Glykosiden und Adenosin scheint eine 
Aehnlichkeit des chemischen Aufbaues zu bestehen. Myoston 
von Schwarzmann ist dem Lacarnol ähnlich, während Kallikrein 
und Eutonon eine andere chemische Beschaffenheit aufweisen. 

Zur gefl. Beachtung! 
Der Gesamtauflage der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der 

Firma I. G. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen a Rh., über die 
Präparate »Novalgin« und »Gardan«, und ein Prospekt der Firma 
Paul Hartmann A.-G., Heidenheim-Brz., über »Molinea« bei. 

Wir empfehlen diese Beilagen der besonderen Beachtung unserer 
Leser. 

Wo werden Töchter zu praktischen 
tüchtigen Hausfrauen ausgebildetl 
In der seit 35 Jahren bestehenden Haushaltungsschule des Münchener Volksbildungs-Vereins. 
Altes Rathaus, Burgstraßs 18. Kursdauer 5 Monate. Beginn nächster Kurs 1. September 193u 
Internat. Externat. Es werden nur wenige Schülerinnen aufgenommen, um eine gründliche, prak¬ 
tische Ausbildung auf allen Gebieten des Hauswesens zu gewährleisten. Mäßige Preise. Monatliche 
Zahlung. Satzungen und Auskünfte kostenlos durch die Leitung der Haushaltungsschule. 

München, Altes Rathaus, Burgstrasse 18. 

die vorherjederBehandlung trotz¬ 
ten, wurden auf ausschließ¬ 
liche Verabreichung von Adel¬ 
heidquelle arbeitsfähig in verhält¬ 
nismäßig kurzer Zeit (5 Wochen 
Krankheitsdauer). So schreibt der 
leitende Arzt der inneren Abteilung 
des Krankenhauses in G. - Achten 
Sie bitte besonders auf die Bedeu¬ 
tung des Wortes „ausschließlich“ 
In diesem Gutachten, es stellt die 

Ueberkinger Adelheidquelle 
mit in die erste Reihe deutscher 
Mineralbrunnen. - Wir haben die 
Adelheidquelle hauptsächlich zur 
Verordnung durch die Herren 
Aerzte reserviert und schicken 
Ihnen gerne die Druckschrift „Ein 
neuer Weg zur Heilung von Er¬ 
krankungen der Nieren". 
Bitte fordern Sie die interessante 

. Schrift gleich an. Die Adresse Ist: 
Mineralbrunnen A.-G.. Bad Ueberkingen Wiirtt. 
Wir bedienen die Herren Aerzte direkt zu Vorzugspreisen. 

Generalvertretungen in München: 
E. Kühles, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Raspstrasse 6, Telefon 92 2 00, 
Friedrich Flad, Mineralwasser-Grosshandlung, München, Donnersbergerstraße 60. 

Kleinverkauf: Maximiliansplatz 23. Fernsprecher: 63000 und 92592. 
An allen Plätzen Niederlagen. 
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